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Änderungsnachweis 
 

Das Ausgangskonzept wurde in den Jahren 1999-2001 in Zusammenarbeit mit 

der Firma KPMG Consulting AG erstellt.  

 

Änderungen des Rahmenkonzepts sind erfolgt 

 im März 2002 

- Anpassung an die neue Rechtschreibung 

- Anpassungen infolge Euro-Umstellung 

- Ergänzung zum Thema „Altersteilzeit“ (Tz. 2.2.4) 

- Inner- und zwischenbehördliche Leistungsverrechnung (Tz. 9) 

 

 im Dezember 2005 

- Anpassung an die neue Rechtschreibung  

- Klarstellungen unter KLR-Ziele (Tz. 1) 

- Ergänzung zum Thema „Mutterschutz“ (Tz. 2.2.5) 

- Konkretisierung der Passage „Altersteilzeit“ (Tz. 2.2.5) 

- Ergänzungen in den Kapiteln „Kostenstellen“ (Tz.. 3) und Kostenträger (Tz. 4) 

- Neuregelung der Erfassung der Personalratstätigkeit etc. (Tz. 5.1.1) 

- Verzicht auf Differenzierung der nicht-kostenträgerbezogenen Arbeitszeiten 

(Tz. 5.1.1) 

- Ergänzung der Personalkostenberechnung um die Methode der Personal-Ist-Kosten 

aus dem Bezügeverfahren (Tz. 5.1.2, 5.1.3.2) 

- Entfernung der steuerrechtlich nicht mehr zulässigen „Halb-Jahres-Regel“ (Tz. 5.2.4) 

- Anpassung des Kontenrahmens an den überarbeiteten Bayerischen Gruppierungsplan 

(Anlagen 1 und 2) 

- Ergänzung der Kostenstellenarten um Objekt- und Sammelkostenstellen (Anlage 3a) 

- Freigabe der Kostenstellennumerik (Anlage 3b) 

- Aufgabe der Differenzierung nicht-kostenträgerbezogener Zeiten (Anlagen 7a und b) 

- Anpassung der Nutzungsdauertabellen (Anlage 10) 
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 im Dezember 2015 

- Anpassung der Seitennummerierung  

- Anpassung der bisherigen Ressortbezeichnung BayStMF 

- Neuaufnahme von Artikel 7 Absatz 3 der Bayerischen Haushaltsordnung (Tz. 1) 

- Verweis auf das Rahmenkonzept zum Einsatz neuer Steuerungsinstrumente in der 

Bayerischen Staatsverwaltung (Tz. 1) 

- Klarstellungen im Bereich der Kostenarten (Tz. 2.2.1, Anlage 2) 

- N:M Zuordnung von Personaltiteln und Modifizierung der 1:N Zuordnung (Tz. 2.2.3) 

- Streichung des 6-Monatszeitraums als Einstufungskriterium für Langzeitkranke (Tz. 

2.2.5) 

- Anpassung der Behandlung von Altersteilzeitbeschäftigung (Tz. 2.2.5, Anlage 11) 

- Ergänzungen zu den neutralen Kosten und Erlösen (Tz. 2.2.5) 

- Sprachliche Anpassung an die Änderungen des Tarifrechts (Tz. 5.1) 

- Konkretisierung der Behandlung von Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 

(Tz. 5.1.2) 

- Neuaufnahme der Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstän-

de des Anlagevermögens (Tz. 5.2.1) 

- Konkretisierung der Ermittlung von Anschaffungswerten/ Herstellungskosten und des 

Erfassungszeitpunkts von Anlagegütern (Tz. 5.2.2) 

- Anpassung des Kontenrahmens (Anlagen 1 und 2) 

- Ergänzung der Ausfüllanleitung zur Kostenstellenbeschreibung (Anlage 3b) 

- Konkretisierung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (Anlage 8) 

 

 im September 2016 

- Anpassung der Bezeichnung BayMBS an IHV-MBS 

- Überarbeitung der standardisierten internen Produkte (Tz. 4.1.1, Anlage 5) 

- Ergänzung der Kriterien für die Produktbildung (Tz. 4.1.2) 

- Neues Musterbeispiel zur Rechnungssystematik (Tz. 6) 

- Neuaufnahme des Verrechnungsschemas (Tz. 6.4, Anlage 12) 
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Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 11. Dezember 2001 beschlossen, 

dass die verbindlichen Vorgaben des KLR-Rahmenkonzepts zu beachten sind. 

Abweichungen sind mit dem Staatsministerium der Finanzen abzustimmen. 
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0 Vorbemerkung 

Die öffentliche Verwaltung in Deutschland und damit auch die Bayerische Staats-

verwaltung stehen seit geraumer Zeit immer wieder im Mittelpunkt des öffentlichen 

Interesses; ihre Reformen und ihre „Verschlankung“ werden von Politik, Wissen-

schaft und Verwaltung intensiv diskutiert. Gleichzeitig erwarten die Bürgerinnen und 

Bürgern eine breite Leistungspalette der Verwaltung; außerdem soll die Verwaltungs-

tätigkeit effizienter und effektiver werden. Technisierung und Globalisierung und die 

damit verbundene Dynamik einerseits, die begrenzten Ressourcen der öffentlichen 

Haushalte andererseits erfordern zeitgerechte Führungsinstrumente für Politik und 

Verwaltung. 

Die Bayerische Staatsregierung nimmt diese Herausforderung offensiv an. So stellt 

das Regierungsprogramm für die Legislaturperiode 1998 – 2003 fest: „Damit Leis-

tung und Sparen sich lohnen, wollen wir eine flexible und moderne Haushaltswirt-

schaft mit Kosten- und Leistungsrechnung und größerer Eigenverantwortung vor Ort 

in den Behörden.“  

Bereits am 8. Oktober 1996 hat die Bayerische Staatsregierung das „20-Punkte-

Aktionsprogramm zur Verwaltungsreform in Bayern“ beschlossen, das einen Rah-

men für die Strukturreform der Bayerischen Staatsverwaltung bis zum Jahr 2000 

vorgibt. Das Programm, das - neben umfassenden Organisationsreformen in den un-

terschiedlichen Bereichen der Bayerischen Staatsverwaltung - die Fortsetzung und 

Ausweitung der dezentralen Budgetverantwortung von Verwaltungseinheiten enthält, 

stellt die Grundlage für die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung in der 

Bayerischen Staatsverwaltung dar. 

Zur Umsetzung der Verwaltungsreform in den Bayerischen Staatsministerien und der 

Bayerischen Staatskanzlei hat der Ministerrat am 28. April 1998 ein Maßnahmen-

paket beschlossen, das neben quantitativen Zielen (z.B. Aufgabenabbau/-verlage-

rung) auch qualitative Zielsetzungen (z.B. verbesserte Durchlaufzeiten, IuK-Vernet-

zung) verfolgt. Eine Maßnahme zur Erreichung dieser Ziele stellt die Einführung ge-

eigneter Steuerungssysteme wie Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und Control-

ling dar. Die Ziele der Einführung dieser neuen Steuerungsinstrumente liegen u.a. da-

rin, die Kosten staatlicher Leistungen transparenter zu machen (welche Kosten ent-

stehen wo und wofür?), Entscheidungsunterstützung bei der Fremd- bzw. Eigener-

stellung oder der Privatisierung von Leistungen zu geben sowie Informationen für ei-

nen Vergleich innerhalb der Staatsverwaltung und mit der Privatwirtschaft zu liefern. 

Die Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung basiert dabei auf den positiven Er-

fahrungen bei der Einführung und dem Betrieb einer KLR bei verschiedenen Pilotbe-

hörden. 

Zielsetzung der KLR ist dabei nicht ein für alle Bereiche der Bayerischen Staatsver-

waltung geltendes „Einheitssystem“, sondern eine auf die Bedürfnisse der einzelnen 

Behörden abgestimmte Kosten- und Leistungsrechnung als Ergänzung der verfügba-

ren kameralen Daten; sie soll einer entscheidungsorientierten Steuerung dienen. Zur 
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Ergänzung des vorhandenen Sachverstandes hatte das Staatsministerium der Finan-

zen die KPMG Consulting AG beauftragt, das hier vorliegende Konzept zu entwi-

ckeln. 

Grundlagen für die Erstellung des Konzepts waren neben bereits vorhandenen kon-

zeptionellen Vorüberlegungen für eine KLR im Freistaat Bayern auch die Erfahrun-

gen aus den derzeit laufenden KLR-Pilotprojekten in der Bayerischen Staatsverwal-

tung. Die Erkenntnisse, die die KPMG Consulting AG aus zahlreichen KLR-Pro-

jekten in der öffentlichen Verwaltung einbringt, sind ebenso eingeflossen wie die in 

vergleichbaren Vorhaben auf Bundesebene oder in anderen Bundesländern vorlie-

genden Ergebnisse. Die Auswertung dieser Erfahrungen bei der Einführung einer 

KLR hat gezeigt, dass es unter dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und dem Ziel einer 

möglichen Vergleichbarkeit unverzichtbar ist, einen einheitlichen Rahmen zu defi-

nieren, der für die gesamte Bayerische Staatsverwaltung Gültigkeit besitzt. Dazu ge-

hören u.a. Nummerierungs- und Gliederungssystematiken der KLR-Objekte (Kosten-

arten, Kostenstellen und Kostenträger), einheitliche Abschreibungssätze bei gleich-

artigen oder vergleichbaren Vermögensgegenständen und ein einheitlicher Zinssatz 

bei der Ermittlung kalkulatorischer Zinsen. 

Mit dem Rahmenkonzept soll laufenden wie auch künftigen KLR-Projekten im Frei-

staat Bayern ein Arbeitsmittel zur Verfügung stehen, in dem die fachlichen Leitlinien 

sowie praktische Hinweise für eine KLR-Einführung verankert sind. Zur Konkretisie-

rung des KLR-Rahmenkonzepts im Rahmen der Einführung einer KLR in einzelnen 

Bereichen der Bayerischen Staatsregierung werden behördenspezifisch auszugestal-

tende KLR-Fachkonzepte erstellt. Das KLR-Rahmenkonzept gibt hierfür einen im 

Grundsatz verbindlichen Rahmen vor, der sich in folgenden Abschnitten widerspie-

gelt: 

 Die KLR-Ziele können in ihrer Priorität verändert und weiter ergänzt werden. 

Einer Reduktion der Ziele oder Veränderungen, die auch Veränderungen in den 

Inhalten des Rahmenkonzepts nach sich ziehen würden, müssen mit dem Ba-

yStMFLH abgestimmt werden. 

 Die Kontenklassen des Bayerischer Kontenrahmen sind auf den beiden obers-

ten Ebenen verbindlich und auf den nachfolgenden Ebenen behördenspezifisch 

zu konkretisieren. Eine vollständige Überführung der Haushaltstitel zu den Kos-

ten- und Erlösarten und umgekehrt muss sichergestellt werden.  

 Die Klassifizierung der Kostenstellen ist in der angegebenen Form vorzuneh-

men. Die Erstellung der Kostenstellenbeschreibung ist verbindlich. 

 Die Definition von Kostenträgern ist verbindlich. Eine grundsätzliche Unter-

scheidung in externe und interne Produkte ist vorzunehmen, eine Dokumentation 

in Form von Produktbeschreibungen (einschließlich der vorgegebenen Nummer-

systematik) ist ebenfalls durchzuführen. Die bereits vordefinierten internen Pro-

dukte sollen für die Produktbildung herangezogen werden. Die Definition von 

Projekten oder Prozessen kann optional erfolgen. 
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 Die Erfassung und Verrechnung der Personalkosten erfolgt in allen Behörden 

per Zeitaufschreibung. Das konkrete Verfahren sowie die zu verwendenden Per-

sonalkostensätze sind im KLR-Fachkonzept transparent darzustellen. 

 Bei der Nutzung von Anlagegütern (Infrastruktur und Anlagen) sind kalkulato-

rische Abschreibungen sowie kalkulatorische Zinsen (Zinssatz gemäß Anlage 8) 

anzusetzen. Die in der Anlage 8 zum KLR-Rahmenkonzept festgelegte aktuelle 

Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter ist verbindlich.  

Sollten Anlagegüter nicht erfasst sein, kann übergangsweise mit Pauschalwerten 

gerechnet werden. Die Verfahren der Anlagenrechnung sind im KLR-Fachkon-

zept transparent darzustellen.  

Die Abbildung von kalkulatorischen Wagniskosten ist optional. 

 Die einzelnen Schritte der Rechnungssystematik sind aus Gründen der Ver-

gleichbarkeit nachzuvollziehen. Verbindlich ist eine verursachungsgerechte Ver-

buchung der Einzelkosten auf die einzelnen Kostenträger und die Sicherstellung 

der vollständigen Verrechnung sämtlicher Gemeinkosten auf externe Kostenträ-

ger. 

 Bezüglich der Kostenträgerstück- und Kostenträgerzeitrechnung gibt das 

KLR-Rahmenkonzept den methodischen Rahmen vor. Welche Arten einzusetzen 

sind, ist in Abhängigkeit von Tätigkeitsstruktur und Steuerungskriterien der je-

weiligen Behörde zu entscheiden. Das eingesetzte Verfahren ist im KLR-Fach-

konzept zu erläutern. 

 Die Einführung einer Kosten- und Erlösplanung ist verbindlich, jedoch erst 

nach erfolgreicher Umsetzung der Ist-Kostenrechnung. Das eingesetzte Verfah-

ren ist im KLR-Fachkonzept zu erläutern. 

 Das KLR-Rahmenkonzept gibt auf Basis des mehrdimensionalen Berichtsmo-

dells standardisierte Berichtstypen vor, deren Einführung verbindlich ist. Wer-

den zwischenbehördliche Vergleiche vorgenommen, sind Standardberichte zu 

entwickeln, deren Inhalt behördenübergreifend festgeschrieben werden muss. 

 Die KLR-Organisation ist durch die Behörde individuell festzulegen. Die 

Durchführung und Weiterentwicklung der KLR muss sichergestellt werden. 

Abweichungen von den Vorgaben des KLR-Rahmenkonzepts können sich aus der 

Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit, dem Legalitätsprinzip in der Strafverfol-

gung und der sachlichen Unabhängigkeit der Rechtspfleger sowie der wissenschaftli-

chen Forschungsfreiheit ergeben. Die Abweichungen sind mit dem BayStMFLH ab-

zustimmen, im KLR-Fachkonzept zu dokumentieren und den Anforderungen des 

KLR-Rahmenkonzepts gegenüberzustellen. 

Darüber hinaus gehende Abweichungen vom KLR-Rahmenkonzept, z.B. aus Grün-

den der Wirtschaftlichkeit (Art. 7 Abs. 2 BayHO), sind während der Konzeptions-

phase mit dem BayStMFLH abzustimmen.  

Das KLR-Rahmenkonzept sowie die einzelnen Fachkonzepte der Pilotbereiche wen-

den sich somit an die Mitarbeiter der Bayerischen Staatsverwaltung, die sich aktuell 
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oder zukünftig mit der Einführung oder dem Praxisbetrieb einer KLR verantwortlich 

beschäftigen müssen. Bei der Erstellung der Konzepte gehen wir davon aus, dass 

Grundkenntnisse in betriebswirtschaftlichen und KLR-relevanten Themenstellungen 

beim Leser vorhanden sind.  

Die erfolgreiche Einführung einer KLR hängt - neben der Akzeptanz der  KLR-Ziele 

durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bayerischen Staatsverwaltung - davon 

ab, dass alle Beteiligten bereit sind, die Ergebnisse der KLR nachhaltig in ihre Ent-

scheidungsfindung einzubeziehen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen tat-

sächlich zu vollziehen. 

Anmerkungen zur vorliegenden Fassung des KLR-Rahmenkonzepts 

Diese Fassung des KLR-Rahmenkonzepts enthält einerseits Erkenntnisse aus den Er-

fahrungen, die aus der DV-technischen Umsetzung der KLR-Fachkonzepte in den Pi-

lotbereichen gemacht wurden, und andererseits Ergänzungen, die aus den Abstim-

mungsgesprächen mit den einzelnen Ressorts der Bayerischen Staatsverwaltung re-

sultieren.  
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1 KLR-Ziele 

Die Kosten- und Leistungsrechnung soll nach Art. 7 Abs. 3 der Bayerischen Haus-

haltsordnung in geeigneten Bereichen eingeführt werden um der Bayerischen Staats-

verwaltung entscheidungsrelevante Informationen über den Ressourcenverzehr und 

der Leistungsentstehung in den Behörden zu liefern. Sie ergänzt damit die kamerale 

Haushaltsrechnung. Unabhängig von der tatsächlichen Umsetzung der KLR in ein-

zelnen Behörden lassen sich folgende Zielsetzungen für die Kosten- und Leistungs-

rechnung formulieren: 

 

 Schaffung von Kosten- und Leistungstransparenz 

Die Schaffung von Kosten- und Leistungstransparenz besteht in der Abbildung 

und Bewertung der Leistungsprozesse der Bayerischen Staatsverwaltung. Sie ist 

Voraussetzung für die Planung, Steuerung und Kontrolle von Kosten und Leis-

tungen. 

 In der KLR werden die Kosten und Leistungen einer Behörde erfasst und sys-

tematisiert. Bei der Erfassung stehen Fragen der monetären Bewertung des 

Ressourcenverbrauchs sowie der mengenmäßigen Leistungsmessung im Vor-

dergrund. Um die Kosten und Leistungen näher zu analysieren, werden sie in 

verschiedene Kosten- und Leistungsarten unterteilt.  

 Kosten- und Leistungstransparenz erfordert letztlich eine Aufteilung der Kos-

ten und Leistungen auf die jeweiligen Objekte der KLR, also die Kostenstel-

len und Kostenträger (Produkte, Projekte oder Prozesse) der Behörde. Die Er-

fassung mengenmäßiger Leistungsbeziehungen (z.B. Arbeitszeiten) bietet die 

Grundlage einer verursachungsgerechten Verrechnung der Kosten zwischen 

den KLR-Objekten. 

 Aufgrund seines hohen Anteils in den Behörden muss die Kostenrechnung ge-

rade im Gemeinkostenblock die notwendige Transparenz erzielen. Vorausset-

zung dafür ist die Definition interner Kostenträger (Empfänger innerhalb der 

Behörde) zur Abbildung der wichtigsten internen Verwaltungsleistungen der 

Behörde. 

 Um die Selbstkosten der externen Kostenträger (Empfänger außerhalb der 

Behörde) zu bestimmen, müssen sämtliche Kosten im Rahmen der Kalkulati-

on auf die Kostenträger verrechnet werden. Lassen sich Erlöse den Kostenträ-

gern direkt zurechnen (Gebühren oder Entgelte), können Kostendeckungsgra-

de bzw. Deckungsbeiträge ermittelt werden. 

 Durch eine Zuordnung der Kosten und Erlöse zu derjenigen Periode, in der 

diese entstanden sind, wird eine periodengerechte Ergebnisermittlung ermög-

licht. 
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 Planung und Steuerung der Leistungserstellung 

Die KLR stellt eine wichtige zusätzliche Grundlage für die Planung und Steue-

rung der Leistungserstellung der Bayerischen Staatsverwaltung dar. 

 Ausgebaut zu einer Planungsrechnung ermöglicht eine erprobte und funktio-

nierende KLR neben der reinen Betrachtung realisierter Kosten und Leistun-

gen (Istwerte) auch die Prognose zukünftiger Kosten und Leistungen. 

 Die Informationen der Kosten- und Leistungsplanung fließen unmittelbar in 

die Planung und Steuerung der Leistungsprozesse selbst ein. Die für die Leis-

tungserstellung Verantwortlichen bekommen einen Überblick über die Ge-

samtentwicklung der Kosten und können die kostenmäßigen Auswirkungen 

einzelner Entscheidungen in den Leistungsbereichen verfolgen. Da die Mitar-

beiter zukünftig ihr Handeln an kosten- und leistungsbezogenen Planvorgaben 

direkt ausrichten können, tragen sie zu einer umfassenden Verbesserung der 

Leistungsprozesse bei. 

 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit (Effizienz) 

Ein zentrales Ziel der KLR liegt in der Effizienzsteigerung der Bayerischen 

Staatsverwaltung. Bei Wirtschaftlichkeitsüberlegungen spielt die Kontrolle (z.B. 

Vergleich) von Kosten und Leistungen eine entscheidende Rolle.  

 Der Vergleich von Plan- und Istwerten und die differenzierte Analyse aufge-

tretener Abweichungen helfen Ursachen von Unwirtschaftlichkeiten sowie 

deren Verantwortlichkeiten aufzudecken. Derartige Vergleiche dienen im Be-

sonderen dazu, das Kostenbewusstsein der Mitarbeiter zu schärfen. 

 Die Gegenüberstellung verschiedener Istwerte durch einen Zeitvergleich be-

schreibt Kosten- und Leistungsentwicklungen und ermöglicht es den Ent-

scheidungsträgern, ggf. „schleichende" Unwirtschaftlichkeiten zu erkennen 

und entgegenzuwirken. 

 Aus der KLR können Kennzahlen abgeleitet werden, die im Sinne eines  

Benchmarking zu Behördenvergleichen herangezogen werden. Unterschiede 

in der Wirtschaftlichkeit der Behörden und Optimierungsansätze (Best Prac-

tice-Ansatz) werden erkennbar. Durch die Einheitlichkeit der KLR-Systema-

tik wird die Grundlage für eine Vergleichbarkeit geschaffen. 

 Der Vergleich von (internen) Kosten und Marktpreisen ist Grundlage für ei-

nen Wettbewerb der Verwaltung mit externen Anbietern vergleichbarer Leis-

tungen. Auch können durch die gezielte Auslagerung von Leistungsprozessen 

erhebliche Effizienzsteigerungen erreicht werden. 

 Die KLR ermöglicht die Ermittlung der tatsächlich entstandenen Kosten für 

den Teil der Leistungen der Bayerischen Staatsverwaltung, für den Gebühren 

und Entgelte erhoben werden. Auf diese Weise wird die Ermittlung von Kos-

tendeckungsgraden ermöglicht.  



 

 

 

 

KLR-Rahmenkonzept  für den Freistaat Bayern 
 Stand: September 2016 - Seite 7 

 

 

Neben den Zielen der KLR dürfen auch deren Grenzen bei der Einführung nicht un-

beachtet bleiben. Vor der Entscheidung, ob eine KLR eingeführt werden soll, ist 

grundsätzlich eine Nutzen-Kosten-Untersuchung vorzunehmen, um den besonderen 

Gegebenheiten in den einzelnen Bereichen der öffentlichen Verwaltung Rechnung zu 

tragen. Insbesondere wenn Tätigkeiten der Staatsverwaltung als Ad-hoc-Tätigkeiten 

nicht planbar sind, sollte auf eine differenzierte und analytische Kosten- und Leis-

tungsplanung verzichtet werden und stattdessen pauschale Planansätze verwendet 

werden. Auch in besonderen Bereichen der Staatsverwaltung können Einführung und 

Methoden der KLR sowie die Umsetzung ihrer Ergebnisse aufgrund verfassungs-

rechtlicher Grundprinzipien (z.B. Gewaltenteilungsprinzip, Art. 20 Abs. 2 GG, 

Art. 97 Abs. 1 GG, Art. 5 Abs. 3 GG) eingeschränkt sein. Die richterliche Unabhän-

gigkeit (§ 25 DRiG), das Legalitätsprinzip in der Strafverfolgung (§ 152 Abs. 2 

StPO) und die sachliche Unabhängigkeit der Rechtspfleger (§ 9 RPflG) sowie die 

sich daraus ergebenden Konsequenzen setzen dem Einsatz der KLR im Bereich der 

Rechtspflege ebenso Grenzen wie die wissenschaftliche Forschungsfreiheit im Be-

reich der Wissenschaft und Forschung. Bei diesen wesentlichen Elementen unserer 

Grundordnung steht das Ziel der Transparenz von Kosten und Leistungen im Vorder-

grund.  

Die KLR stellt ein betriebswirtschaftliches Steuerungsinstrument dar. Es handelt sich 

dabei um keine Personalbedarfsrechnung und sie darf nicht zu Zwecken der perso-

nenbezogenen Leistungskontrolle eingesetzt werden. Der wesentliche Erfolg der 

KLR liegt in der aktiven Auseinandersetzung der Betroffenen mit den Möglichkeiten 

der KLR. Wird eine KLR nicht aktiv gelebt, verliert sie an Wirkung bzw. kann diese 

überhaupt nicht entfalten. Ihre volle Wirksamkeit erreicht die KLR nur, wenn sie in 

ein Controlling-System eingebunden wird. In diesem Zusammenhang wird auch auf 

das Rahmenkonzept zum Einsatz neuer Steuerungselemente in der Bayerischen 

Staatsverwaltung verwiesen
1
.  

Bei der Einführung von KLR in der öffentlichen Verwaltung stellt sich regelmäßig 

die Frage nach der Übertragbarkeit dieses in der Privatwirtschaft bewährten Instru-

ments. In beiden Bereichen – Privatwirtschaft und öffentliche Verwaltung – kann 

grundsätzlich die gleiche Ausgangssituation unterstellt werden: es werden jeweils 

Leistungen erbracht und es entstehen Kosten für diese Leistungserbringung. Die Ver-

knüpfung der Kosten- und Leistungsinformationen weist jedoch Unterschiede auf. 

Ziel privatwirtschaftlich agierender Unternehmen ist die Gewinnmaximierung, d.h. 

die für die Leistungserbringung erzielten Erlöse abzüglich der Kosten führen zu ei-

nem Gewinn bzw. Verlust. In der öffentlichen Verwaltung hingegen sind die Kosten 

durch Budgetvorgaben begrenzt. Mit diesen zur Verfügung stehenden Finanzmitteln 

ist ein Maximum an Leistung zu erbringen. Im Vordergrund steht also die Wirt-

schaftlichkeit der Leistungserbringung in Form einer Relation von Leistung zu Kos-

ten. Da öffentliche Verwaltungen in der Regel über wenig Erkenntnisse über den von 

ihnen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen erstellten „Output“ verfügen, 

                                                 
1 Intranet: 

http://www.stmf.bybn.de/default.asp?url=staatshaushalt%2Fklr%2Fklr%5Fstaatsverwaltung
%2Ehtm&item=107 

http://www.stmf.bybn.de/default.asp?url=staatshaushalt%2Fklr%2Fklr%5Fstaatsverwaltung%2Ehtm&item=107
http://www.stmf.bybn.de/default.asp?url=staatshaushalt%2Fklr%2Fklr%5Fstaatsverwaltung%2Ehtm&item=107
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spielt bei der Einführung einer KLR in der öffentlichen Verwaltung die Abbildung 

der einzelnen Leistungen in Form von „Produkten“ eine besondere Rolle. Für diese 

„Produkte“ existiert – im Vergleich zur Privatwirtschaft - in vielen Fällen kein 

Markt, d.h. ein Regulator zur Bestimmung von Angebot und Nachfrage und damit 

Mengen und Preisen staatlicher Leistungen ist nicht vorhanden. Diese Besonderheit 

muss bei der Ausgestaltung einer KLR für die öffentliche Verwaltung als Instrument 

zur Outputbewertung und zur Abbildung des verwaltungsinternen Wettbewerbs Be-

rücksichtigung finden. Beim Vergleich mit der Privatwirtschaft darf die besondere 

Berücksichtigung sozialer Belange im öffentlichen Dienst nicht außer Acht gelassen 

werden. 
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2 Kosten- und Erlösarten 

2.1 Bayerischer Kontenrahmen (BayKR) 

Der Bayerische Kontenrahmen (BayKR) gibt die Kontenstruktur für die Bayerische 

Staatsverwaltung vor. Ziel ist die Schaffung einer einheitlichen und systematischen 

Gliederung und Bezeichnung der für eine KLR - und ggf. für zukünftige Ausbaustu-

fen - erforderlichen Kosten- und Erlösarten bzw.  Konten. Der BayKR gibt für alle 

relevanten Kosten- und Erlösarten eine Mindestgliederungstiefe vor und ermöglicht 

auf diese Weise vergleichende Auswertungen. 

Der BayKR orientiert sich an Kontenrahmen, die - neben der öffentlichen Verwal-

tung (z.B. auf Bundesebene) - auch in der Privatwirtschaft Anwendung finden. Der 

Schwerpunkt liegt zunächst auf der Abbildung KLR-relevanter Informationen. Zu-

dem besteht die Möglichkeit, auch Bestands-, Ertrags- und Aufwandskonten in der 

Nummerierungssystematik zu berücksichtigen. 

Der BayKR unterscheidet 10 Kontenklassen mit einer Nummerierung von 0 bis 9.  

Dabei stellen die Kontenklassen 1 bis 4 Reservekontenklassen dar, die in einem spä-

teren Ausbaustadium die Einrichtung von Bestands-, Ertrags- und Aufwandskonten 

unterstützen können. Dies hat auch den Vorteil, dass Institutionen der Staatsverwal-

tung oder staatsnahe Einrichtungen, die zur kaufmännischen Buchführung in Form 

der Doppik verpflichtet sind, für ihre Zwecke der Gestaltung einer KLR dennoch auf 

die Kontenklassen 5 bis 9 des BayKR zurückgreifen können und damit auch in die-

sen Bereichen nicht von der Gliederungssystematik des BayKR abweichen müssen. 

Die Reservekontenklassen können damit auch zu Bilanzierungszwecken (z.B. bei 

Staatsbetrieben) genutzt werden. 

Die Kontenklassen 5 bis 9 dienen der Abbildung der sachlichen Gliederung der KLR 

in Form der Kosten- und Erlösarten, deren Detaillierung im folgenden Abschnitt nä-

her beschrieben wird. 

Die Kontenklassen unterteilen sich wie folgt: 

 In der Kontenklasse 0 werden die für die Anlagenbuchhaltung benötigten Be-

standskonten geführt. 

 Die Reservekontenklassen 1 bis 4 können für zukünftige Ausbaustufen des 

Rechnungswesens genutzt werden. 

 In der Kontenklasse 5 werden die Personalkosten und in der Kontenklasse 6 die 

Sach- und Dienstleistungskosten abgebildet. 

 Die Kontenklasse 7 beinhaltet die kalkulatorischen Kosten, d.h. im wesentlichen 

Kapital- und Risikokosten. Es handelt sich dabei um Kosten, die keinen konkre-

ten Bezug zur Kameralistik besitzen. 

 Die Kontenklasse 8 enthält die Erlösarten. 
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 In der Kontenklasse 9 werden Verrechnungs-, Abgrenzungs- und Abschlusskon-

ten geführt, die sowohl für die inner- bzw. zwischenbehördliche Leistungsver-

rechnung als auch für die Überleitung bzw. Abgrenzung zur kameralen Rech-

nungslegung dienen. 

 

 

Abbildung 1: Bayerischer Kontenrahmen 

2.2 Kosten- und Erlösartenplan 

2.2.1 Grundsätzliche Anforderungen an den Kosten- und Erlösartenplan 

Als erste Stufe der KLR bildet die Kosten- und Erlösartenrechnung die Grundlage 

sowohl für die Kostenstellen- als auch für die Kostenträger- bzw. Produktrechnung. 

Sie unterstützt damit neben der Ermittlung der Wirtschaftlichkeit der Produkterstel-

lung auch die Bereitstellung von Informationen für ein Verwaltungscontrolling. 

Aufgabe des Kosten- und Erlösartenplans ist die systematische Strukturierung der 

Kosten und Erlöse mit der Zielsetzung der Schaffung einer Vergleichbarkeit unter-

schiedlicher Organisationen. Er stellt daher grundsätzlich bis zu einem gewissen De-

taillierungsgrad eine verbindliche Vorgabe für die KLR-relevanten Bereiche der Bay-

erischen Staatsverwaltung dar.  

Der Kosten- und Erlösartenplan muss - um den oben genannten Aufgaben und Zielen 

gerecht zu werden - den nachfolgenden Anforderungen genügen: 
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 Vollständigkeit 

Der Grundsatz der Vollständigkeit besagt, dass alle Kosten und Erlöse zu be-

rücksichtigen sind. Neben den Kosten und Erlösen, denen entsprechende Ausga-

ben des kameralen Rechnungswesens gegenüberstehen, sind ferner diejenigen 

Kosten zu berücksichtigen, die in anderer Höhe als die Ausgaben (Anderskosten, 

z.B. Abschreibungen anstelle von Investitionen) oder zusätzlich zu den Ausga-

ben (Zusatzkosten, z.B. kalkulatorische Zinsen) anfallen. 

 Eindeutigkeit 

Der Grundsatz der Eindeutigkeit der Bezeichnung der Kosten- und Erlösarten 

ermöglicht eine eindeutige Abgrenzung und gewährleistet damit eine zweifels-

freie Zuordnung und Überschneidungsfreiheit. In der Kostenartenbezeichnung 

sollten grundsätzlich keine Informationen zu den Kostenstellen oder Kostenträ-

gern enthalten sein. 

 Anwenderfreundlichkeit 

Eine Anlehnung an die Terminologie des öffentlichen Haushaltswesens (z.B. ist 

die Kostenarten-Obergruppe ebenso zweistellig wie die Titelobergruppe) und ei-

ne softwaretechnisch erforderliche automatische Kontierungsableitung KLR-

spezifischer Vorgänge aus der Buchung im IHV-MBS erhöhen die Akzeptanz 

einer KLR. Der Grundsatz der Anwenderfreundlichkeit muss jedoch stets auch 

die Abgrenzung beider Rechnungswesensichten (intern: KLR; extern: Kamera-

listik) beachten, damit es zu keiner Vermischung der Sichten kommt. 

 Erweiterbarkeit 

Der Grundsatz der Erweiterbarkeit besagt, dass der BayKR lediglich bis zu einer 

definierten Gliederungsebene verbindlich für alle KLR-relevanten Bereiche der 

Bayerischen Staatsverwaltung ist, jedoch unterhalb dieser Gliederungsebene 

durchaus eine Flexibilität zur Abbildung behördenspezifischer Belange vorhan-

den sein muss.  

2.2.2 Begründung und Ziele der Rahmenvorgaben für einen Kosten- und Erlösarten-

 plan 

Ziel der Rahmenvorgabe für einen Kosten- und Erlösartenplan ist die Schaffung einer 

einheitlichen und systematischen Gliederung und Bezeichnung der für die Kosten- 

und Erlösartenrechnung erforderlichen Kosten- und Erlösarten. 

Der Kosten- und Erlösartenplan stellt als Ausschnitt des BayKR eine systematische 

Gliederung der Kosten- und Erlöse dar und dient der einheitlichen und vollständigen 

Erfassung und Bezeichnung aller Kosten und Erlöse, die im Bereich der Bayerischen 

Staatsverwaltung anfallen.  Die Aufteilung der Kosten in Kostenarten sowie der Erlö-

se in Erlösarten beantwortet die Frage, welche Kosten und Erlöse entstanden sind 

(z.B. Personalkosten, Sachkosten). 
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Kostenarten klassifizieren somit die Kosten nach der Art des Ressourcenverzehrs. 

Die Kostenart „Sonstiges“ empfiehlt sich beispielsweise, wenn aus Sicht des jeweili-

gen Fachressorts keine andere Kostenart zweckmäßig erscheint und nur geringe 

Steuerungsrelevanz besteht. Die Erlösarten unterscheiden die Erlöse nach deren Her-

kunft. 

Die Standardisierung eines Kosten- und Erlösartenplans erfolgt inhaltlich in begrenz-

ter Detaillierung. Bei der Strukturierung der Kosten- und Erlösarten kann dabei nach 

zwei Methoden vorgegangen werden: 

1. Sicherstellung einer Übereinstimmung von Titeln des öffentlichen Haushaltswe-

sens und Kosten- bzw. Erlösarten der KLR sowie Ergänzung um die in der Kame-

ralistik nicht enthaltenen kalkulatorischen Kostenarten. 

2. Abgrenzung der Kosten- und Erlösarten nach rein kaufmännischen Gesichtspunk-

ten zur Optimierung des Informationsgehalts der Kosten- und Erlösartenrechnung 

bei weitgehender Vernachlässigung einer Übereinstimmung von Kosten- bzw. Er-

lösart und Titel. 

Bei der Strukturierung des Kosten- und Erlösartenplans wird auf eine vollständige 

Zuordnung der KLR-relevanten Titel Wert gelegt, was zu einer verstärkten Orientie-

rung am öffentlichen Haushaltswesen führt. Auf eine Nummerngleichheit von Titel 

und Kostenarten wird jedoch verzichtet. Die Gründe für die Wahl der ersten Methode 

stellen sich wie folgt dar: 

 Erleichterungen bei der Erfassung der Sachkosten, da eine Anlehnung an die be-

reits bekannte Titelstruktur erfolgt. In zahlreichen Fällen kann - sofern software-

technisch durch entsprechende Zuordnungen unterstützt - eine automatisierte 

Fortschreibung der im IHV-MBS erfassten Daten in die KLR erfolgen. 

 Höhere Akzeptanz der KLR bei den Verantwortlichen und insbesondere bei den 

für den Haushalt verantwortlichen Beschäftigten der Behörden des Freistaats 

Bayern, da auf bekanntem Fachwissen aufgebaut werden kann. 

 Verringerter Schulungsaufwand beim Verständnis der Kostenartenrechnung auf-

grund terminologischer Identitäten (z.B. ist die Kostenarten-Obergruppe ebenso 

zweistellig wie die Titelobergruppe). 

 Den Besonderheiten der Bayerischen Staatsverwaltung wird in besonderem Ma-

ße Rechnung getragen und eine Vergleichbarkeit mit den Behörden und Einrich-

tungen auf Bundesebene sichergestellt. 

Damit geht einher: 

 Die Abgrenzung der Kosten- bzw. Erlösarten nach Titeln kann die Überschnei-

dungsfreiheit der Kosten- und Erlösarten beeinträchtigen. 

 Die erforderliche Flexibilität auf veränderte Anforderungen an die Kosten- und 

Erlösartenrechung kann bei Koppelung an die Kameralistik erschwert werden. 

Bei der Erstellung des Kosten- und Erlösartenplans wurde auf die Erfahrungen der 

bestehenden Pilotbehörden, vergleichbarer Einrichtungen des Freistaats Bayern, an-
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derer Länder und des Bundes (z.B. Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 

Rechts) und der Industrie zurückgegriffen. 

 

2.2.3 Gliederungssystematik 

Nach den spezifischen Anforderungen der einzelnen Behörden der Bayerischen 

Staatsverwaltung ist ein individueller Kosten- und Erlösartenplan zu erstellen. Es 

sind vier Gliederungsebenen vorgesehen, von denen die beiden obersten Ebenen ver-

bindliche Vorgaben darstellen. Auf der dritten Ebene können in den meisten Fällen 

ebenfalls einheitliche Vorgaben gemacht werden. Dies ist in den Pilotprojekten im 

Einzelnen zu verifizieren. Die Ebene Vier dient der weiteren Detaillierung und kann 

in der Regel behördenspezifisch ausgestaltet sein. 

Es sind die folgenden Gliederungsebenen vorgesehen: 

Kontenklasse (z.B. Sach- und Dienstleistungskosten) 

 Kostenarten-Obergruppe (z.B. Kosten der Unterhaltung und  

Bewirtschaftung) 

 Kostenartengruppe  (z.B. Kosten der Bewirtschaftung von 

Gebäuden) 

     Kostenart (z.B. Aufwendungen für Beleuchtung und  

                                                                   elektrische Kraft) 

Der behördenspezifische Kosten- und Erlösartenplan ist derart zu entwickeln, dass 

grundsätzlich eine vollständige Überführung der Haushaltstitel zu den Kosten- und 

Erlösarten und umgekehrt möglich ist.  

Eine Kostenart muss grundsätzlich genau einem Haushaltstitel zugeordnet werden 

(1:N-Zuordnung). Um den Grundsatz der Eindeutigkeit (siehe Nr. 2.2.1) einzuhalten 

ist eine N:M-Zuordnung, wonach Titel und Kostenarten in beliebigen Zusammen-

hang stehen können, nur in den beiden nachfolgenden Fällen zulässig: 

1. Bezügedaten die aus VIVA-HR übermittelt werden, haben keine Zuordnung zu 

Haushaltstiteln. Eine N:M-Zuordnung zu Kostenarten ist bei diesen Personaltiteln 

deshalb erforderlich. 

2. Eine Kostenart kann neben dem fünfstelligen Haushaltstitel auch folgenden ande-

ren Haushaltsgruppierungen zugeordnet werden: 

 einer dreistelligen Gruppe oder 

 einer zweistelligen Obergruppe oder 

 bei Bedarf auch einer einstelligen Hauptgruppe 
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2.2.4 Abgrenzung zwischen Haushaltsrechnung und KLR 

In einer ersten Abgrenzung ist die Entscheidung zu treffen, welche Haushalts- und 

Kassenbuchungen in die KLR zu übernehmen sind. Aus betriebswirtschaftlicher 

Sicht sind nur solche finanzmittelwirksame Transaktionen aus der Haushaltsrech-

nung in die KLR zu übernehmen, die im Sinne eines Wertezuwachs oder eines Wer-

teverzehrs KLR-relevant sind. 

 Behandlung von Finanztransaktionen 

Finanztransaktionen wie die Aufnahme oder Tilgung von Darlehen finden 

mangels Wertezuwachs bzw. Werteverzehrs keine Berücksichtigung in der 

KLR. 

 Behandlung von Zuweisungen und Zuschüssen 

Zuweisungen und Zuschüsse - sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der 

Ausgabenseite - sind nur dann KLR-relevant, sofern diese Kostenerstat-

tungen für Verwaltungsprozesse oder Zahlungen darstellen, die für die Er-

bringung von Verwaltungsleistungen für Dritte erfolgen (z.B. Obergruppe 

63: Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich; 

Obergruppe 23: Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffent-

lichen Bereich).  

Zuweisungen und Zuschüsse, die lediglich durchlaufende Posten für Geld-

leistungen sind, sind grundsätzlich nicht KLR-relevant (z.B. Obergruppe 

61: Allgemeine Finanzzuweisungen an öffentlichen Bereich). Für die Er-

stellung einer Deckungsbeitragsrechnung (siehe Abschnitt 7.2) ist im Ein-

zelfall zu überprüfen, inwieweit Allgemeine Finanzzuweisungen an den 

öffentlichen Bereich Erlöscharakter haben können. In Fällen, in denen eine 

Zuordnung nicht eindeutig möglich ist, hat stets eine Einzelfallprüfung un-

ter Abstimmung mit dem BayStMFLH zu erfolgen (z.B. Obergruppen 24, 

28, 64, 65, 67, 68). 

Zuwendungen gemäß Art. 44 BayHO stellen reine Finanztransaktionen 

dar, die nicht KLR-relevant sind. 

Die bei den einzelnen Bereichen der Bayerischen Staatsverwaltung beste-

hende Struktur der Objektkonten zur weiteren Differenzierung der Titel 

sollte im Rahmen der Einführung einer KLR überprüft werden. Objektkon-

ten, die in der KLR Kostenstellen, Produkte oder Projekte darstellen, kön-

nen bei der Einführung der KLR entfallen. 

 Behandlung von Objektkonten 

Die eindeutige Zuordnung von Titel/Objektkonto zu Kosten-

art/Unterkostenart ist insbesondere bei Titelzusammenlegungen auf ihre 

Richtigkeit und Plausibilität zu überprüfen. So müssen u.U. Kosten, die 

aus dem gleichen Haushaltstitel bezahlt werden, unterschiedlichen Kosten-

arten zugeordnet werden. 
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Sofern sich bei der behördenspezifischen Ausgestaltung des Kosten- und 

Erlösartenplans analoge Sachverhalte ergeben, sind diese dem BayStM-

FLH mitzuteilen, damit ggf. eine einheitliche Anpassung erfolgen kann. 

 Behandlung umsatzsteuerrelevanter Vorgänge 

Bei Verwaltungseinheiten mit umsatzsteuerrelevanten Vorgängen (z.B. Er-

stellung von Ausgangsrechnungen bei der Vermessungsverwaltung) sind 

im Kontenplan der jeweiligen Verwaltungseinheit die für eine ordnungs-

gemäße Abbildung dieser Vorgänge erforderlichen Steuerkonten und Steu-

erschlüssel zu definieren. Die Steuerkonten werden nach den einzelnen 

Steuerschlüsseln (Prozentsätze) nach Umsatzsteuer- und Vorsteuerkonten 

differenziert. Im Falle des Ausbaus des externen Rechnungswesens sind 

zudem entsprechende Konten für Forderungen und Verbindlichkeiten aus 

Steuern festzulegen. Sind Verwaltungseinheiten zum Abzug von Vorsteuer 

berechtigt, ist bei der Erfassung der Vorgänge im Mittelbewirtschaftungs-

verfahren auf eine gesonderte Verbuchung der Steuerbeträge zu achten. 

Auf Grundlage der Obergruppen des Bayerischen Gruppierungsplanes (BayGPl) 

wurden in Anlage 2 die Kontenklassen der KLR der bayerischen Haushaltssystematik 

zugeordnet und abgegrenzt.  

 

2.2.5  Abgrenzung innerhalb der KLR 

Bei der Abgrenzung innerhalb der KLR muss zwischen betriebsbedingten und peri-

odenzugehörigen Kosten und Erlösen, die im Rahmen der normalen Behördentätig-

keit anfallen, und den neutralen Kosten und Erlösen
2
 unterschieden werden. Ledig-

lich erstere Gruppe findet Eingang in die KLR. 

Zur Abgrenzung dienen die nachfolgenden Kriterien: 

 Betriebsbedingtheit 

Die in Zusammenhang mit der Erfüllung der Sach- oder Leistungsziele der 

Behörde stehenden Kosten und Erlöse müssen von den nichtbetriebsbe-

dingten Kosten und Erlösen abgegrenzt werden (z.B. Kosten bzw. Erlöse 

aus der Vermietung und Verpachtung, außer es handelt sich um die origi-

näre Aufgabe der Verwaltungseinheit). Die für eine sachgerechte Nutzung 

eines denkmalgeschützten Objekts bedingten Mehrkosten sind im Einzel-

fall auf ihre Betriebsbedingtheit zu untersuchen und ggf. abzugrenzen (z.B. 

Ansatz der ortsüblichen Miete für das Dienstzimmer eines Landgerichts-

präsidenten in einem erzbischöflichen Palais mit einer sehr großen Haupt-

nutzfläche). 

 

 

                                                 

2
  Fachlich richtig wären die Begriffe „neutraler Aufwand und Ertrag“. In der Praxis und im bayerischen 

Kontenplan haben sich aber die Begriffe „neutrale Kosten und Erlöse“ etabliert. 
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 Periodengerechte Darstellung 

Zur Sicherstellung der Zielsetzung der KLR, ein verursachungsgerechtes 

Periodenergebnis zu ermitteln, sind Ausgaben und Einnahmen, die in einer 

anderen Rechnungsperiode zu Kosten bzw. Erlösen werden, periodenge-

recht abzugrenzen (z.B. Beschaffung von Investitionsgütern führt zunächst 

zu Ausgaben, jedoch erst durch die Abschreibung zu Kosten).
 3

 

 Außerordentlichkeit 

Außerordentliche bzw. außergewöhnliche Kosten und Erlöse sind in ihrer 

Art und in ihrem Umfang nicht planbar und vorhersehbar und führen bei 

einer Berücksichtigung zu einer Verzerrung des Periodenergebnisses mit 

der Folge einer mangelnden Vergleichbarkeit mit Vorperioden. Sie sind 

daher von den ordentlichen bzw. gewöhnlichen Kosten und Erlösen abzu-

grenzen (z.B. unerwartete Unfall-, Wasser- oder Blitzschlagschäden).  

Bei längerfristigem Ausfall von Mitarbeitern (z.B. krankheitsbedingt) sind 

die jeweiligen Personalkosten auf der Kostenstelle unter der Kostenarten-

Obergruppe „Neutrale Personalkosten“ abzugrenzen. Wird ein krankheits-

bedingt längerfristig ausgefallener Mitarbeiter durch eine Ersatzkraft er-

setzt, werden die Kosten der Ersatzkraft unter den Personalkosten auf der 

Kostenstelle und die Kosten des krankheitsbedingt mehr als sechs Monate 

ausgefallenen Mitarbeiters unter den „Neutralen Personalkosten“ auf einer 

Verrechnungskostenstelle ausgewiesen. 

Während der Mutterschutzfristen (6 Wochen vor / 8 Wochen nach der 

Geburt bzw. 12 Wochen bei Früh- u. Mehrlingsgeburten) sind die jeweili-

gen Personalkosten weiter der bisherigen Kostenstelle zuzurechnen. Nach 

Ablauf der Mutterschutzfristen (Elternzeit) handelt es sich um neutrale 

Personalkosten. 

 

Eine Abgrenzung ist ferner bei einer Altersteilzeitbeschäftigung erforderlich. 

Die Altersteilzeit wird in zwei unterschiedlichen Modellen angeboten, dem 

Teilzeit- und dem Blockmodell. Hierzu befindet sich in der Anlage 11 eine 

ausführliche Darstellung der klr-technischen Behandlung. 

 

 

Zur erfolgsneutralen Behandlung von Kosten und Erlösen gibt es in der 

KLR zwei Möglichkeiten: 

  soweit für neutrale Kosten und Erlöse separate Kosten- und Erlösarten ge-

bildet werden, haben diese an der zweiten Stelle der Kostenartennummer 

eine „9“ zu führen, 

                                                 

3
  Verpflichtungsermächtigungen für folgende Haushaltsjahre sind nicht KLR-relevant, da sie weder zu 

Ausgaben noch zu Kosten in der aktuellen Periode führen. 
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  soll stattdessen auf die Bildung von separaten Kosten- und Erlösarten ver-

zichtet werden, kann die Abgrenzung und Neutralität auch durch die Ver-

buchung auf einen sog. Abgrenzungskostenträger sichergestellt werden.  

Die „Neutralen Personalkosten“ werden auf einer Sammelkostenstelle unter 

einer Kostenart bei der Kostenartengruppe 59 (siehe Anlage 1) auf den ent-

sprechenden Objekten gebucht. Sie dürfen nicht zusammen mit echten Kosten 

und Erlösen in der weiteren Rechnungssystematik zu einer gemeinsamen se-

kundären Kostenart zusammengefasst werden. Deshalb verbleiben die „Neut-

ralen Kosten und Erlöse“ auf den entsprechenden Objekten.  

 

 

2.2.6 Gliederung des Kosten- und Erlösartenplans 

Der Kosten- und Erlösartenplan für die Bayerische Staatsverwaltung ist in fünf Kon-

tenklassen gegliedert und umfasst 

 Personalkosten 

Der Kostenblock mit der größten Bedeutung sind die Personalkosten, die in der 

Kontenklasse 5 des BayKR abgebildet werden. Ausgewiesen werden hier insbe-

sondere die Obergruppen 41 bis 45 des BayGPl. 

 Sach- und Dienstleistungskosten 

Die Sach- und Dienstleistungskosten werden in der Kontenklasse 6 geführt. Es 

handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Obergruppen 51 bis 54 des BayGPl, 

die in zahlreichen Fällen direkt aus der Haushaltsrechnung übernommen werden 

können. 

Bei allen Obergruppen, die Einzelausgaben über der für geringwertige Wirt-

schaftsgüter definierten Wertgrenze (siehe Anlage 8) enthalten, muss sicherge-

stellt sein, dass bei der Erfassung von Sachausgaben, die als Investitionen zu be-

handeln sind, eine wertgrenzenabhängige Zuordnung zu den Sachkosten oder zu 

den Abgrenzungskonten für Investitionen erfolgt. Durch die Einbeziehung der 

Abschreibungen auf die Investitionen wird eine perioden- und verursachungsge-

rechte Kostenermittlung ermöglicht. 

In der Kontenklasse 6 werden als eigene Kostenarten-Obergruppe die Kosten für 

Dienstleistungen Dritter (Dienstleistungskosten) ausgewiesen. 

 Kalkulatorische Kosten (Kapital- und Risikokosten) 

Die Daten aus der Haushaltsrechnung werden um zusätzliche bzw. rein kosten-

rechnerische Kostenarten ergänzt. Es handelt sich hierbei um sog. Zusatz- und 

Anderskosten (Kapital- und Risikokosten), die in Form eigener Kostenarten-

Obergruppen geführt werden. 
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Die Kapitalkosten umfassen sowohl die kalkulatorischen Abschreibungen als 

auch die kalkulatorischen Zinsen auf das gebundene Kapital, für die jeweils ent-

sprechende Kostenarten definiert werden, wobei zumindest bei den Kostenarten 

für die Abschreibung zwischen den einzelnen Gruppierungen des Anlagevermö-

gens (z.B. Gebäude, IT-Ausstattung, Kraftfahrzeuge und andere Transportmittel, 

Technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung) 

unterschieden werden sollte. 

Die Risikokosten enthalten kalkulatorische Wagniskosten, die periodenübergrei-

fende und nicht planbare Ereignisse berücksichtigen. Die Berücksichtigung kal-

kulatorischer Wagniskosten ist immer dann erforderlich, wenn kein Versiche-

rungsschutz besteht, wovon in der unmittelbaren Bayerischen Staatsverwaltung 

regelmäßig ausgegangen werden kann. 

 Erlöse 

In der Kontenklasse 8 des BayKR werden die Erlöse der Bayerischen Staatsver-

waltung abgebildet. Ordentliche Erlöse werden im Zusammenhang mit der Erfül-

lung der behördlichen Sach- bzw. Leistungsziele erwirtschaftet und fallen regel-

mäßig und periodengerecht an. Es handelt sich dabei insbesondere um die Ver-

waltungseinnahmen der Obergruppe 11 des BayGPl. Davon abzugrenzen sind al-

le Erlöse, die nicht betriebsbedingt, periodenfremd oder außerordentlich anfal-

len. Gerichtsgebühren und Geldstrafen werden als Erlöse in der Kostenarten-

Obergruppe 85 ausgewiesen. 

 Verrechnungs-, Abgrenzungs- und Abschlusskonten 

Zur Abbildung inner- und zwischenbehördlicher Verrechnungen sowie zur Ab-

grenzung nicht KLR-relevanter Ausgaben und Einnahmen (insbesondere zur 

Abgrenzung von Investitionen) sieht die Kontenklasse 9 entsprechende Verrech-

nungs- und Abgrenzungskonten vor. Die Gruppe der Abschlusskonten stellt eine 

Vorbereitung auf zukünftige Ausbaustufen dar. 

Der BayKR ist mit dem als Standard verbindlich vorgegebenen Kosten- und Erlösar-

tenplan in der Anlage 1 abgebildet. Eine Übersicht der Zuordnung von Titel(Ober-

gruppen) zu den Kosten- und Erlösarten-Obergruppen befindet sich in der Anlage 2. 
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Abbildung 2: Abgrenzung zwischen Haushaltsrechnung und KLR 

3 Kostenstellen 

Kostenstellen sind als Orte des Ressourcenverzehrs und der Leistungserstellung an-

zusehen. 

3.1 Ziele der Kostenstellenrechnung 

Mit der Kostenstellenrechnung werden folgende Ziele verfolgt: 

 Schaffung einer internen Leistungstransparenz durch Zuordnung der in einer 

Verwaltungsorganisation erstellten Leistungen zu den zuständigen Organisa-

tionseinheiten bzw. Kostenstellen. 

 Zuordnung einer organisationsorientierten Kosten- und Leistungsverantwortung 

durch Bildung eindeutig abgegrenzter Kosten- und Leistungsverantwortungsbe-

reiche und Benennung von Kostenstellenverantwortlichen. 

 Ermöglichen von Gemeinkostentransparenz durch Abbildung der Gemeinkosten 

in Form von Kostenarten auf den Kostenstellen nach dem Verursachungsprinzip. 

 Ermöglichen einer Gemeinkostenverrechnung zwischen verschiedenen Kosten-

stellen bzw. zwischen Kostenstellen und Kostenträgern. 

 Veranschaulichung der organisationsinternen Leistungsverflechtung durch men-

gen- und wertmäßige Abbildung der entsprechenden Leistungsströme zwischen 

den Kostenstellen. 

3.2 Methodik der Kostenstellenbildung 

Bei der Bildung der Kostenstellen sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 
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3.2.1 Definition von Kostenstellen auf Basis existierender Organisationsstrukturen 

Personalführende Kostenstellen sind derart aus der Organisationsstruktur abzuleiten, 

dass Fach- und Kostenverantwortung übereinstimmen. Es ist ein Kostenstellenver-

antwortlicher zu benennen, der für die aktive Steuerung der Leistungen und der Ge-

meinkosten seiner Kostenstelle zuständig ist. Das einer Organisationseinheit zugehö-

rige Personal ist der ihr entsprechenden Kostenstelle zuzuordnen. 

In der Regel wird man Referate oder Sachgebiete/Fachgruppen als Kostenstellen de-

finieren können. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, mehrere Organisationsein-

heiten zu einer Kostenstelle zusammenzufassen. Dies empfiehlt sich vor allem dann, 

wenn einer Kostenstelle nur eine Person fest zuzuordnen ist, weil beispielsweise ein 

Sachgebiet mit nur einem Mitarbeiter besetzt ist. Damit wären bei einer kostenstel-

lenbezogenen Arbeitszeitauswertung datenschutzrelevante Vorschriften negativ be-

rührt. Aus diesem Grund wird eine Mitarbeiterzuordnung von mindestens drei Perso-

nen zu einer Kostenstelle empfohlen. 

Generell ist im Hinblick auf eine mögliche Zusammenfassung mehrerer Orga-

nisationseinheiten zu einer Kostenstelle anzumerken, dass mit zunehmendem Aggre-

gationsgrad der Pflegeaufwand der KLR-Daten sowie die Komplexität des Gemein-

kostenverrechnungsverfahrens und einer innerbehördlichen Leistungsverrechnung 

abnimmt. Diesem durchaus wünschenswerten Zustand steht jedoch unter Umständen 

eine Einschränkung der Aussagefähigkeit von kostenstellenbezogenen Auswertungen 

gegenüber. Im Einzelfall ist daher bei der Kostenstellenbildung nach dem Grundsatz 

zu verfahren: So wenig Kostenstellen wie möglich und soviel wie nötig. 

3.2.2 Klassifizierung von Kostenstellen 

Zur Vereinfachung einer späteren Auswertung von Gemeinkosten sowie zur Syste-

matisierung von Gemeinkostenverrechnungen ist zwischen folgenden Kostenstellen-

arten zu unterscheiden: 

Personalführende Kostenstellen: 

 Endkostenstellen: 

Endkostenstellen sind diejenigen Kostenstellen, in denen primär die Erstellung 

von Kostenträgern (Produkte, Projekte und Prozesse) erfolgt, die an Empfänger 

außerhalb der Behörde abgegeben werden (externe Kostenträger). 

 Vorkostenstellen: 

Diese Kostenstellen sind in der Regel nicht direkt an der Erstellung externer 

Kostenträger beteiligt. Nach den in der Rechnungssystematik festgelegten Re-

geln werden die auf den Vorkostenstellen gebuchten Kosten auf die internen 

Kostenträger verrechnet, um danach über die Endkostenstellen auf die externen 

Kostenträger umgelegt zu werden (siehe Abschnitt 6 „Rechnungssystematik“). 

Im Einzelnen sind Vorkostenstellen gliederbar in Service-, Administrations- und 

Leitungskostenstellen. 
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 Servicekostenstellen erstellen intern nachgefragte Leistungen oder Produkte, 

die die Erstellung extern abgegebener Leistungen oder Produkte direkt unter-

stützen (z.B. Druckerei, Fuhrpark, IT-Support) 

 Administrationskostenstellen bilden die Organisationseinheiten der internen 

Verwaltung (z.B. Personalwesen, Beschaffungswesen) ab. 

 Leistungskostenstellen nehmen übergreifende Führungs- und Koordinations-

aufgaben wahr (z.B. Behördenleitung, Planung). 

 

Technische Kostenstellen: 

Technische Kostenstellen lassen sich im Gegensatz zu End- und Vorkostenstellen 

nicht auf Basis der Organisationsstruktur der Verwaltungseinheit herleiten. 

 Verrechnungskostenstellen: 

Zweck der Verrechnungskostenstellen ist die Sammlung von Gemeinkosten, die 

keinen konkreten Leistungsbezug aufweisen, wie Infrastrukturkosten (z.B. kal-

kulatorische Kaltmiete) und Infrastrukturbetriebskosten (z.B. Heizung, Strom, 

Wasser/Abwasser). Verrechnungskostenstellen darf kein Personal zugeordnet 

werden, da diese aus dem Bezügeverfahren nicht mit Personalkosten bedient 

werden können. 

 Objektkostenstellen 

Objektkostenstellen können aus steuerungsrelevanten Gründen erforderlich sein. 

Auch Objektkostenstellen darf kein Personal zugeordnet werden. 

 Sammelkostenstellen 

Dienen der Sammlung von Personalkosten aus dem Bezügeverfahren, die nicht 

auf „echten“ Kostenstellen (Vor- oder Endkostenstellen) gebucht werden (z.B. 

Versorgungskostenstellen, auf denen die Bezüge der Versorgungsempfänger ge-

sammelt werden). 

3.2.3 Kostenstellenbeschreibung 

Die Charakteristika der Kostenstellen sind in einer sog. Kostenstellenbeschreibung 

festzuhalten (siehe Anlage 3 a). Die Erläuterungen zu den konkreten Inhalten sind in 

der Ausfüllanleitung (siehe Anlage 3 b) beschrieben. 
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4 Kostenträger 

Ziel der Bildung von Kostenträgern ist die kostenmäßige Betrachtung der Leistungen 

einer Behörde. Mit der Verrechnung der gesamten Kosten auf die Kostenträger wird 

transparent, wofür die Kosten in einer Behörde entstanden sind.  

Kostenträger sind selbständige Leistungs- und Produktionseinheiten, die in Produkte, 

Projekte und Prozesse differenziert werden. Kostenträger sollten immer einer Kos-

tenstelle (sog. verantwortliche Kostenstelle) eindeutig zugeordnet werden. Der Vor-

teil dieser Zuordnung liegt in der vereinfachten Auswertung der Kosten einer Kosten-

stelle und der ihr zugeordneten Kostenträger. Die Eigenschaften der jeweiligen Kos-

tenträger sind im Folgenden beschrieben.  

4.1 Produkte 

4.1.1 Produktbegriff 

Ein Produkt wird allgemein als das zielgerichtete Ergebnis einer Kombination be-

stimmter Abfolgen von vorher festgelegten Tätigkeiten sowie bestimmter Sachgüter 

mit einem definierten Wert oder Nutzen für den Empfänger definiert.  

Der erweiterte Produktbegriff bezieht darüber hinaus auch die Festlegung von Quali-

tätsmerkmalen in die Produktdefinition mit ein. 

 

  

Abbildung 3: Elemente eines Produkts 
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(z.B. “Erhaltung einer Liegenschaft”)

Klarheit über Empfänger der Leistung, Interne
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Auf ein Ziel ausgerichtete Summe von
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Qualität Festlegung von Qualitätsmerkmalen des

Produkts
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Das Produkt unterscheidet sich von klassischen Aufgabenbeschreibungen einer Ver-

waltung dadurch, dass es systematisch die Ergebnisse des Verwaltungshandelns 

(Outputorientierung) beschreibt und nicht die dafür notwendigen Tätigkeiten. Somit 

dient das Produkt als Grundlage einer ergebnisorientierten Steuerung, da die Kosten 

den Ergebnissen des Verwaltungshandelns zugeordnet werden können. Die Verbesse-

rung der Steuerung wird durch die Orientierung an den Ergebnissen des Verwal-

tungshandelns erreicht.  

Produkte lassen sich je nach Empfängerkreis in interne und externe Produkte unter-

scheiden. 

Externe Produkte 

Externe Produkte bilden die Kernaufgaben einer Behörde ab. Die gesamten Kosten 

der Behörde werden auf diese verrechnet. Die externen Produkte, hierzu zählen auch 

die Verrechnungskostenträger (vgl. Kap. 9), werden Empfängern außerhalb der Be-

hörde, z.B. einer anderen Behörde, dem Parlament, dem Bürger oder einem Unter-

nehmen, zur Verfügung gestellt und müssen behördenspezifisch bestimmt werden.  

Diese können im Einzelfall auch über verschiedene Behörden hinweg gleichartig und 

damit prinzipiell vergleichbar sein. Im Regelfall müssen sie jedoch konkret und indi-

viduell für eine einzelne Behörde bestimmt werden, z.B. „Erstellung eines Steuerbe-

scheids“, „Beantwortung von Anfragen“. 

Interne Produkte 

Interne Produkte hingegen haben Empfänger innerhalb derselben Behörde.  

Zur Erhöhung der Transparenz der innerbehördlichen Leistungserstellung und -ver-

flechtung werden im Rahmen der KLR für die Bayerische Staatsverwaltung - wie 

auch für eine Reihe von weiteren Landesverwaltungen und die Bundesverwaltung - 

interne Produkte definiert. Diese dienen der Schaffung einer internen Kunden-/  

Lieferantenbeziehung. 

Ebenso wäre es möglich, die Kosten der Behörde, die nicht unmittelbar einem exter-

nen Produkt zuzuordnen sind, direkt von den Vor- auf die Endkostenstellen zu belas-

ten. Durch die komplexen innerbehördlichen Leistungsverflechtungen würde dies je-

doch nicht zu der gewünschten Transparenz führen. 

Eine Vielzahl von internen Produkten ist behördenübergreifend identisch. Hierbei 

handelt es sich insbesondere um unterstützende Aufgaben bzw. Querschnitts- und 

Stabsaufgaben, insbesondere in den Bereichen Organisation, Personal, Haushalt, In-

nere Dienste (Beispiele: Druckerzeugnis, Bereitstellung von Bürokommunikation 

etc.). Für die Erfassung dieser Aufgaben stehen in der KLR standardisierte interne 

Produkte zur Verfügung. Sie gliedern sich in sechs Überproduktbereiche (1.1 – 1.6) 

und diese wiederum in diverse Unterprodukte (siehe Anlage 5). Zulässig sind sowohl 

Buchungen auf die sechs Überprodukte, den detaillierten Unterprodukten oder eine 

Mischung hieraus. Es müssen jedoch mindestens die sechs Überprodukte verwendet 

werden. Je nach den Gegebenheiten der Ressorts erscheint es sinnvoll, nicht aus-

schließlich auf die sechs stark aggregierten Überprodukte zu buchen, sondern auch 
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die entsprechend detaillierten Unterprodukte zu verwenden. Dabei ist auf die in An-

lage 5 dargestellten Unterprodukte zurückzugreifen. Diese Produkte resultieren aus 

den Erfahrungen in den Pilotbereichen der Bayerischen Staatsverwaltung sowie Er-

fahrungen aus weiteren Verwaltungen auf Bundes- und Landesebene. Somit kann da-

von ausgegangen werden, dass sie in weiten Bereichen der Bayerischen Staatsverwal-

tung angewandt werden können. 

Insbesondere in kleineren Verwaltungseinheiten kann die Übernahme aller standardi-

sierten internen Unterprodukte in den behördenspezifischen Produktkatalog zu einer 

zu differenzierten Abbildung der internen Verwaltungsleistungen führen. Hier bietet 

es sich an, mehrere standardisierte interne Produkte, die einen sachlogischen Zu-

sammenhang aufweisen, zu einer Produktgruppe zusammenzufassen (z.B. innerhalb 

der Produktgruppe „Betriebswirtschaftliche, finanzielle Steuerung“ zu den Produkten 

„Internes Rechnungswesen (KLR, Controlling)“ und „Externes Rechnungswesen 

(Haushalt)“). Eine willkürliche Zusammenfassung hat negative Auswirkungen auf 

die Vergleichbarkeit und ist daher ebenso zu unterlassen wie die Neudefinition nicht 

vergleichbarer standardisierter interner Produkte. Letztere können – sofern diese be-

hördenspezifisch sind – als behördenspezifische interne Produkte in den Produktkata-

log aufgenommen werden. Ein verkürzter Produktkatalog sollte sich aus Gründen der 

Vergleichbarkeit an der Darstellung zur Nummerierungssystematik in Anlage 4 b 

orientieren. Eine produktgruppenübergreifende Zusammenfassung sowie eine Ab-

weichung von der in Anlage 4 b dargestellten Nummerierungssystematik sind mit 

dem BayStMFLH abzustimmen. 

Besonderheiten 

Wird ein originär internes Produkt auch für externe Empfänger erbracht (Beispiel: 

Nutzung einer von einer anderen Behörde bewirtschafteten Liegenschaft, Durchfüh-

rung von Schulungsmaßnahmen an einer Fachhochschule), sollte für diesen Fall ein 

gleichlautendes externes Produkt gebildet werden. 

4.1.2 Kriterien für die Produktbildung 

Bei der Bildung der Produkte sind Kriterien unter Berücksichtigung verschiedener 

Perspektiven anzulegen. Dies sind die Relevanz des Produkts, formale Vorausset-

zungen sowie die Relation von Nutzen und Aufwand, der mit der Bildung und Pflege 

eines Produkts verbunden ist. 

 Das Produkt steht im Mittelpunkt des Steuerungsinteresses für die Verantwortli-

chen der Behörde. 

 Die Beschäftigten müssen sich mit ihren Leistungen in dem Produktkatalog wie-

derfinden. Dies setzt voraus, dass die Beschreibung eines Produkts verständlich 

ist. 

 Möglichst viele gleichartige Leistungen sollten zu einem Produkt zusammenge-

fasst werden, da eine ergebnisorientierte Steuerung mittels der Steuerungsgröße 

Produkt nur dann wirksam sein kann, wenn der Produktkatalog überschaubar ist. 



 

 

 

 

KLR-Rahmenkonzept  für den Freistaat Bayern 
 Stand: September 2016 - Seite 25 

 

 

 Die Detaillierungstiefe und das Aggregationsniveau der Produkte sowie deren 

Relevanz innerhalb der Behörde sollten vergleichbar sein.  

 Werden für die Leistung Gebühren oder Entgelte vereinnahmt, sind die entspre-

chenden Produkte so zu bilden, dass eine Kostenzuordnung ermöglicht wird. 

Dies gilt ebenso für Leistungen, die von im Wettbewerb stehenden Anbietern er-

bracht werden; um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, sollten die zu bilden-

den Produkte an den vergleichbaren Wettbewerbsprodukten ausgerichtet werden. 

 Alle Leistungen der Behörde müssen in Produkten bzw. sonstigen Kostenträgern 

abgebildet werden.  

 Zur Gewährleistung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen soll-

ten entweder mehrere Personen an der Erstellung eines Produkts beteiligt sein 

bzw. ein Mitarbeiter mehr als ein Produkt erstellen. 

 Als Richtgröße für die Relevanz eines Produkts sollte die für die Erstellung ins-

gesamt von allen Beschäftigten aufgewandte Arbeitszeit mindestens der eines 

vollständigen durchschnittlichen Arbeitsjahres betragen. 

 Die Definition eines Produkts, die Pflege in der KLR-Software oder einer ande-

ren Software sowie die Bearbeitung (Aufschreibungen, Auswertungen) verursa-

chen Aufwand. Dieser Aufwand muss in Relation zu dem Steuerungsgewinn 

stehen. Daher sollte die Anzahl der Produkte in einer Behörde möglichst gering 

gehalten werden. 

 Damit der Aufwand für die Definition eines Produkts gerechtfertigt ist, ist die 

Nachhaltigkeit der Erbringung dieser Leistung zu berücksichtigen. Bei einer 

temporären Leistungserstellung ist - falls die weiteren Kriterien wie Steuerungs-

relevanz zutreffen - ggf. eher ein Projekt als Kostenträger zu definieren. 

 Als Produkte abgebildet werden können auch Aufgaben, die einzelnen oder meh-

reren Beschäftigten von der Behördenleitung oder von der Gesamtheit der Be-

schäftigten als Sonderaufgabe übertragen sind (z.B. Personalratstätigkeiten, 

Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte 

oder –ingenieure). Bei Bedarf können zur Darstellung der zusätzlichen Belastung 

im öffentlichen Dienst durch die vermehrte Berücksichtigung sozialer Belange 

auch entsprechende „soziale Kostenträger“ gebildet werden.  

 Das Produkt „Sonstiges“ kann in Ausnahmefällen gebildet werden. Jedoch ist 

davon auszugehen, dass diesem Produkt der eindeutige Ziel- und Ergebnisbezug 

fehlt und damit nicht hinreichend bestimmt und gesteuert werden kann. 

 

 

 

4.1.3 Systematik der Produkthierarchie 

Zur übersichtlichen Darstellung der Produkte werden diese in einer Hierarchie in 

Form eines Produktkatalogs dargestellt.  
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Die unterste Stufe der Produkthierarchie bilden die Produkte. 

Inhaltlich ähnliche Produkte (z.B. gleicher Empfänger, ähnliches Ziel) werden einer 

Produktgruppe zugeordnet. Inhaltlich zusammenhängende Produktgruppen werden 

wiederum zu einem Produktbereich zusammengefasst (z.B. Interne Produkte). 

Für die Bayerische Staatsverwaltung werden die internen Produkte dem Produktbe-

reich 01 bis 09 zugeordnet. Die weiteren Produktbereiche (10 ff.) sind für externe 

Produkte behördenspezifisch zu bilden. 

Zur Differenzierung eines Produkts für eine Detailsteuerung innerhalb der Behörde 

oder die Abrechnung einzelner Leistungen können bei Bedarf Teilprodukte als weite-

re Untergliederung gebildet werden (z.B. ein einzelner Beschaffungsvorgang). Eine 

weitere Differenzierung der Teilprodukte ist zulässig, was jedoch zu einer Steigerung 

der Komplexität der Rechnungssystematik führt. 

Der hierarchische Aufbau des Produktkatalogs stellt sich wie folgt dar: 

2. Ebene

1. Ebene

4. Ebene

(optional)

3. Ebene

Beispiele:

Produkt

bereich

Produkt-

gruppe

Produkt

Teil-

produkt

Bewirtschaftung

einer Liegenschaft

Pflege der

Außenanlage

Rasenmähen

Bescheide

Steuerbescheide

Einkommen-

steuerbescheide

Freistellungs-

bescheide

Interne

Produkte

Personalführung

und Verwaltung

Finanzielle Per-

sonalangelegen-

heiten

Verwaltung und

Berechnung von

Reisekosten

 

Abbildung 4: Hierarchischer Aufbau des Produktkatalogs 

4.1.4 Vorgehensweise bei der Produktbildung 

Die Erstellung sowohl des Produktkatalogs als auch die Beschreibung der Produkte 

sollte unter enger Einbeziehung der Beschäftigten in folgenden Schritten erfolgen: 

 Erarbeitung eines Vorschlags zur Erstellung eines Produktkatalogs, insbesondere 

mit Aussagen zur Abgrenzung interner und externer Produkte einerseits und zur 

Differenzierung von Produkten und Projekten andererseits. 

 Prüfung, inwieweit eine Anpassung der standardisierten internen Produkte für 

die Behörde notwendig ist. In einzelnen Behörden kann es sinnvoll sein, auch die 

standardisierten Produkte weiter zu detaillieren. Dies ist auf der Ebene der Teil-

produkte behördenspezifisch möglich. Ebenso kann es notwendig sein, Produkte 

zusammenzulegen, weil ansonsten z.B. die für ein Produkt mindestens aufzu-
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wendende Arbeitszeit von einem Personenjahr unterschritten wird. Dabei ist da-

rauf zu achten, dass nur interne Produkte innerhalb einer Produktgruppe zusam-

mengefasst werden dürfen. Abweichungen sind zu dokumentieren. 

 Workshops und Produktseminare dienen der Vermittlung des Produktgedankens 

und initiieren die Produkterhebung in den Organisationseinheiten (Vorstufe zur 

Produktbildung). 

 Die Produkterhebung erfolgt durch ausgewählte Mitarbeiter (z.B. Führungskräf-

te) in Arbeitsgruppen in der Weise, dass von den Mitarbeitern mögliche, in der 

KLR abzubildende Produkte ihrer Organisationseinheit identifiziert werden. 

 Im Rahmen eines zweiten Workshops werden die Produkterhebungen diskutiert 

und ggf. ergänzt, die abschließenden Produkte definiert, zu Produktgruppen und 

Produktbereichen aggregiert und abgestimmt. Durch die Einbeziehung der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter wird auch die Akzeptanz der KLR erhöht und Ver-

ständnis, gerade im Hinblick auf die KLR, aufgebaut. 

 Zu jedem Produkt wird von den jeweils betroffenen Mitarbeitern eine Produkt-

beschreibung (Produktziel, Grundlage, Empfänger etc.) erstellt. 

 Die Qualitätssicherung des endgültigen Produktkatalogs wird von der Projektlei-

tung durchgeführt. Erfahrungsgemäß werden mit dieser Mischung von „top 

down“ und „bottom up“ Verfahren qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielt. 

 Für alle Produkte ist eine einheitliche Produktbeschreibung nach der Vorlage in 

Anlage 4 a) zu erstellen. In dieser werden die Eigenschaften eines Produkts be-

schrieben. Enthalten sind neben der Zugehörigkeit zu der Produkthierarchie und 

der organisatorischen Anbindung insbesondere Kennzahlen zur Steuerung u.a. 

als Basis für Vergleiche. Eine Ausfüllanleitung findet sich in Anlage 4 b). Er-

gebnis ist ein abgestimmter Produktkatalog, der die systematische Auflistung al-

ler von einer Behörde erstellten Leistungen erfasst. 
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Abbildung 5: Vorgehensweise zur Produktbildung 

 

 

 

4.1.5 Änderungen des Produktkatalogs 

Die Anforderungen an den Produktkatalog können sich im Wirkbetrieb der KLR 

wandeln. Diese Veränderungen können sich ergeben aus: 

 Neuen Aufgaben für die Behörde, 

 Wegfall von Aufgaben, 

 Veränderung der Aufgabeninhalte durch Modifikation der Organisation oder der 

Prozesse, 

 Optimierung der Zuordnung von Tätigkeiten zu Produkten aufgrund der Erfah-

rungen im Echtbetrieb, 

 Veränderter Informationsbedarf der Führungskräfte aufgrund des Erfahrungsge-

winns mit der KLR als Steuerungsinstrument. 

In der Regel wird sich der Veränderungsbedarf aus den Fachbereichen ergeben. Die 

konkreten Veränderungen haben durch den Controller der Behörde zu erfolgen.  

Zu beachten ist, dass die Veränderung des Produktkatalogs Aufwand verursacht. Die-

ser Aufwand muss vor dem Hintergrund des verbesserten Erkenntnisgewinns ge-
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rechtfertigt sein. Darüber hinaus wird die Aussagekraft von Vergleichen über ver-

schiedene Perioden hinweg durch Veränderungen eingeschränkt. Aus diesem Grund 

sollte im Wirkbetrieb innerhalb eines laufenden Jahres die grundlegende Struktur des 

Produktkatalogs nicht geändert werden. 

4.2 Projekte 

In einzelnen Behördenbereichen ist es sinnvoll, in Ergänzung zu den Produkten Pro-

jekte als Kostenträger zu definieren. Gemäß der Definition der Deutschen Industrie-

norm (DIN) wird unter einem Projekt ein Vorhaben verstanden, das im Wesentlichen 

durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie 

z.B. 

 Zielvorgabe, 

 zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen, 

 Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben sowie 

 spezifische Organisation. 

Beispiele hierfür sind die Einführung eines neuen DV-Verfahrens, die Ausrichtung 

einer großen Veranstaltung/Konferenz, ggf. ein Gesetzgebungsverfahren. 

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien können interne und externe Projekte unter-

schieden werden. 

Projekte sind in einer Projektaufstellung aufzuführen, um die Überschaubarkeit zu 

gewährleisten. 

Die Vorgehensweise und Bedingungen zur Bildung von Projekten entsprechen der 

Produktbildung.  

4.3 Prozesse 

Prozesse werden auf Basis einer detaillierten Analyse und Strukturierung der behör-

deninternen, kostenstellenübergreifenden Geschäftsprozesse definiert. Die durchzu-

führenden Tätigkeiten werden entsprechend systematisiert und die Kosten auf Basis 

von mengenabhängigen Bezugsgrößen den Prozessen zugeordnet. Hierdurch wird ei-

ne erhöhte Gemeinkostentransparenz erreicht. 

Aus Gründen der Praktikabilität und Wirtschaftlichkeit ist eine Prozesskostenrech-

nung vor allem für repetitive Tätigkeiten geeignet, die einen geringen Entscheidungs-

spielraum aufweisen.  

Der Aufwand zur Konzeption einer prozessorientierten KLR im Vergleich zu einer 

produktorientierten ist höher. Dies resultiert aus den notwendigen umfangreichen 

Analysearbeiten sowie der aufwendigeren Zuordnung der Kosten zu den einzelnen 

Tätigkeiten und dem erhöhten Pflegeaufwand für das Rechnungssystem. Ebenso ist 

der Aufwand zum Betrieb einer prozessorientierten KLR höher, da eine umfangrei-
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chere Zeitaufschreibung zu erfolgen hat, was zu erhöhten Aufwendungen bei einem 

großen Teil der Beschäftigten führt.  

Aus diesen Gründen sollte in der Anfangsphase die KLR nicht nach dem Prinzip der 

Prozessorientierung eingeführt werden. 

4.4 Ausprägungen von Kostenträgern 

4.4.1 Quantitative Kennzahlen 

Quantitative Kennzahlen sind Maßgrößen zur Ermittlung der Zielerreichung und 

werden aus Zähleinheiten gebildet. Die Beschreibung von Kostenträgern durch 

Kennzahlen dient der objektiven Messung der Ergebnisse des Verwaltungshandelns. 

Bei der Bestimmung von Kennzahlen ist auf die Steuerungsrelevanz für den jeweili-

gen Adressaten zu achten. 

Kennzahlen stellen ein geeignetes Instrument dar, um über Plan-Ist-Vergleiche Plan-

abweichungen und damit Steuerungsbedarfe zu erkennen. Darüber hinaus kann damit 

auch die Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung aufgezeigt werden. 

Kostenträgerspezifische quantitative Kennzahlen (z.B. Anzahl Steuerbescheide) die-

nen der Steuerung der Kostenträger und als Basis für Vergleiche. Diese sind in den 

jeweiligen Fachkonzeptionen behördenspezifisch zu definieren. 

Darüber hinaus existieren sogenannte „allgemeine“ Kennzahlen. Diese Kennzahlen 

beziehen sich auf alle Kostenträger, Kostenstellen und Kostenarten (z.B. Kostenan-

teil eines Produkts, einer Kostenstelle oder einer Kostenart an den Gesamtkosten der 

Behörde) oder auf bestimmte Bereiche (z.B. Deckungsgrad einer Produktgruppe).  

Die allgemeinen Kennzahlen werden unterteilt in „absolute“ und „relative“ Kennzah-

len. 

 Absolute Kennzahlen werden dargestellt durch Einzelzahlen, Summen und Dif-

ferenzen. Diese Kennzahlen haben nur eine begrenzte Aussagekraft. Sie gewin-

nen an Informationsgehalt, wenn sie beispielsweise mit Kennzahlen vorherge-

gangener Perioden oder anderer Behörden (Benchmarking) verglichen werden 

(z.B. Kosten eines Steuerbescheids). 

 Bei relativen Kennzahlen werden mindestens zwei Werte zueinander in Bezie-

hung gesetzt (z.B. Kostenanteil des Produkts Einkommensteuerbescheid an der 

Produktgruppe Steuerbescheide). 

Die in Anlage 6 aufgeführten Kennzahlen sind Beispiele und Anhaltspunkte, die ent-

sprechend den Erfahrungen bei der Einführung der KLR weiter zu differenzieren und 

zu ergänzen sind. 

Die Operationalisierung von Zielen durch geeignete Kennzahlen ist eine wesentliche 

Aufgabe des Controlling. 
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4.4.2 Qualitätskriterien 

Grundsätzlich bildet die KLR primär quantitative Sachverhalte ab. Im Rahmen der 

KLR-Einführung haben die Qualitätskriterien zunächst die Aufgabe ein Nachdenken 

über die Qualitätsmerkmale der Kostenträger anzuregen. Der Vorteil einer Formulie-

rung von Qualitätsmerkmalen liegt somit in der aktiven Auseinandersetzung der Mit-

arbeiter mit der Qualität der erstellten Leistungen. Ziel ist es, in einem weiteren 

Schritt Vereinbarungen zwischen Leistungsempfängern und -erstellern über die Qua-

lität der zu erbringenden Leistungen zu treffen.  

Die Produktbeschreibung enthält objektive und subjektive Qualitätsmerkmale. Sub-

jektive Qualitätsmerkmale sind somit nur aufwendig messbar, z.B. durch Befragun-

gen. Objektive Kriterien hingegen sind eindeutig messbar (z.B. Fehlerquote, Durch-

laufzeit).  

Der Aufwand, den die Überprüfung der Qualitätsmerkmale eines Kostenträgers ver-

ursacht, sollte zum Nutzen, der sich aus möglichen Qualitätsverbesserungen ergibt, in 

einem angemessenen Verhältnis stehen.  
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5 Erfassungs- und Bewertungsgrundsätze 

Für die Einführung und den laufenden Betrieb einer KLR werden Leitlinien benötigt, 

die einheitlich regeln, in welcher Form der aufgetretene Ressourcenverzehr erfasst 

wird und wie dieser monetär zu bewerten ist. Dies betrifft vor allem die Erfassung 

und Bewertung des Personaleinsatzes, der Anlagennutzung sowie des für den Behör-

denbetrieb erforderlichen Materialverbrauchs. Eine konsequente Einhaltung der im 

Folgenden beschriebenen Erfassungs- und Bewertungsgrundsätze ist die Vorausset-

zung für die Validität der Daten der KLR und somit für künftige Auswertungen und 

Vergleiche zwischen Rechnungsperioden. 

5.1 Ermittlung der Personalkosten 

5.1.1 Zeitaufschreibung 

Die Personalkosten stellen in der Bayerischen Staatsverwaltung den dominierenden 

Kostenblock dar. Mit der Zeitaufschreibung wird die möglichst verursachungsgerech-

te Zuordnung von Personalkosten zu den jeweiligen Kostenträgern sichergestellt, 

wobei der zusätzliche Arbeitsaufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so 

gering wie möglich sein sollte.  

Die Zeitaufschreibung dient nicht der einzelpersonenbezogenen Leistungskontrolle. 

Die Zeitaufschreibung ist einer Plausibilitätsprüfung zu unterziehen. Sinnvollerweise 

sollte eine Vereinbarung zwischen Personalrat und Behörde bzw. zwischen Haupt-

personalrat und Ressort zur permanenten Zeitaufschreibung abgeschlossen werden.  

Die Personalkosten werden in folgenden Schritten errechnet: 

 Um der Zielsetzung gerecht werden zu können, einen Nachweis über die tatsäch-

lich erbrachte Leistung zu erhalten, ist es erforderlich, dass durch die Selbstauf-

schreibung der Mitarbeiter die Stundenzahl, die für die Herstellung eines Kos-

tenträgers aufgewendet wird, ermittelt werden kann. Die Mitarbeiter der KLR-

relevanten Bereiche der Bayerischen Staatsverwaltung erfassen im Zuge der Ein-

führung der KLR somit ihre tatsächlich geleistete Arbeitszeit, einschließlich der 

Mehrarbeit. 

 In Absprache mit dem BayStMFLH können Arbeitszeiten auch prozentual bzw. 

in einem anderen als dem vorgeschlagenen wöchentlichen Zeitrhythmus erfasst 

werden. Ersteres ist insbesondere für Personen sinnvoll, die keiner Arbeitszeitre-

gelung unterliegen (z.B. Richter aufgrund ihrer richterlichen Unabhängigkeit o-

der Professoren aufgrund der Freiheit von Forschung und Lehre). Arbeitet ein 

Mitarbeiter lediglich für einen Kostenträger, so sollte eine feste Zuordnung DV-

technisch in Form einer Voreinstellung realisiert werden. 
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 Diese Stundenzahl wird anschließend mit dem für den Mitarbeiter maßgeblichen 

Standard-Stundensatz (siehe hierzu Abschnitt 5.1.2) bewertet, den Kostenstellen 

zugerechnet und - entsprechend der Rechnungssystematik - weitergeschlüsselt. 

Grundsätze der Zeitaufschreibung 

Nicht-kostenträgerbezogene Tätigkeiten werden im Rahmen der Zeitaufschreibung 

gesondert erhoben und generell als „Sonstige Aktivitäten“ erfasst. Hierunter fallen 

auch Abwesenheitszeiten, wie Dienst- bzw. Überstundenausgleich, Urlaub (tarifli-

cher Urlaub, Sonderurlaub, Dienstbefreiung) sowie Krankheit und referatsinterne 

Angelegenheiten (insbes. Besprechungen, Beurteilungs- und Mitarbeitergespräche 

etc.).Eine weitergehende Differenzierung der nicht-kostenträgerbezogenen Tätigkei-

ten ist behördenspezifisch möglich. 

Kann die Arbeitszeit sowohl einem internen als auch einem externen Kostenträger 

zugeordnet werden, ist der interne Kostenträger zu belasten. Nur durch eine genaue 

Kalkulation der Kosten der internen Kostenträger kann die Verantwortlichkeit der 

Ersteller für eine wirtschaftliche Leistungserstellung erhöht werden. 

Bei der Zeitaufschreibung gelten folgende Annahmen: 

 Die kleinste Kostenrechnungsperiode ist der Monat. 

 Die Erfassung der Zeiten sollte täglich erfolgen. 

 Die kleinste Einheit der Zeitaufschreibung (Aufschreibungsgrenze) sollte eine 

halbe Stunde betragen, wobei Abweichungen im Sinne einer genaueren Zeitauf-

schreibung zulässig sind. 

 In der Regel werden von einem Mitarbeiter nicht mehr als fünf Kostenträger er-

stellt. 

 Bei allen Zeiten, die - bezogen auf eine Woche - unter dieser Grenze liegen, ist 

„mit Augenmaß“ gleichverteilt auf- bzw. abzurunden. 

Die Behandlung der Reisezeiten als Arbeitszeiten erfolgt gemäß den Regelungen 

zum „Freizeitausgleich für Beamte wegen Inanspruchnahme durch Reisezeiten“.
4
 

Tätigkeiten wie allgemeine Sekretariatsaufgaben sollten im Produkt 1.1.2 „Unter-

stützung der Amts-/Behördenleitung, Sekretariatsdienste“ erfasst werden, sofern kei-

ne eindeutige Kostenträgerzuordnung (z.B. für die Erstellung eines Bescheids) mög-

lich ist. 

Tätigkeiten wie Personalratstätigkeit, die Regelung von Schwerbehindertenangele-

genheiten oder die Wahrnehmung von Gleichstellungsaufgaben sind als „Sonstige 

Aktivitäten“ abzubilden. Ggf. können für diese Tätigkeiten selbständige Produkte de-

finiert werden, sofern ein Ausweis der geleisteten Zeit gewünscht ist. Entsprechendes 

gilt für Zeiten, die die Behördenleitung etwa für Sitzungen mit dem Personalrat auf-

wendet. 

                                                 

4
  Vgl. Bekanntmachung des BayStMF vom 20. Mai 1997. 
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Bei dienstlichen Besprechungen auf Leitungsebene (Minister - Abteilungsleiter  -

Referatsleiter) erfolgt die Zeitaufschreibung - im Falle allgemeiner Besprechungen - 

auf das interne Produkt 1.1.1 „Allgemeine Leitungs- und Führungsaufgaben“. Kön-

nen die Besprechungen einem anderen internen oder einem externen Produkt zuge-

rechnet werden, so hat die Zeitaufschreibung hierauf zu erfolgen. 

Die für die Betreuung und Einarbeitung von Auszubildenden und Praktikanten auf-

gewendete Arbeitszeit wird dem internen Produkt 1.2.8 „Ausbildung“ zugerechnet. 

Die Arbeitszeit der Auszubildenden wird nicht erfasst. Die Kosten für Auszubildende 

und Praktikanten werden zentral auf einer Vorkostenstelle erfasst und auf der Basis 

der Personalkosten auf alle Vor- und Endkostenstellen bzw. differenziert auf diejeni-

gen Vor- und Endkostenstellen, in denen die Auszubildenden und Praktikanten ein-

gesetzt werden, verteilt. 

Behandlung von Mehrarbeit 

Mehrarbeitszeiten bzw. Überstunden sollten - unabhängig von bestehenden behör-

deninternen oder gesetzlichen Regelungen - bei der Zeitaufschreibung ohne geson-

derten Nachweis erfasst und damit nach der Datenerfassung und der damit einherge-

henden Bewertung durch den Standard-Personalkostensatz (zur Definition siehe 

nachfolgender Abschnitt) unmittelbar zu Kosten der entsprechenden Kostenträger 

werden. Dieses Vorgehen wird gewählt, da es nicht praktikabel ist, gesondert Über-

stunden/Mehrarbeitszeit kostenträgerspezifisch aufzuschreiben. 

Der eventuell stattfindende finanzielle Überstundenausgleich wird in der Haushalts-

rechnung erfasst, da sich die erfassten Personalausgaben entsprechend erhöhen. In 

der Kostenrechnung wurden die Überstunden bereits mit den Standard-

Personalkostensätzen bewertet.
5
 Bei einem zeitlichen Ausgleich der Mehrarbeit wird 

diese als nicht-kostenträgerbezogene Tätigkeit „Sonstige Aktivitäten“ erfasst, sofern 

keine weitergehende Differenzierung besteht. 

Für die Zeitaufschreibung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde ein Formular 

als Muster entwickelt, das in der Anlage 7 mit einer Beschreibung beigefügt ist. Au-

ßerdem wird in dieser Anlage eine detaillierte Erläuterung des Zeitaufschreibungs-

prozesses dargestellt. 

Die Vorgehensweise und die Erhebungsinstrumente für eine Zeitaufschreibung sollte 

im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Personalrat und der Behörde bzw. dem 

Hauptpersonalrat und dem Ressort präzisiert werden.  

                                                 

5
  Sobald Mehrarbeit (bezahlt, Gleitzeit) anfällt, entstehen Kosten; die Kosten übersteigen somit zu-

nächst die Ausgaben. Wird die Mehrarbeit später finanziell ausgeglichen, so verändern sich nur die 

Ausgaben, nicht die Kosten. Die Ausgaben steigen und nähern sich den bereits gebuchten Kosten an. 
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5.1.2 Personalkosten 

Grundsätzlich ist festzulegen, ob zur Berechnung der Personalkosten die aus dem 

Bezügeverfahren ermittelten Personal-Ist-Kosten oder die vom BayStMFLH vorge-

gebenen, standardisierten Personaldurchschnittskosten herangezogen werden bzw. 

auf Basis der in der Haushaltsrechnung gebuchten Personalausgaben eine behörden-

spezifische Ermittlung der Personalkostensätze erfolgt. 

Personalkostensätze auf Basis der Personal-Ist-Kosten 

Die Personal-Ist-Kosten werden im Bezügeverfahren berechnet. 

Sie beinhalten:  

1. alle laufenden Bezüge wie 

- Grundgehalt, 

- Familienzuschlag, 

- Stellenzulage, 

- Vermögenswirksame Leistungen, 

- Ministerialzulage, 

2. Sonderzuwendung und Urlaubsgeld, 

3. laufende Zuschläge und Zuschüsse, 

4. sonstige laufende Personalkosten: 

 - AG-Aufwand zur Sozialversicherungen, 

 - AG-Aufwand zur Zusatzversorgung, 

 - AG-Pauschalsteuern, 

5. Zeitweise Mehrarbeiten, 

6. einmalige Zuschläge und Zuschüsse, 

7. Schicht- und Wechseldienstzulagen, 

8. sonstige einmalige Personalkosten, 

9. sonstige zeitweise Personalkosten. 

 

Sonstige neutrale Personalkosten, wie z.B.: 

- Jubiläumszuwendungen, 

- Prämien, 

- Leistungszulagen, 

- sonstige Personalnebenkosten, 

- Erlass / Niederschlagung, 

bleiben unberücksichtigt. 
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Bei der Berechnung individueller Stundensätze oder bei Vergleichen zwischen Be-

amten und Beschäftigten ist darauf zu achten, dass bei Beamten die Beihilfekosten 

entsprechend des jeweils letzten vom BayStMFLH ermittelten Durchschnittsbetrages 

und die Versorgungsrückstellungen (Zuschlag 30 v.H.) hinzugerechnet werden. Bei 

Arbeitnehmern und Beschäftigten sind die entsprechenden AG-Anteile bereits be-

rücksichtigt. 

Bei der Berechnung eines individuellen Stundensatzes werden die jeweils geltenden 

wöchentlichen Arbeitsstunden berücksichtigt. Urlaubs- oder Krankheitstage spielen 

dabei keine Rolle. 

Personalkostensätze des BayStMFLH 

In die Berechnung der Standard-Personalkostensätze fließen gemäß der Berech-

nungssystematik des BayStMFLH die Entgelte (Besoldung, Vergütung, Lohn und 

Zulagen) sowie sämtliche Personalnebenkosten wie z.B. der Arbeitgeberanteil zur 

Sozialversicherung ein. Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen werden nicht 

in den Personalkostensatz eingerechnet. Auf Basis der Ist-Kosten werden sie als neut-

rale Personalkosten auf diejenige Kostenstelle gebucht, welcher der Empfänger der 

Leistung zugeordnet ist. 

Die Berechnung der Personaldurchschnittskosten je Kalenderjahr erfolgt auf der 

Grundlage folgender Annahmen: 

1. Grundgehalt - bei aufsteigendem Gehalt nach der Stufe, der der Beamte der je-

weiligen Besoldungsgruppe im Durchschnitt angehört, 

2. Familienzuschlag der Stufe 2 (verheiratet, ein Kind), 

3. Stellenzulage, soweit eine solche nach Nr. 27 Abs. 1 der Vorbemerkungen zu 

den BBesO A und B zusteht, 

4. jährliche Sonderzuwendung in der nach Art. 4 des Gesetzes über die bayerische 

Sonderzahlung geltenden Höhe (zzgl. Sonderbetrag für ein Kind), 

5. Urlaubsgeld 

6. ein Zuschlag von 30 % zu den sich aus den Nrn. 1 bis 4 ergebenden Beträgen 

wegen künftiger Versorgungslasten, 

7. durchschnittliche Beihilfen des Vorjahres in Krankheits-, Geburts- und Todesfäl-

len entsprechend des jeweils letzten vom BayStMFLH ermittelten Durch-

schnittsbetrages, 

8. vermögenswirksame Leistungen, 

9. ergänzend für eine oberste Landesbehörde die Ministerialzulage  

Sonstige Sozialleistungen werden nicht berücksichtigt. 

Der Berechnung der Personaldurchschnittskosten je Arbeitsstunde liegen die Perso-

naldurchschnittskosten je Kalenderjahr und die Anzahl der jährlichen Arbeitsstunden 

zugrunde. Von der Gesamtzahl der Tage p.a. werden abgezogen: 

 52 Samstage und Sonntage, 
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 11 Feiertage, 

 Tage des jeweils zustehenden jährlichen Erholungsurlaubs, 

 ein allgemein dienstfreier Tag sowie 

 acht angenommene Krankheitstage. 

Als wöchentliche Arbeitszeit sind die für Beamte geltenden Wochenstunden berück-

sichtigt. Im Rahmen der Verwaltungsvereinfachung ist für entsprechende Beschäftig-

te der gleiche Stundensatz zugrunde zu legen. Nach Beamten und Beschäftigten dif-

ferenzierte Personalkostensätze können anhand der für die jeweiligen Arbeitneh-

mergruppen geltenden Sollarbeitszeit ermittelt und verwendet werden. Werden in der 

Zeiterfassung Urlaub bzw. Krankheit als eigener Kostenblock ausgewiesen, so dürfen 

bei der Berechnung für die Arbeitsstunden nur Samstage, Sonntage und Feiertage be-

rücksichtigt werden. Ansonsten würden Urlaub und Krankheit doppelt erfasst wer-

den, einmal bei der Berechnung der Arbeitsstunden und dann bei der Berechnung der 

Personalkosten. 

Behördenspezifische Ermittlung der Personalkostensätze 

Personalkostensätze sind diejenigen Kostensätze, die auf behördenspezifischen Vor-

jahreswerten basieren. 

Als Grundlage für die Ermittlung der Durchschnittskostensätze für Beamte dienen 

grundsätzlich die vom BayStMFLH behördenspezifisch zu ermittelnden durch-

schnittlichen Vorjahres-Gesamtkosten eines Beamten für die jeweilige Besoldungs-

gruppe. Bei Beamten sind kalkulatorische Personalkosten entsprechend der Versor-

gungspauschale von derzeit 30 Prozent enthalten. 

Darüber hinaus sind behördenspezifisch die Personalnebenkosten auf Basis der Vor-

jahres-Istwerte zu ermitteln. Zu den Personalnebenkosten zählen: 

 Beihilfen, 

 Unterstützungen, 

 Fürsorgeleistungen 

 etc. 

Der Zuschlag für die Personalnebenkosten ist für alle Besoldungsgruppen gleich. 

Als Grundlage für die Ermittlung der Durchschnittskostensätze für Beschäftigte die-

nen die vom BayStMFLH behördenspezifisch ermittelten durchschnittlichen Vorjah-

res-Gesamtwerte für die jeweilige Entgeltgruppe, die Arbeitgeberanteile zur gesetzli-

chen Sozialversicherung (Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung) 

sowie sonstige Zusatzleistungen (z.B. VBL, Beihilfen). 

Zur Ermittlung des Personalkostensatzes (€/h) sind die Gesamtkosten durch die Soll-

Arbeitszeit des betrachteten Zeitraums zu dividieren. Anhand der Funktionsweise des 

jeweiligen Zeitaufschreibungssystems ist zu überprüfen, wie die Soll-Arbeitszeit zu 

ermitteln ist (z.B. Berücksichtigung von Feiertagen, Krankheit). 
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Für die behördenindividuelle Ermittlung und Zurechnung der Personalkostensätze 

(z.B. bei einem wesentlich höheren Durchschnittsalter der Bediensteten) müssen 

mindestens folgende Stammdaten eines jeden Mitarbeiters vorhanden sein: 

 Status (Beamter, Angestellter), 

 Entgeltstufe gemäß BBesO, BAT, Lohnstufe MTArb, ggf. außertarifliche Entgel-

te 

 Gleitzeitvereinbarung, 

 Stellenumfang (Voll- oder Teilzeitstelle), 

 Organisationseinheit/Kostenstelle. 

5.1.3 Personalkostenverrechnung 

Die verursachungsgerechte Verrechnung der Personalkosten auf die Kostenträger 

setzt voraus, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle geleisteten Stunden kos-

tenträgerbezogen aufschreiben. Die erfasste Stundenzahl wird durch Multiplikation 

mit dem für den Mitarbeiter maßgeblichen Personalkostensatz unmittelbar zu Kosten 

der Kostenträger. Die dadurch entstehenden Unterschiede zwischen KLR und Haus-

haltsrechnung fließen in die Abgrenzungsrechnung ein. Unterschiede können auch im 

Zusammenhang mit Altersteilzeit und Langzeitkrankheit entstehen (vgl. Abschnitt 

2.2.5). 

5.1.3.1 Mit Durchschnittssätzen 

Da die Personalkostensätze Durchschnittssätze je Besoldung-, bzw. Entgeltgruppe 

auf der Basis der Vorjahres-Gesamtkosten sind und Mehrarbeitszeiten ebenfalls in 

die Kostenrechnung einfließen, wird es immer eine Differenz zwischen den Perso-

nalkosten der KLR und den Personalausgaben der Haushaltsrechnung im Abrech-

nungszeitraum geben. Diese Differenz wird im Rahmen der Abgrenzungsrechnung 

abgebildet. 

Werden im Rahmen des Haushalts- und KLR-Abschlusses erhebliche Abweichungen 

zwischen den Personalkosten der KLR und den Personalausgaben der Haushaltsrech-

nung festgestellt, sind diese hinsichtlich ihres Entstehungsgrundes zu untersuchen. 

Dies kann dazu führen, dass die standardisierten Personalkostensätze in geeigneter 

Weise anzupassen sind. 

5.1.3.2 Mit Personal-Ist-Kostensätzen 

Das Bezügeverfahren bietet eine Schnittstelle an, über die die Personal-Ist-

Kostensätze pro definierte Kostenstelle ausgelesen werden können. Im Rahmen des 

Projektes VIVA wurde eine Integration zwischen Bezügeverfahren und der Kosten- 

und Leistungsrechnung geschaffen, so dass die betroffenen KLR-Anwender automa-

tisch die Personal-Ist-Kosten auf ihren Kostenstellen ausgewiesen bekommen. Somit 
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sind die Personalkosten der KLR mit den Personalkosten des Haushalts grundsätzlich 

deckungsgleich.  

Ausnahmen bilden hier jedoch die einmaligen Kosten wie z.B. Sonderzuwendung. 

Aufgrund der Periodizität müssen die einmaligen Kosten, soweit sie KLR-relevant 

sind, bereits während des Jahres kalkuliert und im Monat der Haushaltszahlung ab-

gegrenzt werden. 

5.2 Nutzung der Anlagegüter 

In der KLR werden Kosten für die Nutzung der Anlagegüter einerseits sowie Materi-

alkosten (siehe Abschnitt 5.3) andererseits unterschieden. Zum Material, das im Be-

trieb der Behörde verbraucht wird, zählt im wesentlichen Büro- und Geschäftsbedarf, 

Verbrauchsmaterial, Bücher und Zeitungen/Zeitschriften sowie Betriebsstoffe (wie 

z.B. Heizöl, Motoröl). Die Nutzung der Anlagegüter ist in den nachfolgenden Ab-

schnitten ausführlich beschrieben. 

5.2.1 Differenzierung der Anlagegüter 

Zu den Anlagegütern zählen diejenigen Güter, die dem Betrieb der Behörde dauerhaft 

zu dienen bestimmt sind. Anlagegüter können wie folgt unterteilt werden: 

 Unbewegliche Anlagegüter (Immobilien) 

 Grundstücke 

 Gebäude (einschl. ihrer wesentlichen Bestandteile; §§ 93, 94 BGB) 

 Bewegliche Anlagegüter (Mobilien) 

 Geräte 

 Geräte der Datenverarbeitung 

 Ausstattungsgegenstände 

 Technische Einrichtungen 

 Fahrzeuge und Transportmittel 

 Immaterielle Anlagegüter 

 Software 

 Rechte, Konzessionen, Lizenzen und Patente 

Unbewegliche Anlagegüter der Behörde (Eigentümer: Freistaat Bayern) - im Folgen-

den auch als Infrastruktur bezeichnet - sind das jeweilige bzw. die jeweiligen Dienst-

gebäude sowie die dazu gehörigen Außenanlagen (Grünflächen, Wege, Parkplätze 

etc.). 
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Zu den beweglichen Anlagegütern der Behörde zählen beispielsweise die technischen 

Einrichtungen (z.B. Druckereimaschinen), die Gebäudeeinrichtung, die IT-

Ausstattung sowie die Fahrzeuge der Fahrbereitschaft und des Inneren Dienstes, die 

sich im Eigentum des Freistaates Bayern befinden. 

Bei den immateriellen Anlagegütern werden sowohl Software als auch Rechte, Kon-

zessionen, Lizenzen und Patente ausgewiesen. Es können neben entgeltlich erworbe-

nen auch selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö-

gens (z.B. Software) ausgewiesen werden. Dabei kann die Nutzungsdauer auch je 

nach vertraglicher Gestaltung von derjenigen in der Nutzungsdauertabelle (siehe An-

lage 10) abweichen. Die Herstellungskosten ermitteln sich gemäß 5.2.2. 

Anlagegüter gehören zu den Vermögensgegenständen, die über einen längeren Zeit-

raum hinweg genutzt und - mit Ausnahme der Grundstücke - planmäßig abgeschrie-

ben werden. Grundstücke können nur außerplanmäßig abgeschrieben werden (z.B. 

bei Wertminderung durch Bodenverschmutzung). Das investierte Kapital wird jedoch 

verzinst. 

5.2.2 Arten kalkulatorischer Kosten 

Die kalkulatorischen Kosten können wie folgt differenziert werden, 

 kalkulatorische Abschreibungen, 

 kalkulatorische Zinsen, 

 kalkulatorische Wagniskosten. 

Der Ressourcenverzehr durch Nutzung der Anlagegüter soll durch kalkulatorische 

Abschreibungen möglichst verursachungsgerecht abgebildet werden. Kalkulatorische 

Abschreibungen haben die Aufgabe, Wertminderungen des Anlagevermögens zu er-

fassen und als Kosten in der Abrechnungsperiode zu verrechnen. Die Wertminderung 

ergibt sich dabei aus der Be- und Abnutzung des Vermögensgegenstands oder aus 

technischer Überalterung.  

Alternativ zu den kalkulatorischen Abschreibungen besteht die Möglichkeit, ver-

gleichbare Mieten für dieses Anlagegut als kalkulatorische Kosten anzusetzen (z.B. 

Vergleichsmiete für ein Bürogebäude). 

Darüber hinaus entstehen Opportunitätskosten für das in den Anlagegütern gebunde-

ne Kapital. Hierfür werden in der KLR kalkulatorische Zinsen angesetzt. Es handelt 

sich dabei um diejenigen Kosten, die für die Bereitstellung des notwendigen Kapi-

tals, das in den Anlagegütern gebunden ist, in Form von Zinsen, Gebühren etc. ent-

stehen. Es ist dabei gleichgültig, ob es sich um Eigen- oder Fremdkapital handelt. Im 

Bereich der öffentlichen Verwaltung ist mit einem einheitlichen Zinssatz für eigen- 

und fremdfinanziertes Kapital zu rechnen (Gesamtdeckungsprinzip des Haushalts). 

Es wird der Zinssatz entsprechend den Entschließungen des Bund-Länder-Arbeits-

kreises KLR zugrunde gelegt (siehe Anlage 8). 

Für den außerordentlichen und nicht-versicherten Untergang von Anlagegütern wer-

den kalkulatorische Wagniskosten angesetzt. Wagnisse sind dabei Verlustgefahren, 
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die durch die behördliche Tätigkeit entstehen. Da diese Verlustgefahren regelmäßig 

nicht vorhersehbar sind, sind die anfallenden Kosten gewissen Zufallsschwankungen 

unterworfen und würden bei Übernahme in die KLR die Periodenergebnisse in ver-

zerrter Form wiedergeben. Kalkulatorische Wagniskosten dienen der Sicherstellung 

einer Vergleichbarkeit der Periodenergebnisse der KLR. 

Die Berechnung der kalkulatorischen Kosten erfolgt monatsgenau. 

Den kalkulatorischen Kosten entsprechen in der Bezugsperiode Kosten, denen keine 

Ausgaben bzw. Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüberstehen, so z.B. die Abnut-

zung vorhandenen Anlagevermögens, die Nutzung eigener oder genutzter Gebäude 

sowie die Verzinsung des Eigen- und Fremdkapitals.  

Die grundsätzliche Berechnung der unterschiedlichen Arten kalkulatorischer Kosten 

ist in den nachfolgenden Absätzen dargestellt. 

Als Ausgangsbetrag für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist 

bei den Anlagegütern der Anschaffungs- oder Herstellungswert anzusetzen. Die Ent-

scheidung, ob ein Anlagegut zu erfassen und demzufolge abzuschreiben ist, bemisst 

sich nach seinem Anschaffungs- oder Herstellungswert. 

Der Anschaffungswert und die Anschaffungskosten werden wie folgt berechnet:  

 Anschaffungspreis (netto)  

- Anschaffungspreisminderungen (z.B. Rabatte) 

+ Anschaffungsnebenkosten (z.B. Aufwendungen für Lieferung und Installation) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

= Anschaffungswert (= Wert für Wertgrenze) 

+ nichtabzugsfähige Vorsteuer 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=  Anschaffungskosten (Bemessungsgrundlage für die kalk. Abschreibung) 

Wird ein Anlagegut selbst hergestellt, ergibt sich der Herstellungswert aus der Sum-

me der bei der Eigenherstellung eines Anlageguts angefallenen Material- und Ferti-

gungseinzelkosten sowie den unmittelbar zurechenbaren Material- und Fertigungs-

gemeinkosten.  

Als Anlagegut zu erfassen und demzufolge abzuschreiben sind alle einzeln nutzbaren 

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert über der für Ge-

ringwertige Wirtschaftsgüter definierten Wertgrenze (siehe Anlage 8) liegt. Die kal-

kulatorische Abschreibung erfolgt grundsätzlich linear. Bei geringwertigen Wirt-

schaftsgütern
6
 - dies sind Güter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 

der definierten Wertgrenze (siehe Anlage 8) liegen - kann eine Sofortabschreibung 

als Vereinfachungsregel im Jahr der Anschaffung vorgenommen werden.  

 

                                                 

6
  Der Begriff wird synonym für den sonst verwendeten Begriff der Vermögensgegenstände gebraucht. 



 

 

 

 

KLR-Rahmenkonzept  für den Freistaat Bayern 
 Stand: September 2016 - Seite 42 

 

 

Eine Aktivierung als Anlagegut muss mit der betriebsbedingten Inbetriebnahme er-

folgen. Ab diesem Zeitpunkt findet ein kostenwirksamer Wertverzehr statt. Anlagen 

sind in der Erstellungsphase noch nicht (ab-) nutzbar. Sie sollten deshalb noch nicht 

(kalkulatorisch) abgeschrieben werden. Anlagen im Bau werden nicht planmäßig ab-

geschrieben, da eine Aufwandsverrechnung vor Beginn der Nutzung nicht betriebs-

bedingt wäre. 

Die Überlegungen, eine automatisierte Anlagenbuchhaltung
7
 auch für die Vermö-

gensrechnung (Art. 73 BayHO) zu nutzen, können eine Inventarisierung von An-

lagegütern auch unterhalb der o.g. Wertgrenze erforderlich machen. Dabei ist den 

Anforderungen der Verwaltungsvorschriften (VV) zu Art. 73 BayHO Rechnung zu 

tragen. Während die Anlagenbuchhaltung die zur Erfüllung des gesetzlichen Zwecks 

und eines ordentlichen Geschäftsgangs notwendigen Vermögensgegenstände des An-

lagevermögens enthält, umfasst die Vermögensrechnung zusätzlich diejenigen Ver-

mögensgegenstände, die durch die Behörde bei der Erfüllung des gesetzlichen Auf-

trags direkt oder indirekt erstellt wurden. 

Unabhängig von der Unterscheidung zwischen Anlagenbuchhaltung und Vermögens-

rechnung empfiehlt es sich dennoch, aus Gründen der vollständigen Erfassung und 

Nachvollziehbarkeit von Anschaffungen auch geringwertige Wirtschaftsgüter in der 

Anlagenbuchhaltung zu inventarisieren, unabhängig davon, dass diese bereits im Jahr 

der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden. Es handelt sich hierbei um eine 

gängige Verfahrensweise in der Privatwirtschaft, die nicht im Widerspruch zur Ver-

fahrensweise der öffentlichen Verwaltung steht. 

Systemtechnisch wird dies durch eine Kennzeichnung der entsprechenden Vermö-

gensgegenstände als „sofort abschreibbar“ oder durch Hinterlegung von „100 %“ bei 

der Bestimmung der jährlichen Abschreibungsprozentsätze realisiert.  

Für die kalkulatorischen Zinsen wird ein einheitlicher Zinssatz festgelegt (siehe 

Anlage 8).
8
 Diese berechnen sich wie folgt (Jahreswert):  

Abnutzbares Anlagevermögen:  

6,5 vom Hundert auf den halben Anschaffungs- oder Herstellungswert. 

Nichtabnutzbares Anlagevermögen: 

6,5 vom Hundert auf den Anschaffungs- oder Herstellungswert. 

Kalkulatorische Wagniskosten dürfen nur bei Anlagegütern angesetzt werden, die 

nicht bereits gegen mögliche Risiken des Untergangs oder der Nutzungseinschrän-

kung versichert worden sind (z.B. Feuerschäden, Wasserschäden). Da der Freistaat 

Bayern als „Selbstversicherer“ (siehe VV Nr. 2.4 zu § 34 BayHO) auftritt und Anla-

gegüter in seinem Eigentum somit grundsätzlich nicht versichert sind, sollten für un-

vorhergesehene Ereignisse kalkulatorische Wagniskosten angesetzt werden. Bei An-

                                                 

7
  Anzumerken ist, dass sich bei der Bayerischen Staatsverwaltung derzeit keine einer automatisierten 

Anlagenbuchhaltung vergleichbare Inventarisierung im Einsatz befindet. Bei der Implementierung ei-

ner KLR-Software wird daher empfohlen, ein entsprechendes Modul zur Anlagenbewirtschaftung ein-

zuführen. 

8
  Gemäß den Entscheidungen des Bund-Länder-Arbeitskreises KLR. 
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lagegütern, die grundsätzlich versicherbar sind, sollten die marktüblichen Versiche-

rungsprämien als kalkulatorische Wagniskosten angesetzt werden. Bei Gebäuden 

kann auf die Tarife der Gebäudeversicherung zurückgegriffen werden. 

Ist ein Anlagegut aufgrund seiner Eigenschaften nicht versicherbar, so muss zunächst 

das Untergangsrisiko auf der Basis statistisch nachweisbarer Daten über die Scha-

denshöhe und des Einzelrisikos ermittelt und anschließend ein Betrag für das kalku-

latorische Wagnis entsprechend dem Wert des betrachteten Guts kalkuliert werden. 

Kalkulatorische Wagniskosten werden erst in einer zukünftigen Ausbaustufe berück-

sichtigt und bei der Einführung der KLR zunächst nicht angesetzt. 

Zur Ermittlung der kalkulatorischen Kosten müssen für jedes Anlagegut zumindest 

folgende Daten erfasst und gepflegt werden: 

 Anschaffungs-/Herstellungswert bzw. geschätzter Erfassungswert 

 Abschreibungsmethode (z.B. linear als Standard) 

 Anschaffungs-/Herstellungszeitpunkt (Zugangszeitpunkt) 

 Planmäßige Nutzungsdauer in Jahren (siehe Anlage 10) bzw. geschätzte Rest-

nutzungsdauer 

Die Ermittlung der kalkulatorischen Kosten wird im Folgenden getrennt für bewegli-

che und unbewegliche Anlagegüter beschrieben. 

AnlagenAnlagenAnlagen

AusstattungsgegenständeAusstattungsgegenständeAusstattungsgegenstände

Geräte (einschl. IT-Geräte)Geräte (einschl. IT-Geräte)Geräte (einschl. IT-Geräte)

Technische EinrichtungenTechnische EinrichtungenTechnische Einrichtungen

Fahrzeuge und TransportmittelFahrzeuge und TransportmittelFahrzeuge und Transportmittel

kalkulatorische Kostenkalkulatorische Kostenkalkulatorische Kosten

AbschreibungenAbschreibungen

ZinsenZinsen

WagnisseWagnisse

linear auf AW/HWlinear auf AW/HW

6,5 % p.a. auf 1/2 * AW/HW6,5 % p.a. auf 1/2 * AW/HW

vergleichbare Versicherungsprämienvergleichbare Versicherungsprämien

InventarisierungInventarisierung InventarisierungInventarisierunggrds. KLR-Wertgrenze: Anschaffungs- oder
Herstellungskosten > DM 800,-- zzgl. USt

grds. KLR-Wertgrenze: Anschaffungs- oder
Herstellungskosten > DM 800,-- zzgl. USt

grds. KLR-Wertgrenze: Anschaffungs- oder
Herstellungskosten > € 410,-- zzgl. USt

InfrastrukturInfrastrukturInfrastruktur

Gebäude 1Gebäude 1Gebäude 1

Gebäude 2Gebäude 2Gebäude 2

. . .. . .. . .

Gebäude nGebäude nGebäude n

 

Abbildung 6: Arten kalkulatorischer Kosten 
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5.2.3 Unbewegliche Anlagegüter (Immobilien) 

Bei der Erfassung der Kosten, die durch die Nutzung von Grundstücken und Gebäu-

den entstehen, gelten zunächst folgende Grundsätze: 

 Wurden Räumlichkeiten von der Behörde angemietet, so entsprechen die geleis-

teten Mietzahlungen den Kosten für die Nutzung des Gebäudes sowie des 

Grundstücks, auf dem sich das Gebäude befindet. 

 Befindet sich die Behörde in einer Liegenschaft des Freistaates Bayern, so wird 

bei der Einführung einer KLR die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete 

für ein entsprechendes gewerbliches Mietobjekt gemäß dem Mietspiegel als kal-

kulatorische Kaltmiete angesetzt. Der Ansatz ist in der Regel alle fünf Jahre zu 

aktualisieren. 

 Bei Infrastrukturbetriebskosten handelt es sich i.d.R. um ausgabengleiche Kosten 

für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Entsorgung, Reinigung etc. Sofern die 

Rechnungen hierfür nicht monatlich beglichen werden, sind diese Kosten zu pe-

riodisieren, d.h. auf die einzelnen Rechnungsperioden aufzuteilen. 

Grundstücke 

Grundstücke verlieren durch ihre Nutzung i.d.R. nicht an Wert. Daher werden sie in 

der KLR grundsätzlich nicht abgeschrieben. Das durch das Grundstück der Behörde 

tatsächlich gebundene Kapital muss jedoch in der KLR berücksichtigt werden. Hier-

für sind kalkulatorische Zinsen anzusetzen. Die kalkulatorischen Zinsen errechnen 

sich durch Multiplikation des Anschaffungswerts des Grundstücks mit einem festge-

legten Zinssatz (siehe Anlage 8). 

Nutzt eine Behörde mehrere Gebäude an einem Standort, so sollte jedem Gebäude 

der Behörde ein Teil der gesamten unbebauten Grundstücksfläche (Außenanlagen) 

zugerechnet werden, damit bei der Kostenverrechnung die kalkulatorischen Zinsen 

des Grundstücks auf die entsprechenden Verrechnungskostenstellen aufgeteilt wer-

den können. Die Aufteilung kann wie folgt vorgenommen werden: 

Gesamtfläche des Grundstücks 

./. Grundfläche Gebäude 1 

./. Grundfläche Gebäude 2 

./. Grundfläche ... 

------------------------------------------------------------------------- 

=  Fläche der den Gebäuden zuzurechnenden Außenanlagen 

Die Verteilung der verbleibenden Fläche der Außenanlagen auf die Gebäude kann 

vorgenommen werden, indem der Quotient aus der Fläche der den Gebäuden zuzu-

rechnenden Außenanlagen und der Summe der Hauptnutzfläche aller Gebäude der 

Behörde gebildet wird, woraus sich die Größe „Fläche Außenanlagen in qm pro qm 

Gebäudehauptnutzfläche“ ergibt. 
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Fläche der Außenanlagen 

--------------------------------------- =  A  (Fläche Außenanlagen in qm pro 

Summe Hauptnutzfläche Gebäude  qm Gebäudehauptnutzfläche) 

 

Mittels dieser Größe (A) wird jedem Gebäude nach Maßgabe der Hauptnutzfläche 

ein Anteil an der Fläche der Außenanlagen zugerechnet. 

Der gebäudespezifische Anteil der kalkulatorischen Zinsen für das im Grundstück 

gebundene Kapital lässt sich nunmehr ermitteln, indem die kalkulatorischen Zinsen 

durch die Gesamtfläche des Grundstücks in qm dividiert werden und die so ermittelte 

Größe (B) „Kalkulatorische Zinsen des Grundstücks pro qm“ mit der Summe aus der 

Grundfläche des Gebäudes und der zugerechneten Fläche der Außenanlagen (in qm) 

multipliziert wird. 

 

Kalkulatorische Zinsen 

------------------------------ =  B (Kalk. Zinsen Grundstück pro qm) 

Gesamtfläche Grundstück 

 

Die kalkulatorischen Zinsen können wie folgt ermittelt werden: 

 

         Grundstückswert gemäß Bodenrichtwert  

     x  festgelegter kalkulatorischer Zinssatz      =     kalkulatorische Zinsen 

 

Der Ansatz für den Bodenrichtwert ist alle fünf Jahre zu aktualisieren. Auskünfte zu 

den Bodenrichtwerten erteilen die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte, die bei 

kreisfreien Städten oder Landkreisen (mitunter auch bei den kreisangehörigen Gro-

ßen Kreisstädten) angesiedelt sind. Anzusetzen ist der Wert, der sich daraus ergibt, 

dass die Liegenschaft voll erschlossen ist und so keine Erschließungskosten anfallen. 

Gebäude 

Die Erfassung der Gebäudedaten dient zum einen der Ermittlung und verursachungs-

gerechten Zuordnung der Kapital- und Wagniskosten für die Nutzung der Gebäude-

infrastruktur auf die Kostenstellen; zum anderen unterstützt sie die verursachungsge-

rechte Zuordnung der Infrastrukturbetriebskosten (für Heizung, Strom, Wasser, Ab-

wasser, Reinigung, Unterhalt Gebäude etc.). 

Für eine verursachungsgerechte Zuordnung der Infrastruktur- und Infrastrukturbe-

triebskosten sind, soweit wirtschaftlich vertretbar, alle relevanten Eigenschaften der 

Infrastruktureinheiten zu erfassen. Bei den Gebäuden der Behörden sind folgende 

Daten zu erfassen, soweit nicht bereits in anderen Aufstellungen vorhanden und noch 

aktuell: 

 Gebäudebezeichnung,  
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 Bezugsdatum (= Tag des Nutzungsbeginns), 

 Anschaffungswert bzw. Erfassungswert sowie 

 Grundfläche in qm. 

Als Ausgangsbetrag für die Ermittlung der kalkulatorischen Kosten ist bei den Ge-

bäuden der Anschaffungs- oder Herstellungswert anzusetzen. Werterhöhende Bau-

maßnahmen (z.B. Anbauten zur Erhöhung der Nutzfläche eines Gebäudes), die im 

Zeitraum zwischen der Fertigstellung der Gebäude sowie dem Erfassungszeitpunkt 

erfolgt sind, sollten als Zuschreibungen in Höhe der Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten berücksichtigt werden. 

Als kalkulatorische Kosten können alternativ angesetzt werden: 

 Alternative 1: Kalkulatorische Abschreibungen + kalkulatorische Zinsen auf ge-

bundenes Kapital 

 Alternative 2: Kalkulatorische Miete 

Alternative 1: Kalkulatorische Abschreibungen 

Die kalkulatorische Abschreibung erfolgt grundsätzlich entsprechend der linearen 

Abschreibungsmethode über den Nutzungszeitraum, der entsprechend der Nutzungs-

dauertabelle in der Anlage 10 festgelegt wird. Abschreibungsbeginn ist bei Gebäuden 

der Tag der Fertigstellung.  

Die Abschreibungsbeträge einer Periode werden ermittelt, indem der Anschaffungs- 

bzw. Herstellungswert des jeweiligen Infrastrukturguts - ggf. unter Berücksichtigung 

von Zuschreibungen (s.o.) - durch die geplante Gesamtnutzungsdauer dividiert und 

mit der Nutzungsdauer im Abrechnungszeitraum multipliziert wird. 

Alternative 2: Kalkulatorische Miete 

Alternativ zum Ansatz kalkulatorischer Abschreibungen kann auch die vergleichbare 

Kaltmiete als kalkulatorische Kosten angesetzt werden. Der Vorteil dieser Alternati-

ve liegt im Entfall der Schätzung der Gesamt- und Restnutzungsdauer. 

Beide Verfahrensweisen sind zulässig. 

Maßnahmen, die in einem Mietverhältnis üblicherweise vom Vermieter zu tragen 

sind, sind regelmäßig in den kalkulatorischen Mietkosten enthalten. Schönheitsrepa-

raturen und ähnliche Kosten für den laufenden Bauunterhalt sind daneben stets ge-

sondert zu berücksichtigen. 

5.2.4 Bewegliche Anlagegüter (Mobilien) 

Die Erfassung der Daten der beweglichen Anlagegüter dient der Berechnung und Zu-

ordnung der nutzungsbedingt entstehenden Kapital- und Wagniskosten. Hierzu sind 

zunächst alle bei der Behörde befindlichen technischen Einrichtungen, Maschinen, 

Fahrzeuge, Büro- und Raumausstattungen, IT-Geräte etc. zu erfassen und den Kos-

tenstellen zuzuordnen (kostenstellengerechte Inventarisierung). 
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Folgende Daten müssen zu jedem Anlagegut vorhanden sein:
9
 

 Bezeichnung des Anlageguts 

 ggf. Anlagengruppe 

 Gerätenummer 

 Anzahl gleichartiger und gleichwertiger Vermögensgegenstände (z.B. bei Be-

stuhlungen) 

 Kostenstelle 

 Raumnummer 

 Zugangsdatum 

 Anschaffungs- oder Herstellungswert 

 Plan-Nutzungsdauer in Jahren 

 Wert zum Zeitpunkt der Erfassung (Erfassungswert) 

 Restnutzungsdauer in Jahren 

Den Ausgangsbetrag zur Ermittlung der kalkulatorischen Kosten bildet bei Anlage-

gütern der Anschaffungs- oder Herstellungswert. 

Als Abschreibungsmethode wird bei den Behörden der Bayerischen Staatsverwaltung 

grundsätzlich die lineare Abschreibung eingesetzt.  

Für bereits vorhandene Anlagegüter ist die Restnutzungsdauer zu ermitteln. Um die 

Ersterfassung zu vereinfachen, kann - sofern keine exakten Daten vorhanden sind - 

z.B. bei älterer IT-Ausstattung der Behörde eine Restnutzungsdauer von ein bis zwei 

Jahren unterstellt werden. Ebenso kann aus Vereinfachungsgründen bei Anlagegü-

tern, die älter als 20 Jahre sind, angenommen werden, dass diese bereits abgeschrie-

ben sind. Diese werden in der Anlagenbuchhaltung mit dem Erinnerungswert von 1,- 

€ geführt. Beim Erinnerungswert von 1,- € handelt sich hierbei um eine kaufmänni-

sche Gepflogenheit, deren Beibehaltung empfohlen wird. 

Auf der Basis der erfassten Daten sowie der getroffenen Festlegungen lassen sich die 

kalkulatorischen Kosten wie folgt errechnen: 

Die kalkulatorischen Abschreibungen einer Periode werden durch die lineare Ab-

schreibungsmethode ermittelt, indem der Anschaffungs- oder Herstellungswert des 

jeweiligen Anlageguts durch die geplante Nutzungsdauer in Monaten/Jahren dividiert 

wird. Kann bei vorhandenen Anlagegütern der Anschaffungs- oder Herstellungswert 

nicht mehr festgestellt werden, so muss dieser oder der Restwert geschätzt werden.
10

 

Die Abschreibung erfolgt dann – systemtechnisch abhängig – entweder vom ge-

                                                 

9
 Der Entwurf eines Datenblattes zur Erfassung der Anlagedaten ist in der Anlage 9 beigefügt. 

10
  Sofern vorhanden, sollten hierbei Marktpreise für gebrauchte Güter herangezogen werden. Vgl. hierzu 

auch die Anmerkungen sowie der Hinweis auf dem als Anlage beigefügten Datenerfassungsblatt (An-

lage 9). 
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schätzten Anschaffungs- oder Herstellungswert mit Nichtverbuchung früherer Ab-

schreibungen oder vom geschätzten Restwert. 

Bei der unterjährigen Beschaffung von Anlagegütern ist hinsichtlich des Ansatzes 

von Abschreibungen wie folgt zu verfahren: 

Wird ein Anlagegut im Laufe des Jahres beschafft, so ist der ermittelte Abschrei-

bungsbetrag pro Monat mit der Nutzungsdauer in Monaten im jeweiligen Haushalts-

jahr zu multiplizieren, um den Abschreibungsbetrag für dieses Jahr zu ermitteln (Ab-

schreibung pro-rata-temporis).  

Kalkulatorische Zinsen 

Die kalkulatorischen Zinsen werden ermittelt, indem die Hälfte des Anschaffungs- 

oder Herstellungswertes
11

 des jeweiligen Anlageguts mit einem festgelegten Zinssatz 

multipliziert wird (siehe Anlage 8). 

Kalkulatorische Wagniskosten 

Die gesonderte Berechnung von kalkulatorischen Wagniskosten für jedes einzelne 

bewegliche Anlagegut wäre extrem aufwendig. Daher wird für die KLR in Bayern 

ein pragmatischer Ansatz gewählt: Für die beweglichen Anlagegüter (ausgenommen 

IT-Geräte), die sich im Eigentum des Freistaates Bayern befinden, kann die marktüb-

liche Prämie der Sachversicherung als kalkulatorische Wagniskosten angesetzt wer-

den. Dabei muss für jedes Gebäude die Versicherungsprämie geschätzt werden. Da 

die Versicherungsprämie der Hausratversicherung i.d.R. nach der Nutzfläche (in qm) 

berechnet wird, kann der entsprechende Kostenbetrag bei der Verrechnung der 

Raumkosten über die Gebäudekostenstellen (siehe Abschnitt 3.2) auf die nutzenden 

Kostenstellen weiterverrechnet werden. 

Für den Ansatz von Wagniskosten für IT-Geräte kann die marktübliche Prämie der 

Elektronikversicherungen herangezogen werden. Die Prämie kann entsprechend der 

Anzahl der IT-Geräte auf die nutzenden Kostenstellen aufgeteilt werden. 

Bei den Fahrzeugen, für die tatsächliche Versicherungsprämien gezahlt werden, ist 

eine Bestimmung der Wagniskosten nicht erforderlich. 

Behandlung der vorhandenen Anlagegüter 

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit kann im Einzelfall auf eine Nacherfassung vor-

handener Anlagegüter verzichtet werden. In diesem Fall würden für bestehende An-

lagen pauschale Werte, getrennt nach Büroausstattung und Informations-/Kommuni-

kationstechnik, in der KLR abgebildet werden. Erst die ab dem Zeitpunkt der KLR-

Einführung neu beschafften Anlagen würden in eine Anlagenbuchhaltung eingestellt 

werden.  

                                                 

11
 Die durchschnittliche Kapitalbindung beträgt über die Gesamtlaufzeit gesehen bei linearer Abschrei-

bung 50 % des Anschaffungs- oder Herstellungswertes des jeweiligen Anlageguts. 
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Büroausstattung 

Bei der Beschaffung von Büroausstattungen werden in der Bayerischen Staatsverwal-

tung in der Regel gemäß den Haushaltsaufstellungsrichtlinien Höchstwerte für Ge-

schäftszimmerausstattungen vorgegebenen
12

. Zur Vermeidung der vollständigen 

Nacherfassung der einzelnen beschafften Anlagegüter können diese Höchstwerte, 

bzw. behördenspezifisch bereinigte Werte, als Grundlage für die Ermittlung der 

Sachkosten verwendet werden.  

Informations- und Kommunikationstechnik 

Für die Ermittlung der Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) 

kann eine vergleichbare Vorgehensweise gewählt werden. Für die bestehende Aus-

stattung kann zunächst eine Pauschale, differenziert nach Ausstattungen für Schreib-

kräfte und sonstigen Ausstattungen, angesetzt werden, falls diese über den gesamten 

Beschaffungszeitraum ungefähr gleichbleibend war. Die Nutzungsdauer der IuK-

Ausstattung beträgt in der Regel zwei bis drei Jahre. Bei Ersatzbeschaffungen werden 

die Pauschalen jeweils durch die tatsächlichen Anschaffungskosten ersetzt. 

5.3 Materialverbrauch 

Materialkosten umfassen die Kosten für Gegenstände des Umlaufvermögens wie Bü-

ro- und Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial sowie grundsätzlich Bücher- und Zeit-

schriften.
13

 Es ist zu prüfen, ob eine Übernahme als Vermögensgegenstände in das 

Anlagevermögen erforderlich ist, sofern der Anschaffungswert den Betrag gemäß 

Anlage 8 übersteigt. 

Die Ermittlung der Kosten des Materialverbrauchs erfolgt in zwei Schritten: 

1. Ermittlung der Verbrauchsmengen 

2. Bewertung der Verbrauchsmengen. 

Zur Ermittlung und Bewertung der Verbrauchsmengen können zwei Verfahren an-

gewendet werden
14

, die jedoch beide relativ aufwendig sind. Von daher ist zunächst 

entsprechend dem Primat der Wirtschaftlichkeit zu prüfen, ob bei der jeweiligen Be-

hörde dieser zusätzliche Aufwand durch die gewonnene Genauigkeit bei der Kosten-

rechnung gerechtfertigt ist. Zu betrachten ist hierbei insbesondere der Anteil der rele-

vanten Sachausgaben an den Gesamtausgaben. 

                                                 

12
             vgl. „Haushaltsrecht des Freistaates Bayern –mit Verwaltungsvorschriften-„, V. Anhang Nr.2. 

13
 Zu den Materialkosten zählen weiterhin Kosten für Kleingeräte (sofern kein Anlagegut), Kraftstoffe, 

Austauschteile etc. 

14
  1. Schlichte Verbrauchsermittlung (Verbrauch = Anfangsbestand + Zugang - Endbestand); Bewertung 

des Verbrauchs: mit dem Stückwert (Division der Anschaffungskosten durch die Anzahl der beschaff-

ten Mengen. 

2. Mengenermittlung durch Einsatz von Materialentnahmescheinen; Bewertung des Verbrauchs: mit 

den effektiven Anschaffungskosten. 
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In Fällen, die aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten keine differenzierte Ermittlung 

und Bewertung der Verbrauchsmengen zulassen, sollte das folgende pragmatische 

Verfahren für die Erfassung und Bewertung des Materialverbrauchs genutzt werden: 

Material gilt zum Zeitpunkt der Beschaffung (Rechnungseingang) als verbraucht, d.h. 

alle Rechnungsbeträge für Materialverbrauch gehen unmittelbar in die KLR ein.
15

 

Dabei wird diejenige Kostenstelle belastet, in der das Material wertschöpfend einge-

setzt wird. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass auch die Bewertungsproblematik 

auf einfache Weise gelöst wird, da sich Materialausgaben und Materialkosten ent-

sprechen und folglich keine Abgrenzungsbuchungen notwendig sind. Die verfahrens-

bedingte Ungenauigkeit bei der Kostenermittlung kann jedoch nur bei einem gerin-

gen Materialkostenanteil an den Gesamtkosten der Behörde akzeptiert werden. 

Auf den Ansatz kalkulatorischer Zinsen für das im Umlaufvermögen gebundene Ka-

pital sollte nur verzichtet werden, wenn der Anteil des Umlaufvermögens am gesam-

ten Vermögen der Behörde als gering einzustufen ist. 

                                                 

15
 Streng genommen entstehen Ausgaben in dem Moment, in dem das eingegangene Material bezahlt 

wird, Kosten jedoch erst dann, wenn das Material im Leistungserstellungsprozess verbraucht wird. Der 

Aufwand für die getrennte Erfassung von Materialeingang und Materialverbrauch muss jedoch auch 

im Verhältnis zu der zusätzlich erzielten Genauigkeit stehen. 
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6 Rechnungssystematik 

Die Rechnungssystematik bezieht sich zum einen auf die Erfassung und Zuordnung 

sog. Primärkosten auf die Kostenstellen und Kostenträger. Zum anderen wird die in-

terne Verrechnung von Kosten zwischen Kostenstellen und Kostenträgern, den sog. 

Sekundärkosten, dargestellt. 

Maßgeblich bei der Konzeption der Rechnungssystematik sind die Kriterien 

 Kostenzuordnung nach dem Verursachungsprinzip, 

 Transparenz der Kosten- und Leistungsverrechnung, 

 einfache Handhabbarkeit im Rahmen der Einführung der KLR, 

 Ausbaufähigkeit im Hinblick auf die Verfeinerung der Kostenrechnungssystema-

tik im laufenden Wirkbetrieb sowie 

 Berücksichtigung eines akzeptablen Verhältnisses zwischen Verrechnungskom-

plexität - und dem damit einhergehenden Aufwand zum Betreiben der Rech-

nungssysteme - und Verrechnungsgenauigkeit bzw. Erkenntnisgewinn. 

 

Als Muster und zur Erläuterung des Schemas der Rechnungssystematik dient das 

nachfolgende dargestellte 9-stufige Verfahren: 

1. Schritt: Erfassung und Zuordnung der Primärkosten zu Kostenstellen, Produk-

ten und Projekten. 

2. Schritt: Auflösung der Verrechnungskostenstellen und Verteilung der entspre-

chenden (Gemein-)Kosten auf die Vor- und Endkostenstellen. 

3. Schritt: Verrechnung kostenträgerbezogener Personalkosten der Vorkostenstel-

len auf die von diesen Kostenstellen erstellten internen und ggf. exter-

nen Kostenträger. 

4. Schritt: Verrechnung der auf den Vorkostenstellen verbliebenen Personalge-

meinkosten auf die von diesen Kostenstellen erstellten internen und ggf. 

externen Kostenträger. 

5. Schritt: Verrechnung der sonstigen Gemeinkosten der Vorkostenstellen auf die 

von diesen Kostenstellen erstellten internen und ggf. externen Kosten-

träger. 

6. Schritt: Verrechnung kostenträgerbezogener Personalkosten der Endkostenstel-

len auf die von diesen Kostenstellen erstellten externen und ggf. inter-

nen Kostenträger. 

7. Schritt: Verrechnung der auf den Endkostenstellen verbliebenen Personalge-

meinkosten auf die von diesen Kostenstellen erstellten externen und 

ggf. internen Kostenträger. 
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8. Schritt: Verrechnung der sonstigen Gemeinkosten der Endkostenstellen auf die 

von diesen Kostenstellen erstellten externen und ggf. internen Kosten-

träger. 

9. Schritt: Verrechnung der Kosten der internen Kostenträger auf die externen 

Kostenträger 

 

 

Die Verrechnungsschritte bei diesem dargestellten Musterbeispiel können auch paral-

lel oder in einer anderen Reihenfolge getätigt werden. Verrechnungsschritte können 

unter Umständen auch dann schon erfolgen, wenn der vorherige Schritt noch nicht 

abgeschlossen ist. 

So können beispielsweise die Schritte 3 und 6 oder die Schritte 4, 5, 7 und 8 zugleich 

abgewickelt werden. Jedoch kann bei zunehmender Parallelisierung der Verrech-

nungsschritte die Übersichtlichkeit bzw. Nachvollziehbarkeit der Kostenverrechnung 

möglicherweise eingeschränkt werden. 

 

In sachlich begründeten Fällen sind Abweichungen möglich; die Abweichungen sind 

jedoch dem BayStMFLH zur Genehmigung vorzulegen. Gleichartige Behörden bzw. 

Behördenbereiche müssen zur Wahrung der Vergleichbarkeit die gleiche Rechnungs-

systematik verwenden.  

 

6.1 Grundsätze der Kostenverrechnung 

In der Bayerischen Staatsverwaltung werden Kostenstellen (Verrechnungs-, Vor- und 

Endkostenstellen), Produkte, Projekte sowie Prozesse als KLR-Objekte (,,Kosten-

sammler") unterschieden.
16

 Einzelkosten definieren sich über die Möglichkeit ihrer 

direkten Zuordnung nach dem strengen Verursachungsprinzip zu einem Kostenträger 

(Produkt, Projekt oder Prozess). Im Folgenden wird unterschieden zwischen Einzel-

kosten der internen sowie der externen Kostenträger. Bei den Gemeinkosten lässt 

sich hingegen keine direkte Zuordnungsmöglichkeit zu Kostenträgern feststellen. 

Daher werden sie zunächst auf den Kostenstellen erfasst. Aufgabe der Rechnungssys-

tematik ist es, die Regeln für eine möglichst verursachungsgerechte Verrechnung der 

Gemeinkosten auf die einzelnen Objekte zu definieren. Die Gemeinkostenverrech-

nung ist beendet, wenn sämtliche Gemeinkosten auf externe Kostenträger verteilt 

worden sind. 

                                                 

16
  Projekte werden in der Bayerischen Staatsverwaltung angelegt, um zeitlich beschränkte, nicht wieder-

kehrende und nicht standardisierte Einzelmaßnahmen oder -leistungen darzustellen. Diese können in-

terner oder externer Art sein (vgl. hierzu Kap. 4) 
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Um die Gemeinkostenverrechnung möglichst verursachungsgerecht durchführen zu 

können, kann eine weitere Differenzierung der Gemeinkosten (siehe Abbildung 7), 

etwa in kostenträgerbezogene und nicht kostenträgerbezogene Gemeinkosten ange-

bracht sein. Kostenträgerbezogene Gemeinkosten können auf die Produkte, Projekte 

oder Prozesse der Kostenstellen mit Hilfe direkter Bezugsgrößen (z.B. Arbeitszeit) 

verrechnet werden; dabei handelt es sich in der Regel um Personalkosten. Nicht kos-

tenträgerbezogene Gemeinkosten können nur mittels indirekter Bezugsgrößen (z.B. 

Personalkosten, Anzahl Mitarbeiter, Quadratmeter) verteilt werden. 

Direkten Bezugsgrößen liegt demnach ein objektiv hinreichend genauer Zusammen-

hang zwischen Bezugsgröße und Kosten zugrunde, indirekten Bezugsgrößen hinge-

gen nicht. Die Einstufung einer Bezugsgröße als direkt oder indirekt orientiert sich 

folglich stark am Verursachungsprinzip der Kostenrechnung. 

Kosten

Einzelkosten
 direkt einem Kostenträger zurechenbar 

(strenges Verursachungsprinzip)
 primäre Sachkosten

(z.B. Reisekosten, Werkverträge, Honorare)

nicht k.-trägerbezogen
 indirekte Schlüsselung

auf Kostenträger

Gemeinkosten
 nur Kostenstellen 

direkt zurechenbar

k.-trägerbezogen
 direkte Schlüsselung

auf Kostenträger

Personalkosten
 Dienstbezüge

und dergleichen

Sach-, Kapital-, 

 Risikokosten
 (z.B. Raumkosten)

Personalkosten
 z.B. Personalbezogene Sach-

kosten (Aus- und Fortbildung)
 

Abbildung 7: Klassifizierung der Kosten 

 

6.2 Rechnungsschritte 

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte der KLR-Rechnungssystematik detail-

liert beschrieben. Zum besseren Verständnis werden die getroffenen Aussagen am 

Ende eines jeden Abschnitts unter der Zwischenüberschrift „Beispiel Infoveranstal-

tung“ mit einem Zahlenbeispiel untermauert, das sich durchgängig durch alle Stufen 

der KLR-Rechnungssystematik zieht. Im Text ist dieses Beispiel durch einen Text-

rahmen hervorgehoben. 
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Folgendes Szenario wurde für das Beispiel entworfen: 

Die betrachtete KLR-Musterbehörde verfügt seit kurzem über die Möglichkeit, be-

stimmte Förderanträge von Bürgerseite auch über das Internet zur Bearbeitung anzu-

nehmen. Hierüber möchte die Behördenleitung die Öffentlichkeit gerne informieren 

und beauftragt daher das für Förderungsprogramme zuständige Sachgebiet (ent-

spricht einer Endkostenstelle), mit einem Mitarbeiter auf einer demnächst in der Re-

gion stattfindenden Verbrauchermesse entsprechende Präsenz zu zeigen. Das dafür 

zu belastende externe Produkt trägt die Bezeichnung „Informationsveranstaltungen“.  

Der beauftragte Mitarbeiter entschließt sich unter anderem zur Herausgabe eines In-

formationspapiers, das in der behördeneigenen Druckerei (Vorkostenstelle) zunächst 

noch erstellt und von einem Mitarbeiter der Kostenstelle „Förderungsprogramme“ 

redaktionell bearbeitet werden muss. Aus KLR-Sicht ist hiervon das interne Produkt 

„Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)“ betroffen. 

Weiterhin wird eine Schreinerei mit dem Aufbau des Messestandes beauftragt. 

Für die KLR-Rechnungssystematik sind neben den verursachten Material- und 

Fremdleistungskosten (Papier, Toner und Messestand) die anteiligen Infrastruktur-

kosten auf der Verrechnungskostenstelle „Behördengebäude“ sowie die Personalkos-

ten der involvierten Mitarbeiter der Behörde zu berücksichtigen. 

6.2.1 Erfassung und Zuordnung der Primärkosten  

Von der Erfassung und Zuordnung der Primärkosten auf die verschiedenen Objekte 

(Kostenstellen, Projekte, Produkte) der KLR (Primärkostenverrechnung) sind die in 

Abbildung 8 dargestellten Systeme Haushaltsrechnung, Kosten-/Leistungsrechnung 

sowie deren Bindeglied, die Überführungsrechnung, betroffen. 

 

Haushaltsrechnung
Überführungs-

rechnung
KLR

BuchungsbelegBuchungsbeleg Buchungs- und  EigenbelegBuchungs- und  Eigenbeleg

nur Ausgabe,

keine Kosten

Ausgabe,

außerdem  Kosten

nur Kosten,

keine Ausgaben

Ausgabe = Kosten Ausgabe = Kosten

 

Abbildung 8:  Zusammenhang zwischen Haushalts-, Überführungs- und Kosten-

/Leistungsrechnung 
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Das Basissystem der Primärkostenverrechnung bleibt weiterhin die Haushaltsrech-

nung. Hier wird der überwiegende Teil der Geschäftsvorfälle - und damit der Kosten 

- gebucht (Grundkosten). Bei der Gestaltung der Überführungsrechnung zwischen 

Haushaltsrechnung und KLR sind im Hinblick auf die Erfassung von Primärkosten 

folgende vier grundsätzliche Möglichkeiten zu unterscheiden: 

 Ausgaben stehen keine Kosten gegenüber (z.B. Beschaffung eines akti-

vierungsfähigen Vermögensgegenstands). In diesem Fall wird der Geschäftsvor-

fall sowohl als Ausgabe auf dem entsprechenden Titel als auch auf dem zuge-

ordneten Abgrenzungskonto der Kontenklasse 9 in der Überführungsrechnung 

gebucht. 
17

  

 Kosten stehen keine Ausgaben gegenüber (z.B. bei der Abschreibung eines 

aktivierungsfähigen Vermögensgegenstands in den Perioden der Nutzungs-

dauer). In diesem Fall wird der Abschreibungsbetrag sowohl in der Kosten-

rechnung unter der Kostenart „Abschreibungen" auf das entsprechende KLR-

Objekt (in der Regel Kostenstelle) als auch auf das entsprechende Abgren-

zungskonto der Kontenklasse 9 in der Überführungsrechnung gebucht. 

 Ausgaben stehen Kosten in gleicher Höhe gegenüber (z.B. Beschaffung ge-

ringwertiger Wirtschaftsgüter oder Büromaterial). Die Eingangsrechnung wird in 

der Haushaltsrechnung erfasst. Auf dem entsprechenden KLR-Objekt werden 

Kosten in gleicher Höhe unter der zugehörigen Kostenart in der Kostenrechnung 

automatisch mitgebucht. In diesem Fall wird kein Abgrenzungskonto in der  

Überführungsrechnung bebucht. 

 Ausgaben stehen Kosten in anderer Höhe gegenüber (z.B. standardisierte 

Personalkosten). Die Eingangsrechnung wird sowohl auf dem Haushaltstitel als 

auch auf dem zugeordneten Abgrenzungskonto gebucht. Die entsprechenden 

Kostenbeträge werden in der Kostenrechnung sowohl auf das betreffende Kon-

tierungsobjekt unter der zugehörigen Kostenart wie auch auf das zugeordnete 

Abgrenzungskonto gebucht. 

Im ersten Schritt der Rechnungssystematik sind die Kosten nach Kostenarten zu klas-

sifizieren und den Kostenstellen sowie ggf. den Kostenträgern zuzuordnen. Lassen 

sich die Kosten direkt einem internen oder externen Kostenträger zuordnen, so han-

delt es sich um Kostenträgereinzelkosten. Die auf den Kostenträgern gebuchten Ein-

zelkosten sollten – sofern konzeptionell vertretbar und softwaretechnisch realisierbar 

– auf den Kostenstellen statistisch ausgewiesen werden. Die Auswertung kann über 

die im Stammsatz des Kostenträgers hinterlegte verantwortliche Kostenstelle erfol-

gen. Ist eine direkte Zuordnung nicht möglich (Kostenträgergemeinkosten), muss ei-

ne indirekte Verrechnung der Kosten auf die Kostenträger über die Kostenstellen er-

folgen (siehe Verrechnungsschritte 3 – 8). 

 

                                                 

17
  Außerdem müsste in diesem Beispiel der Vermögensgegenstand mit seinen Abschreibungsmodalitäten 

in das Anlagenverzeichnis aufgenommen werden, in dem er mit seinem Restwert geführt wird, bis er 

vollständig abgeschrieben ist. 
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Primärkosten

direkte
Kontierung

direkte
Kontierung

Projekte

Verr.-

kosten-

stellen

Vorkosten-

stellen

Endkosten-

stellen
Produkte Prozesse

 

Abbildung 9: Direkte Kontierung der Primärkosten 

Ergebnis: 

Nach Schritt 1 sind sämtliche Kosten kostenartengerecht auf den Kostenstellen als 

auch auf den internen und externen Kostenträgern gebucht. 

Beispiel Infoveranstaltung: 

Folgende Primärkosten sind auf KLR-Objekten zu buchen: 

Infrastrukturkosten an Verrechnungskostenstelle „Behördengebäude“: 

 20.000 € 

Personalkosten der Endkostenstelle „Förderungsprogramme“ (3 Mitarbeiter der glei-

chen Besoldungsgruppe mit Personalkostensatz 75 €) im betroffenen Monat: 

36.000 € 

Personalkosten der Vorkostenstelle „Druckerei“ (3 Mitarbeiter mit unterschiedlichen 

Besoldungsgruppen im betroffenen Monat): 

24.000 € 

Materialkosten (Toner) der Vorkostenstelle „Druckerei“ gem. Rechnungen: 

2.000 € 

Materialkosten (Prospektpapier) an das interne Produkt „Erstellung Druckerzeugnis-

se (externer Gebrauch)“ gem. Rechnung: 

6.250 Bögen * 0,02 € = 125 € 

Fremdleistungskosten (Rechnung für den erstellten Messestand) an das externe Pro-

dukt „Informationsveranstaltungen“: 

                   2.000 € 
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Gesamtbild nach dem 1. Schritt

Anfangs-

bestand Belastung Entlastung

Verrechnungskostenstelle "Behördengebäude" 20.000,00 €        

Vorkostenstelle "Druckerei"

a.) Personalkosten 24.000,00 €        

b.) Materialkosten (Toner) 2.000,00 €           

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)"

a.) Materialkosten (Prospektpapier) 125,00 €              

Endkostenstelle "Förderungsprogramme"

a.) Personalkosten 36.000,00 €        

externe Produkt "Informationsveranstaltungen"

a.) Fremdleistungskosten (Schreinerei) 2.000,00 €           

 

6.2.2 Verrechnung der Kosten der Verrechnungskostenstellen  

Verrechnungskostenstellen dienen der vorläufigen Sammlung von Gemeinkosten, die 

keinen direkten oder indirekten Leistungsbezug aufweisen (siehe Abschnitt 3 ,,Ko-

stenstellen"). So werden für die Erfassung der Infrastrukturkosten (z.B. kalkulatori-

sche Kaltmiete) und Infrastrukturbetriebskosten (Heizung, Strom, Wasser/ Abwasser, 

Entsorgung, Reinigung, Bewirtschaftung der Grundstücke) Verrechnungskostenstel-

len eingerichtet. Dabei empfiehlt es sich, für jedes Behördengebäude eine eigene 

Verrechnungskostenstelle einzurichten. 

In den Fällen, in denen eine kalkulatorische Kaltmiete angesetzt wird, dürfen Kosten 

für die Instandhaltung der Gebäude nicht auf die Verrechnungskostenstelle für die 

Infrastrukturkosten gebucht werden, da diese bereits in der kalkulatorischen Kaltmie-

te enthalten sind. 

Infrastruktur- und Infrastrukturbetriebskosten werden im 2. Rechnungsschritt voll-

ständig von den entsprechenden Verrechnungskostenstellen auf die Vor- und End-

kostenstellen verteilt. Die Kostenzurechnung erfolgt dabei auf Basis der von der 

empfangenden Kostenstelle genutzten Fläche, die mit einem zuvor gebildeten Ver-

rechnungspreis (Hauptnutzfläche der Behörde dividiert durch die gesamten Infra-

struktur- und Infrastrukturbetriebskosten) multipliziert wird.  

Ergebnis: 

Die Verrechnungskostenstellen sind vollständig entlastet. 
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Beispiel Infoveranstaltung: 

Die Verrechnungskostenstelle „Behördengebäude“ entlastet sich vollständig auf die 

Vor- und Endkostenstellen der KLR-Musterbehörde über die Anzahl der Quadratme-

ter der jeweiligen Kostenstelle. Der Quadratmeterpreis entspricht bei 2000 qm Ge-

samtnutzfläche der Behörde 10 € (= 20.000 €/2000 qm). Die Kostenstelle „Förde-

rungsprogramme“ beansprucht Räumlichkeiten von 20 qm, die Kostenstelle „Dru-

ckerei“ Räumlichkeiten von 50 qm.  

Die Entlastung berechnet sich wie folgt: 

Endkostenstelle „Förderungsprogramme“: 20 qm * 10 € = 200,00 € 

Vorkostenstelle „Druckerei“: 50 qm * 10 € =  500,00 € 

sonstige Vor- und Endkostenstellen: 1930 qm * 10 € = 19.300,00 € 

 

Gesamtbild nach dem 2. Schritt

Anfangs-

bestand Belastung Entlastung

Verrechnungskostenstelle "Behördengebäude" 20.000,00 €    20.000,00 €           

Vorkostenstelle "Druckerei"

a.) Personalkosten (s. Schritt 1) 24.000,00 €    

b.) Materialkosten (s. Schritt 1) 2.000,00 €      

c.) Infrastrukturkosten 500,00 €              

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)"

a.) Materialkosten (s. Schritt 1) 125,00 €          

Endkostenstelle "Förderungsprogramme"

a.) Personalkosten (s. Schritt 1) 36.000,00 €    

b.) Infrastrukturkosten 200,00 €              

externe Produkt "Informationsveranstaltungen"

a.) Fremdleistungskosten (s. Schritt 1) 2.000,00 €      

sonstige Vor- und Endkostenstellen 19.300,00 €         

 

6.2.3 Verrechnung der kostenträgerbezogenen Personalkosten der Vorkostenstellen  

Direkte Bezugsgröße ist hier die für die Leistung am einzelnen Kostenträger in einer 

Abrechnungsperiode erbrachte Arbeitszeit. Diese erbrachte Arbeitszeit wird je Kos-

tenträger durch Zeitaufschreibung ermittelt. Die zu verrechnenden Personalkosten er-

geben sich aus den geleisteten Personalstunden multipliziert mit dem individuellen 

Stundentarif.  
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Ergebnis: 

In diesem Schritt werden die Vorkostenstellen um die kostenträgerbezogenen Perso-

nalkosten entlastet und die jeweiligen Produkte (Kostenträger) zugleich um diese 

Kosten belastet. 

Beispiel Infoveranstaltung: 

Auf der Vorkostenstelle „Druckerei“ arbeiten 3 Mitarbeiter. Der Stundentarif für 

Mitarbeiter A beträgt 40 €, für Mitarbeiter B 50 € und für Mitarbeiter C 60 €.  Die 

individuelle Zeitaufschreibung der 3 Mitarbeiter ergab, dass in der Abrechnungsperi-

ode für das interne Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)“ von 

jedem Mitarbeiter jeweils 40 Std. und für das Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse 

(interner Gebrauch)“ von Mitarbeiter A und B jeweils 100 Std. und von Mitarbeiter 

C 120 Std. gearbeitet wurde.   

Die Vorkostenstelle „Druckerei“ ist belastet mit einem Betrag von 24.000 € Perso-

nalkosten, sowie mit 2.500 € sonstigen Gemeinkosten.  

Hierbei müssen auf Basis der anteiligen Arbeitszeit der in der Druckerei beschäftig-

ten Mitarbeiter (insgesamt 3 * 160 Std = 480 Std), die beiden von der Druckerei er-

stellten internen Produkte mit kostenträgerbezogenen Gemeinkosten (Personalkos-

ten) belastet werden.  

Die kostenträgerbezogenen Personalkosten verteilen sich in dem Beispiel wie folgt: 

Internes Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)“: 

   Mitarbeiter A:   40 Std * 40 €/h    = 1.600,00 € 

+ Mitarbeiter B:   40 Std * 50 €/h    = 2.000,00 € 

+ Mitarbeiter C:   40 Std * 60 €/h    = 2.400,00 € 

                                                     Summe      = 6.000,00 € 

 

Internes Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse (interner Gebrauch)“: 

   Mitarbeiter A:   100 Std * 40 €/h    =  4.000,00 € 

+ Mitarbeiter B:   100 Std * 50 €/h    =  5.000,00 € 

+ Mitarbeiter C:   120 Std * 60 €/h    =  7.200,00 € 

                                                               Summe     = 16.200,00 € 

Nach der Verrechnung der kostenträgerbezogenen Personalkosten auf die Kostenträ-

ger verbleiben auf der Vorkostenstelle nicht kostenträgerbezogene Personalkosten 

(Personalgemeinkosten) i.H.v. 1.800 €. Diese Differenz ermittelt sich aus den gesam-

ten Personalkosten der Kostenstelle abzüglich der verrechneten kostenträgerbezoge-

nen Personalkosten. 
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Gesamtbild nach dem 3. Schritt

Anfangs-

bestand Belastung Entlastung

Verrechnungskostenstelle "Behördengebäude" -  €                

Vorkostenstelle "Druckerei"

a.) Personalkosten 24.000,00 €    22.200,00 €           

b.) Materialkosten (s. Schritt 1) 2.000,00 €      

c.) Infrastrukturkosten (s. Schritt 2) 500,00 €          

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)"

a.) Materialkosten (s. Schritt 1) 125,00 €          

b.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Vorkostenstelle 6.000,00 €           

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (interner Gebrauch)"

a.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Vorkostenstelle 16.200,00 €        

Endkostenstelle "Förderungsprogramme"

a.) Personalkosten (s. Schritt 1) 36.000,00 €    

b.) Infrastrukturkosten (s. Schritt 2) 200,00 €          

externe Produkt "Informationsveranstaltungen"

a.) Fremdleistungskosten (s. Schritt 1) 2.000,00 €      

sonstige Vor- und Endkostenstellen (s. Schritt 2) 19.300,00 €     

 

6.2.4 Verrechnung der Personalgemeinkosten der Vorkostenstellen  

In diesem Verrechnungsschritt werden die verbliebenen Personalgemeinkosten der 

Vorkostenstellen auf die Kostenträger verrechnet, für welche von den auf den Vor-

kostenstellen zugehörigen Mitarbeitern gearbeitet wurde. 

Es wird somit die Differenz aus dem Belastungsbetrag der Personalkosten und dem 

Entlastungsbetrag der kostenträgerbezogenen Personalkosten auf die entsprechenden 

Kostenträger verrechnet. 

 

Zur Verrechnung dieser Kosten steht keine direkte Bezugsgröße zur Verfügung. Da-

her wird je Kostenstelle ein prozentualer Gemeinkostenzuschlag entsprechend dem 

Verhältnis der Personalgemeinkosten zu den kostenträgerbezogenen Personal-

kosten gebildet. Dieser wird anschließend jedem Kostenträger auf Basis der dort an-

gefallenen kostenträgerbezogenen Personalkosten (indirekte Bezugsgröße) als Perso-

nalgemeinkosten zugerechnet. 



 

 

 

 

KLR-Rahmenkonzept  für den Freistaat Bayern 
 Stand: September 2016 - Seite 61 

 

 

Ergebnis: 

In diesem Schritt werden die Vorkostenstellen um die Personalgemeinkosten entlas-

tet und die jeweiligen Produkte (Kostenträger) zugleich um diese Kosten belastet. 

 

 

Beispiel Infoveranstaltung: 

Die Vorkostenstelle „Druckerei“ war anfangs mit 24.000 € Personalkosten belastet 

und wurde aufgrund des Verrechnungsschrittes „Verrechnung der kostenträgerbezo-

genen Personalkosten“ um einen Betrag in Höhe von 22.200 € entlastet. 

Die Differenz in Höhe von 1.800 €, welche die Personalgemeinkosten darstellen, sol-

len in diesem Verrechnungsschritt anteilig auf die beiden internen Kostenträger ver-

rechnet werden. 

Der Personalgemeinkostenzuschlagssatz ist demnach: 

 1.800,00 € / 22.200,00 € = 0,081 

 

Die beiden internen Kostenträger weisen vor der Verrechnung folgendes Bild auf: 

Internes Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)“: 

Materialkosten: 125,00 € 

Kostenträgerbezogene Personalkosten: 6.000,00 € 

Internes Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse (interner Gebrauch)“: 

Kostenträgerbezogene Personalkosten: 16.200,00 € 

 

Die Personalgemeinkosten auf den Kostenträgern ermitteln sich wie folgt: 

Kostenträgerbezogene Personalkosten der jeweiligen Kostenstelle * Personalgemein-

kostenzuschlagssatz derselben Kostenstelle 

 

Internes Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)“: 

Kostenträgerbezogene Personalkosten: 6.000,00 € 

Personalgemeinkosten: 486,00 € (6.000,00 € * 0,081) 

 

Internes Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse (interner Gebrauch)“: 

Kostenträgerbezogene Personalkosten: 16.200,00 € 

Personalgemeinkosten: 1.314,00 €  (16.200,00 € * 0,081) 

 



 

 

 

 

KLR-Rahmenkonzept  für den Freistaat Bayern 
 Stand: September 2016 - Seite 62 

 

 

Gesamtbild nach dem 4. Schritt

Anfangs-

bestand Belastung Entlastung

Verrechnungskostenstelle "Behördengebäude" -  €                

Vorkostenstelle "Druckerei"

a.) Personalkosten 1.800,00 €      1.800,00 €              

b.) Materialkosten (s. Schritt 1) 2.000,00 €      

c.) Infrastrukturkosten (s. Schritt 2) 500,00 €          

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)"

a.) Materialkosten (s. Schritt 1) 125,00 €          

b.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Vorkostenstelle 

(s. Schritt 3) 6.000,00 €      

c.) Personalgemeinkosten der Vorkostenstelle 486,00 €              

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (interner Gebrauch)"

a.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Vorkostenstelle 

(s. Schritt 3) 16.200,00 €    

b.) Personalgemeinkosten der Vorkostenstelle 1.314,00 €           

Endkostenstelle "Förderungsprogramme"

a.) Personalkosten (s. Schritt 1) 36.000,00 €    

b.) Infrastrukturkosten (s. Schritt 2) 200,00 €          

externe Produkt "Informationsveranstaltungen"

a.) Fremdleistungskosten (s. Schritt 1) 2.000,00 €      

sonstige Vor- und Endkostenstellen (s. Schritt 2) 19.300,00 €     

 

6.2.5 Verrechnung der sonstigen Gemeinkosten der Vorkostenstellen  

In diesem Verrechnungsschritt werden die verbliebenen sonstigen Gemeinkosten der 

Vorkostenstellen auf die Kostenträger verrechnet. 

Es wird somit die Differenz aus der Summe der Belastungsbeträge und den Entlas-

tungsbeträgen der jeweiligen Kostenstellen auf die entsprechenden Kostenträger ver-

rechnet. 

 

Zur Verrechnung dieser Kosten steht wiederum keine direkte Bezugsgröße zur Ver-

fügung.  

Daher wird je Kostenstelle ein prozentualer Gemeinkostenzuschlag entsprechend 

dem Verhältnis der sonstigen Gemeinkosten zu den kostenträgerbezogenen Per-

sonalkosten gebildet. Dieser wird anschließend jedem Kostenträger auf Basis der 
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dort angefallenen kostenträgerbezogenen Personalkosten (indirekte Bezugsgröße) als 

„sonstige Gemeinkosten“ zugerechnet.  

Ergebnis: 

In diesem Schritt werden die Vorkostenstellen vollständig entlastet. 

 

Beispiel Infoveranstaltung: 

Auf der Vorkostenstelle „Druckerei“ befinden sich sonstige Gemeinkosten in Höhe 

von 2.500 € (davon Infrastrukturkosten: 500 € und Materialkosten: 2.000 €). Die ur-

sprünglichen kostenträgerbezogenen Personalkosten auf dieser Kostenstelle betrugen 

22.200 € (siehe 6.2.3). 

Der sonstige Gemeinkostenzuschlagssatz dieser Kostenstelle ist demnach: 

 2.500,00 € / 22.200,00 € = 0,1126 

 

Die sonstigen Gemeinkosten auf den Kostenträgern ermitteln sich wie folgt: 

Kostenträgerbezogene Personalkosten der jeweiligen Kostenstelle  * sonstiger Ge-

meinkostenzuschlagssatz derselben Kostenstelle 

 

Internes Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)“: 

Sonstige Gemeinkosten: 675,70 € (6.000,00 € * 0,1126) 

 

Internes Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse (interner Gebrauch)“: 

Sonstige Gemeinkosten: 1.824,30 € (16.200,00 € * 0,1126) 

 

Durch diesen Verrechnungsschritt wurden sämtliche Kosten der Vorkostenstelle auf 

die Kostenträger verrechnet. 
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Gesamtbild nach dem 5. Schritt

Anfangs-

bestand Belastung Entlastung

Verrechnungskostenstelle "Behördengebäude" -  €                

Vorkostenstelle "Druckerei"

a.) Personalkosten -  €                

b.) Materialkosten 2.000,00 €      2.000,00 €              

c.) Infrastrukturkosten 500,00 €          500,00 €                 

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)"

a.) Materialkosten (s. Schritt 1) 125,00 €          

b.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Vorkostenstelle 

(s. Schritt 3) 6.000,00 €      

c.) Personalgemeinkosten der Vorkostenstelle (s. Schritt 4) 486,00 €          

d.) sonstige Gemeinkosten der Vorkostenstelle 675,70 €              

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (interner Gebrauch)"

a.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Vorkostenstelle 

(s. Schritt 3) 16.200,00 €    

b.) Personalgemeinkosten der Vorkostenstelle (s. Schritt 4) 1.314,00 €      

c.) sonstige Gemeinkosten der Vorkostenstelle 1.824,30 €           

Endkostenstelle "Förderungsprogramme"

a.) Personalkosten (s. Schritt 1) 36.000,00 €    

b.) Infrastrukturkosten (s. Schritt 2) 200,00 €          

externe Produkt "Informationsveranstaltungen"

a.) Fremdleistungskosten (s. Schritt 1) 2.000,00 €      

sonstige Vor- und Endkostenstellen (s. Schritt 2) 19.300,00 €     

 

 

6.2.6 Verrechnung der kostenträgerbezogenen Personalkosten der  

              Endkostenstellen  

Die Vorgehensweise erfolgt analog des dritten Verrechnungsschritts. In der Praxis 

kommt es vor, dass Endkostenstellen neben externen Leistungen auch interne Leis-

tungen erzeugen. Direkte Bezugsgröße ist dabei wieder die am einzelnen Kostenträ-

ger erbrachte Arbeitszeit, welche je Kostenträger aufgrund der aufgeschriebenen Zei-

ten ermittelt werden kann. Die Verrechnung kostenträgerbezogener Personalkosten in 

den Endkostenstellen erfolgt gleichzeitig sowohl auf interne als auch auf externe 

Kostenträger in einem Rechnungsschritt. 
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Ergebnis: 

In diesem Schritt werden die Endkostenstellen um die kostenträgerbezogenen Perso-

nalkosten entlastet und die jeweiligen Produkte (Kostenträger) zugleich um diese 

Kosten belastet. 

 

 

Beispiel Infoveranstaltung: 

Wie eingangs erwähnt fließen in das interne Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse 

(externer Gebrauch) auch die redaktionellen Leistungen des Autors aus der Endkos-

tenstelle „Förderungsprogramme“ ein. Weiterhin werden von den Mitarbeitern dieser 

Kostenstelle Leistungen für die externen Produkte „Förderungsvollzug“ und „Infor-

mationsveranstaltungen“ erbracht. Auf der Endkostenstelle „Förderungsprogramme“ 

arbeiten 3 Mitarbeiter der gleichen Besoldungsgruppe mit einem Stundentarif von 

jeweils 75 €. Die gesamten Personalkosten betragen im betreffenden Monat 36.000 €. 

Basierend auf der individuellen Zeitaufschreibung der 3 Mitarbeiter, verteilen sich 

die kostenträgerbezogenen Personalkosten in Höhe von 33.000 € auf folgende Pro-

dukte: 

Externes Produkt „Förderungsvollzug“: 

   Mitarbeiter A:   140 Std * 75 €/h   = 10.500,00 € 

+ Mitarbeiter B:   120 Std * 75 €/h   =   9.000,00 € 

+ Mitarbeiter C:   100 Std * 75 €/h   =   7.500,00 € 

                                                      Summe  = 27.000,00 € 

 

Externes Produkt „Informationsveranstaltungen“: 

   Mitarbeiter A:   16 Std * 75 €/h   =    1.200,00 € 

+ Mitarbeiter B:   20 Std * 75 €/h   =    1.500,00 € 

+ Mitarbeiter C:   20 Std * 75 €/h   =    1.500,00 € 

                                            Summe  =    4.200,00 € 

 

Internes Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)“: 

   Mitarbeiter A:   8 Std * 75 €/h   =       600,00 € 

+ Mitarbeiter B:   10 Std * 75 €/h   =       750,00 €  

+ Mitarbeiter C:   6 Std * 75 €/h   =       450,00 € 

                                                       Summe =    1.800,00 € 
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Gesamtbild nach dem 6. Schritt

Anfangs-

bestand Belastung Entlastung

Verrechnungskostenstelle "Behördengebäude" -  €                

Vorkostenstelle "Druckerei"

a.) Personalkosten -  €                

b.) Materialkosten -  €                

c.) Infrastrukturkosten -  €                

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)"

a.) Materialkosten (s. Schritt 1) 125,00 €          

b.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Vorkostenstelle 

(s. Schritt 3) 6.000,00 €      

c.) Personalgemeinkosten der Vorkostenstelle (s. Schritt 4) 486,00 €          

d.) sonstige Gemeinkosten der Vorkostenstelle (s. Schritt 5) 675,70 €          

e.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Endkostenstelle 1.800,00 €           

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (interner Gebrauch)"

a.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Vorkostenstelle 

(s. Schritt 3) 16.200,00 €    

b.) Personalgemeinkosten der Vorkostenstelle (s. Schritt 4) 1.314,00 €      

c.) sonstige Gemeinkosten der Vorkostenstelle (s. Schritt 5) 1.824,30 €      

Endkostenstelle "Förderungsprogramme"

a.) Personalkosten 36.000,00 €    33.000,00 €           

b.) Infrastrukturkosten (s. Schritt 2) 200,00 €          

externe Produkt "Informationsveranstaltungen"

a.) Fremdleistungskosten (s. Schritt 1) 2.000,00 €      

b.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Endkostenstelle 4.200,00 €           

externe Produkt "Förderungsvollzug"

a.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Endkostenstelle 27.000,00 €        

sonstige Vor- und Endkostenstellen (s. Schritt 2) 19.300,00 €     

 

 

 

6.2.7 Verrechnung der Personalgemeinkosten der Endkostenstellen 

 

In diesem Verrechnungsschritt werden die verbliebenen Personalgemeinkosten der 

Endkostenstellen analog des vierten Verrechnungsschritts auf die Kostenträger ver-

rechnet. 

Dafür wird die Differenz aus dem Belastungsbetrag der Personalkosten und dem Ent-

lastungsbetrag der kostenträgerbezogenen Personalkosten auf die entsprechenden 

Kostenträger verrechnet. 
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Es wird wiederum je Kostenstelle ein prozentualer Gemeinkostenzuschlag gebil-

det, so dass die Personalgemeinkosten anteilig verrechnet werden können. Dieser be-

rechnet sich aus dem Verhältnis der Personalgemeinkosten zu den kostenträger-

bezogenen Personalkosten der Endkostenstellen. 

Ergebnis: 

In diesem Schritt werden die Endkostenstellen um die Personalgemeinkosten entlas-

tet und die jeweiligen Produkte (Kostenträger) zugleich um diese Kosten belastet. 

 

Beispiel Infoveranstaltung: 

Die Endkostenstelle „Förderprogramme“ war anfangs mit 36.000 € Personalkosten 

belastet und wurde aufgrund des Verrechnungsschrittes „Verrechnung der kostenträ-

gerbezogenen Personalkosten der Endkostenstellen (6.2.6) um 33.000 € entlastet.  

Die verbliebenen 3.000 € Personalgemeinkosten sollen nun unter Verwendung eines 

Gemeinkostenzuschlagssatzes auf die drei Kostenträger verrechnet werden. 

 

Der Personalgemeinkostenzuschlagssatz der Endkostenstelle ist demnach: 

 3.000,00 € / 33.000,00 € = 0,0909 

 

Die Verrechnung der Personalgemeinkosten ermittelt sich wie folgt: 

Externes Produkt „Förderungsvollzug“: 

Kostenträgerbezogene Personalkosten: 27.000,00 € 

Personalgemeinkosten: 2.454,30 € (27.000,00 € * 0,0909) 

 

Externes Produkt „Informationsveranstaltungen“: 

Kostenträgerbezogene Personalkosten: 4.200,00 € 

Personalgemeinkosten: 381,90 € (4.200,00 € * 0,0909) 

 

Internes Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)“: 

Kostenträgerbezogene Personalkosten Endkostenstelle: 1.800,00 € 

Personalgemeinkosten Endkostenstelle: 163,80 € (1.800,00 € * 0,0909) 
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Gesamtbild nach dem 7. Schritt

Anfangs-

bestand Belastung Entlastung

Verrechnungskostenstelle "Behördengebäude" -  €                

Vorkostenstelle "Druckerei"

a.) Personalkosten -  €                

b.) Materialkosten -  €                

c.) Infrastrukturkosten -  €                

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)"

a.) Materialkosten (s. Schritt 1) 125,00 €          

b.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Vorkostenstelle 

(s. Schritt 3) 6.000,00 €      

c.) Personalgemeinkosten der Vorkostenstelle (s. Schritt 4) 486,00 €          

d.) sonstige Gemeinkosten der Vorkostenstelle (s. Schritt 5) 675,70 €          

e.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Endkostenstelle 

(s. Schritt 6) 1.800,00 €      

f.) Personalgemeinkosten der Endkostenstelle 163,80 €              

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (interner Gebrauch)"

a.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Vorkostenstelle 

(s. Schritt 3) 16.200,00 €    

b.) Personalgemeinkosten der Vorkostenstelle (s. Schritt 4) 1.314,00 €      

c.) sonstige Gemeinkosten der Vorkostenstelle (s. Schritt 5) 1.824,30 €      

Endkostenstelle "Förderungsprogramme"

a.) Personalkosten 3.000,00 €      3.000,00 €              

b.) Infrastrukturkosten (s. Schritt 2) 200,00 €          

externe Produkt "Informationsveranstaltungen"

a.) Fremdleistungskosten (s. Schritt 1) 2.000,00 €      

b.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Endkostenstelle 

(s. Schritt 6) 4.200,00 €      

c.) Personalgemeinkosten der Endkostenstelle 381,90 €              

externe Produkt "Förderungsvollzug"

a.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Endkostenstelle 

(s. Schritt 6) 27.000,00 €    

b.) Personalgemeinkosten der Endkostenstelle 2.454,30 €           

sonstige Vor- und Endkostenstellen (s. Schritt 2) 19.300,00 €     

 

 

6.2.8 Verrechnung der sonstigen Gemeinkosten der Endkostenstellen 

In diesem Verrechnungsschritt werden die verbliebenen sonstigen Gemeinkosten der 

Endkostenstellen auf die Kostenträger verrechnet. 

Die Verrechnung entspricht derselben Logik wie beim Verrechnungsschritt 5. 
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Ergebnis: 

Die Endkostenstellen sind vollständig entlastet. 

Beispiel Infoveranstaltung: 

Auf der Endkostenstelle „Förderprogramme“ befinden sich sonstige Gemeinkosten in 

Höhe von 200 €. Die ursprünglichen kostenträgerbezogenen Personalkosten betrugen 

33.000 € (siehe 6.2.6). 

Der sonstige Gemeinkostenzuschlagssatz dieser Kostenstelle ist demnach: 

 200,00 € / 33.000,00 € = 0,006 

 

Somit entfallen auf die Kostenträger nachfolgende sonstige Gemeinkosten: 

Externes Produkt „Förderungsvollzug“: 162,00 € (27.000 € * 0,006) 

Externes Produkt „Informationsveranstaltungen“: 26,00 € (4.200,00 € * 0,006) 

Internes Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)“: 12,00 € 

(1.800,00 € * 0,006) 

 

Durch diesen Verrechnungsschritt wurden sämtliche Kosten der Endkostenstelle auf 

die Kostenträger verrechnet.  
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Gesamtbild nach dem 8. Schritt

Anfangs-

bestand Belastung Entlastung

Verrechnungskostenstelle "Behördengebäude" -  €                

Vorkostenstelle "Druckerei"

a.) Personalkosten -  €                

b.) Materialkosten -  €                

c.) Infrastrukturkosten -  €                

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)"

a.) Materialkosten (s. Schritt 1) 125,00 €          

b.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Vorkostenstelle 

(s. Schritt 3) 6.000,00 €      

c.) Personalgemeinkosten der Vorkostenstelle (s. Schritt 4) 486,00 €          

d.) sonstige Gemeinkosten der Vorkostenstelle (s. Schritt 5) 675,70 €          

e.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Endkostenstellen 

(s. Schritt 6) 1.800,00 €      

f.) Personalgemeinkosten der Endkostenstelle (s. Schritt 7) 163,80 €          

g.) sonstige Gemeinkosten der Endkostenstelle 12,00 €                 

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (interner Gebrauch)"

a.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Vorkostenstelle 

(s. Schritt 3) 16.200,00 €    

b.) Personalgemeinkosten der Vorkostenstelle (s. Schritt 4) 1.314,00 €      

c.) sonstige Gemeinkosten der Vorkostenstelle (s. Schritt 5) 1.824,30 €      

Endkostenstelle "Förderungsprogramme"

a.) Personalkosten -  €                

b.) Infrastrukturkosten 200,00 €          200,00 €                 

externe Produkt "Informationsveranstaltungen"

a.) Fremdleistungskosten (s. Schritt 1) 2.000,00 €      

b.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Endkostenstelle 

(s. Schritt 6) 4.200,00 €      

c.) Personalgemeinkosten der Endkostenstelle (s. Schritt 7) 381,90 €          

d.) sonstige Gemeinkosten der Endkostenstelle 26,00 €                 

externe Produkt "Förderungsvollzug"

a.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Endkostenstelle 

(s. Schritt 6) 27.000,00 €    

b.) Personalgemeinkosten der Endkostenstelle (s. Schritt 7) 2.454,30 €      

c.) sonstige Gemeinkosten der Endkostenstelle 162,00 €              

sonstige Vor- und Endkostenstellen (s. Schritt 2) 19.300,00 €    
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6.2.9 Verrechnung der Kosten der internen Kostenträger auf die externen                           

              Kostenträger 

Interne Kostenträger (Produkte, Projekte oder Prozesse) dienen der Abbildung inner-

behördlicher (Vor-)Leistungen, die in der Regel von Vorkostenstellen erbracht wer-

den. Diese Leistungen wurden erbracht, damit die externen Kostenträger erzeugt 

werden konnten. Die für die internen Leistungen angefallenen Kosten sind demnach 

an die sie verursachenden externen Kostenträger zu verrechnen. 

 

Je nach den Anforderungen der Anwender an die Genauigkeit der Kostenverrech-

nung stehen verschiedene Verrechnungsmöglichkeiten zur Verfügung, dabei er-

scheint eine möglichst verursachungsgerechte Verrechnung grundsätzlich erstre-

benswert.   

 

Für die Verrechnung auf externe Kostenträger können vor allem statistische Kenn-

zahlen der Empfängerobjekte hilfreich sein. Bei den internen Fachprodukten besteht 

zudem häufig ein unmittelbarer Zusammenhang mit einem oder mehreren externen 

Produkten, der eine möglichst verursachungsgerechte Verrechnung zulässt. 

 

Nachfolgend werden beispielhaft drei mögliche Verrechnungsvarianten dargestellt: 

Möglichkeit 1:  

Zur Kostenverrechnung auf externe Kostenträger oder auf einen Teil der externen 

Kostenträger stehen direkte Bezugsgrößen zur Verfügung (bspw. Anzahl an Druck-

erzeugnissen, Anzahl an Server, Anzahl von durchgeführten Dienstfahrten usw.). 

 

Möglichkeit 2: 

Kosten können anhand von dokumentierten Erfahrungswerten mit festen Anteilen 

auf die externen Kostenträger verrechnet werden.  

 

Möglichkeit 3: 

Für den Fall, dass keine direkten Bezugsgrößen zur Verfügung stehen, kann zur Ver-

rechnung dieser Kosten je Kostenträger auch ein prozentualer Gemeinkostenzu-

schlag entsprechend dem Verhältnis der Gesamtkosten auf diesem internen Kosten-

träger zu den gesamten kostenträgerbezogenen Personalkosten aller externen Kos-

tenträger gebildet werden.  

Dieser wird anschließend jedem Kostenträger auf Basis der dort angefallenen kosten-

trägerbezogenen Personalkosten (indirekte Bezugsgröße) als Gemeinkosten zuge-

rechnet.  
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Ergebnis: 

In diesem Schritt werden die internen Kostenträger vollständig entlastet. 

Beispiel Infoveranstaltung: 

Die Kosten der beiden internen Produkte sollen auf die externen Produkte verrechnet 

werden. Beispielhaft werden die Kosten des Internen Produktes „Erstellung Drucker-

zeugnisse (externer Gebrauch)“ anhand fester Anteile (Möglichkeit 2) und die Kosten 

des Internen Produktes „Erstellung Druckerzeugnisse (interner Gebrauch) anhand 

von prozentualen Gemeinkostenzuschlägen (Möglichkeit 3) verrechnet. 

Die einzelnen Produkte weisen bisher nachfolgende Gesamtkosten auf: 

Internes Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)“: 9.262,50 € 

Internes Produkt „Erstellung Druckerzeugnisse (interner Gebrauch)“: 19.338,30 € 

 

Externes Produkt „Förderungsvollzug“: 29.616,30 €  

(davon 27.000,00 € kostenträgerbezogene Personalkosten) 

Externes Produkt „Informationsveranstaltungen“: 6.607,90 €  

(davon 4.200,00 € kostenträgerbezogene Personalkosten) 

 

Verrechnung anhand fester Anteile (Möglichkeit 2) 

Durch Erfahrungswerte weiß man, dass das externe Produkt „Informationsveranstal-

tungen“ im Durchschnitt eine fünfmal so hohe Anzahl an Druckerzeugnissen (exter-

ner Gebrauch) benötigt, als das externe Produkt „Förderungsvollzug“. Aus diesem 

Grund werden die Kosten des internen Produktes „Erstellung Druckerzeugnisse (ex-

terner Gebrauch) anteilsmäßig im Verhältnis 1:5 verrechnet. 

 

Gemeinkosten aus Umlage internes Produkt (externer Gebrauch) an externes Pro-

dukt „Förderungsvollzug“: 

1/6 * 9.262,50 € = 1.543,73 € 

 

Gemeinkosten aus Umlage internes Produkt (externer Gebrauch) an externes Pro-

dukt „Informationsveranstaltungen“: 

5/6* 9.262,50 € = 7.718,75 € 

 

Verrechnung anhand prozentualer Gemeinkostenzuschläge (Möglichkeit 3) 

Der Gemeinkostenzuschlagssatz für die Verrechnung des internen Produktes „Erstel-

lung Druckerzeugnisse (interner Gebrauch) berechnet sich unter Berücksichtigung 
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der gesamten kostenträgerbezogenen Personalkosten aller externen Kostenträger 

(27.000,00 € + 4.200,00 € = 31.200,00 €) wie folgt:  

19.338,30 € (internes Produkt „interner Gebrauch“) / 31.200,00 € = 0,6198  

 

Die externen Produkte werden wie folgt belastet: 

Gemeinkosten aus Umlage internes Produkt (interner Gebrauch) an externes Pro-

dukt „Förderungsvollzug“: 

0,6198*27.000,00 € (kostenträgerbezogene Personalkosten) = 16.734,60 € 

 

Gemeinkosten aus Umlage internes Produkt (interner Gebrauch) an externes Pro-

dukt „Informationsveranstaltungen“:  

0,6198*4.200,00  € (kostenträgerbezogene Personalkosten) = 2.603,16 € 

 

Die internen Kostenträger sind vollständig entlastet. 
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Gesamtbild nach dem 9. Schritt

Anfangs-

bestand Belastung Entlastung

Verrechnungskostenstelle "Behördengebäude" -  €                

Vorkostenstelle "Druckerei"

a.) Personalkosten -  €                

b.) Materialkosten -  €                

c.) Infrastrukturkosten -  €                

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (externer Gebrauch)"

a.) Materialkosten 125,00 €          

b.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Vorkostenstelle 

6.000,00 €      

c.) Personalgemeinkosten der Vorkostenstelle 486,00 €          

d.) sonstige Gemeinkosten der Vorkostenstelle 675,70 €          9.262,50 €              

e.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Endkostenstelle 

1.800,00 €      

f.) Personalgemeinkosten der Endkostenstelle 163,80 €          

g.) sonstige Gemeinkosten der Endkostenstelle 12,00 €            

interne Produkt "Erstellung Druckerzeugnisse (interner Gebrauch)"

a.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Vorkostenstelle 

16.200,00 €    

b.) Personalgemeinkosten der Vorkostenstelle 1.314,00 €      19.338,30 €           

c.) sonstige Gemeinkosten der Vorkostenstelle 1.824,30 €      

Endkostenstelle "Förderungsprogramme"

a.) Personalkosten -  €                

b.) Infrastrukturkosten -  €                

externe Produkt "Informationsveranstaltungen"

a.) Fremdleistungskosten 2.000,00 €      

b.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Endkostenstelle 

4.200,00 €      

c.) Personalgemeinkosten der Endkostenstelle 381,90 €          

d.) sonstige Gemeinkosten der Endkostenstelle 26,00 €            

e.) Gemeinkosten aus Umlage internes Produkt (externer Gebrauch) 7.718,75 €           

f.) Gemeinkosten aus Umlage internes Produkt (interner Gebrauch) 2.603,16 €           

Gesamtkosten externes Produkt "Informationsveranstaltung"

externe Produkt "Förderungsvollzug"

a.) kostenträgerbezogene Personalkosten der Endkostenstelle 

27.000,00 €    

b.) Personalgemeinkosten der Endkostenstelle 2.454,30 €      

c.) sonstige Gemeinkosten der Endkostenstelle 162,00 €          

e.) Gemeinkosten aus Umlage internes Produkt (externer Gebrauch) 1.543,73 €           

f.) Gemeinkosten aus Umlage internes Produkt (interner Gebrauch) 16.734,60 €        

Gesamtkosten externes Produkt "Förderungsvollzug"

sonstige Vor- und Endkostenstellen 19.300,00 €    

16.929,81 €

47.894,63 €
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6.3 Verfeinerung der Rechnungssystematik 

Im Rahmen der Einführung der KLR in einer Behörde ist schwerpunktmäßig auf eine 

rasche und erfolgsorientierte Umsetzung des vorgegebenen KLR-Konzepts zu achten. 

Nach der Etablierung der KLR-Abläufe und der Stabilisierung des verwendeten 

KLR-DV-Systems kann die Rechnungssystematik weiter verfeinert werden. Bei-

spielsweise durch die Anwendung eines Verrechnungsschemas (siehe Nr. 6.4) oder 

durch PSP-Elemente (Projektstrukturplanelemente). Wie unter 6.2.1 Abbildung 9 

dargestellt, können Primärkosten auf verschiedenen Objekten erfasst werden. Neben 

Kostenstellen und Produkten (vgl. Musterbeispiel) können Kosten auch Projekten 

zugeordnet werden. In diesem Fall werden die Primärkosten neben Kostenstellen und 

internen Kostenträgern detailliert auf einzelnen PSP-Elementen gebucht. PSP-

Elemente können im Rahmen der Rechnungssystematik Sender und Empfänger von 

Sekundärkosten sein. In einem letzten Verrechnungsschritt werden die Kosten auf 

den PSP-Elementen auf die externen Kostenträger verrechnet, wodurch die PSP-

Elemente am Ende der Rechnungssystematik entlastet sind. 

 

 

6.4  Verrechnungsschema 

Für die Anwender der KLR besteht die Möglichkeit für die Rechenschritte innerhalb 

der KLR ein Verrechnungsschema einzusetzen. 

 

Ein Verrechnungsschema dient dazu, die auf einem Sender angefallenen Kosten je 

nach Kostenart bzw. Kostenartengruppe zu verrechnen. Das Verrechnungsschema 

wird für Abrechnung und Umlage eingesetzt. Eine Zuordnung ordnet eine Kosten-

art(engruppe) einer Abrechnungs- oder Umlagekostenart zu. In einem Verrechnungs-

schema werden mehrere solcher Zuordnungen zusammengefasst.  

Ein Verrechnungsschema muss folgende Kriterien erfüllen: 

 Vollständigkeit 

Damit eine Abrechnung oder Umlage ordnungsgemäß erfolgen kann, müssen 

alle Kostenarten, unter denen Kosten anfallen, in einem Verrechnungsschema 

repräsentiert sein. 

 Einmaligkeit 

Eine Kostenart darf nur einmal in einem Verrechnungsschema vorhanden sein, 

somit dürfen keine Überlappungen gegeben sein. 

 

Im Rahmen der Verrechnungsschritte der Rechnungssystematik (siehe Nr. 6.2) er-

folgte eine Gemeinkostenverrechnung auf Empfängerobjekte. Bei Verwendung einer 

Umlage-, Abrechnungskostenart je Umlagesegment werden alle umzulegenden Ge-

meinkosten je Empfänger aggregiert in einer Summe gebucht. Mit Hilfe eines Ver-
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rechnungsschemas kann der ursprüngliche Kostenartenbereich (Personalkosten, 

Sach- und Dienstleistungskosten, etc.) des Gemeinkostensenders auf dem jeweiligen 

Empfängerobjekt erhalten bleiben. Damit erfolgt keine Gesamtaggregation je Sender, 

sondern eine Differenzierung der Gemeinkostensverrechnung nach Kostenbereichen 

je Sender.  

 

Merkmale des Verrechnungsschemas 

    Auf Produktebene ist bei den sekundären Kosten eine Aufteilung in die ihnen 

ursprünglich zugrunde liegenden Kontenklassen (Personalkosten, Sach- und 

Dienstleistungskosten, kalkulatorische Kosten) möglich. 

    Die Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärkosten anhand der Kos-  

tenarten auf der Belastungsseite des entsprechenden Kontierungselements ist 

weiterhin möglich. 

    Bei der Verwendung der Personaldurchschnittskosten können die Personal-

grundkosten, Altersteilzeitzuschlag, die kalkulatorischen Versorgungs- und 

Beihilferückstellungen aufgrund der Natur der Personaldurchschnittskosten 

nur in einer Summe als Personalkosten geführt werden. 

    Beim Ansatz von Personalistkosten sind alle Kostenarten der Kontenklasse 

Personalkosten in eine Umlageschicht zusammenzufassen. Andernfalls wür-

den die umzulegenden Personalgemeinkosten von einer zu gering angesetzten 

Kostenbasis aus berechnet. 

    Auf die Zuordnung der Kosten zu den Kontenklassen innerhalb der KLR hat 

das Verrechnungsschema keinen Einfluss, d.h. die Kontenklassen bleiben un-

verändert stehen. 

 

 

Grundsätzlich soll bei Einsatz eines Verrechnungsschemas aus Gründen der Einheit-

lichkeit für alle Anwendungsfälle ein einheitliches Verrechnungsschema in der Kos-

ten- und Leistungsrechnung eingerichtet werden. Hierzu sind in der Anlage zum 

KLR-Rahmenkonzept unter Nr. 12 das Verrechnungsschema U3 für Behörden mit 

Personaldurchschnittskosten bzw. für nicht automatisiert übermittelte Personalistkos-

ten und für Behörden mit Verwendung automatisiert übermittelter Personalistkosten 

das Verrechnungsschema U4 dargestellt. Zusätzlich kann je nach Steuerungsbedarf 

der jeweiligen Verwaltung ein auf den Schemata U3 und U4 ausdifferenziertes Ver-

rechnungsschema aufgebaut werden. Unter Umständen erfordern die jeweiligen Sys-

temvoraussetzungen der Anwender spezifische Anpassungen. Grundlegende Abwei-

chungen von den beiden genannten Schemata sind mit dem BayStMFLH abzustim-

men.  
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7 Kostenträgerrechnung 

Die Kostenträgerrechnung baut auf der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung auf 

und dient der kostenmäßigen Darstellung der Leistungen einer Behörde. In der Kos-

tenträgerrechnung wird ermittelt, wofür die Kosten in der Behörde angefallen sind.
18

 

Ein Ziel der Kostenträgerrechnung ist es, im Wege der Kalkulation (Kostenträger-

stückrechnung) die auf eine Kostenträgereinheit entfallenden Kosten zu ermitteln. 

Daneben können mit Hilfe der Erfolgsrechnung (Kostenträgerzeitrechnung) die Kos-

ten, Erlöse und Ergebnisse des Verwaltungshandelns zeitraumbezogen zukunfts- und 

vergangenheitsbezogen dargestellt werden. Die Kostenträgerrechnung bildet somit 

das letzte Glied im System der KLR und beantwortet die Frage „Wofür sind Kosten 

und Erlöse angefallen?“.  

7.1 Kostenträgerstückrechnung (Kalkulation) 

In der Kostenträgerstückrechnung werden die Kosten je Kostenträgereinheit (Stück-

kosten) ermittelt. In der klassischen Sicht der Kostenrechnung werden hierfür die auf 

den Endkostenstellen angesammelten Kosten auf die (externen) Kostenträger ge-

schlüsselt. Zusammen mit den auf den Kostenträgern erfassten Einzelkosten ergeben 

sich so dessen Selbstkosten.  

Die Kostenträgerstückrechnung (Kalkulation) unterscheidet in der klassischen Sicht-

weise folgende Kalkulationsarten: 

 Vorkalkulation 

Das Ziel der Vorkalkulation ist in der Ermittlung der Kosten für eine noch zu er-

bringende Behördenleistung (z.B. zur Kalkulation von Gebührensätzen). Darüber 

hinaus unterstützt sie auch die Budgetplanung. Da zum Zeitpunkt der Durchfüh-

rung einer Vorkalkulation - mit Ausnahme vergangenheitsbezogener Kosten - 

noch keine Istkosten für die zu kalkulierende Behördenleistung angefallen sind, 

wird bei der Vorkalkulation mit Planwerten gearbeitet. 

 Nachkalkulation 

Die während der Rechnungsperiode entstandenen Istkosten werden im Zuge der 

Nachkalkulation den entsprechenden Kostenträgern belastet. Somit kann die 

Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung überprüft werden (Plan/Ist-Verglei-

che).  

Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Daten der Vor- und Nachkalkulation ist 

zu beachten, dass bei beiden Kalkulationsarten dieselben Kalkulationsverfahren zur 

Anwendung kommen. 

                                                 

18
  Als Kostenträger werden sowohl Produkte als auch Projekte und Prozesse definiert (vgl. Ausführungen 

zu den Kostenträgern in Abschnitt 4). 
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Das KLR-Rahmenkonzept für die Bayerische Staatsverwaltung gibt bezüglich der 

Kalkulation den methodischen Rahmen vor. Die gängigen Verfahren der einfachen 

Divisionskalkulation, Äquivalenzziffernkalkulation sowie Zuschlagskalkulation sind 

in Abhängigkeit von der Tätigkeitsstruktur einzusetzen. 

Zuschlagskalkulation 

Die in der Rechnungssystematik (siehe Abschnitt 6) bereits integrierte Kalkulation 

kann als Zuschlagskalkulation auf Basis mengenmäßiger (Arbeitszeit) und wertmäßi-

ger (Personalkosten) Bezugsgrößen charakterisiert werden. 

Bei der Herstellung externer Kostenträger sind neben Endkostenstellen regelmäßig 

auch Vorkostenstellen beteiligt. Die Kalkulation ist auf Ebene der als „Kostenträger“ 

definierten (externen) Produkte, Projekte und Prozesse im Rahmen der im letzten 

Abschnitt betrachteten innerbehördlichen Leistungsverrechnung bereits abgeschlos-

sen. Eine gesonderte Abwälzung der Kosten der Vorkostenstellen ist somit nicht 

mehr erforderlich.  

Dieses Kalkulationsverfahren ist immer dann ausreichend, wenn keine dem Produkt 

untergeordneten Teilprodukte definiert sind und keine Aussagen über die Kosten ei-

ner einzelnen Produkteinheit getroffen werden sollen. 

Einfache Divisionskalkulation 

Die einfache Divisionskalkulation kommt immer dann zur Anwendung, wenn einer-

seits zwar keine vierte Produkthierarchie in Form von Teilprodukten definiert wurde, 

andererseits aber dennoch die Kosten für einzelne Produkteinheiten (z.B. einzelner 

Bescheid) eines Produkts (z.B. Bescheide) ermittelt werden sollen. 

Bei annähernder Gleichartig- und -wertigkeit der einzelnen Produkteinheiten reicht 

für die Ermittlung dieser Kosten eine einfache Divisionskalkulation aus. Bei der ein-

fachen Divisionskalkulation werden die auf dem Produkt angesammelten Kosten 

durch die Anzahl der entsprechenden Produkteinheiten dividiert. Hierdurch ergeben 

sich die durchschnittlichen Kosten pro Produkteinheit.  

Beispiel für eine einfache Divisionskalkulation: 

 Selbstkosten für das Produkt „Bescheide“ = 90.000 € 

 Anzahl erstellter Bescheide (einzelne Produkteinheit) = 120 Stück 

 durchschnittliche Selbstkosten pro Bescheid = 750,- € 

Äquivalenzziffernkalkulation 

Die Anwendung der Äquivalenzziffernkalkulation setzt - wie auch die einfache Divi-

sionskalkulation - voraus, dass keine vierte Produkthierarchie in Form von Teilpro-

dukten definiert wurde. Dieses Kalkulationsverfahren eignet sich bei unterschiedli-

cher Komplexität der einem Produkt (z.B. Steuerbescheid) untergeordneten Sorten 

einzelner Produkteinheiten (z.B. Einkommensteuerbescheide, Gewerbesteuerbe-

scheide).  

Die Äquivalenzziffernkalkulation ist immer dann anwendbar, wenn die Erstellung 

der Produkte in einer Art „Sortenfertigung“ erfolgt, d.h. es unterschiedliche Gruppen 
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inhaltlich und in der Art ihrer Erstellung ähnlicher Produkteinheiten gibt, bei denen 

von einer gewissen Ähnlichkeit der Kostenverursachung ausgegangen werden kann. 

Bei den Kosten der einzelnen Sorten wird unterstellt, dass diese in einer bestimmten 

Relation zueinander stehen. Die Äquivalenzziffer stellt demnach eine Verhältniszahl 

der Kostenverursachung dar, die in Relation zu einer sog. „Einheitssorte“ steht (z.B. 

dauert die Erstellung des Gewerbesteuerbescheids ca. dreimal so lange wie die des 

Einkommensteuerbescheids; es wird unterstellt, dass somit auch die Kosten im ent-

sprechenden Verhältnis zunehmen). 

Beispiel für eine Äquivalenzziffernkalkulation: 

 Selbstkosten für das Produkt „Steuerbescheid“ = 90.000 € 

 Anzahl erstellter Produkteinheiten (Produktionsmenge) 

 für die Sorte „Einkommensteuerbescheide“ = 50 Stück 

 für die Sorte „Gewerbesteuerbescheide“ = 50 Stück 

 Äquivalenzziffer 

 für die Sorte „Einkommensteuerbescheide“ = 1 (Einheitssorte) 

 für die Sorte „Gewerbesteuerbescheide“ = 3 

Die Kosten der beiden Sorten „Einkommensteuerbescheide“ und „Gewerbesteuer-

bescheide“ des Produkts „Steuerbescheid“ werden anhand des nachfolgenden Sche-

mas ermittelt. 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Sorten Äquivalenz-

ziffer 

Produktions-

menge (Stück) 

Rechnungs-

einheiten 

(1) x (2) 

Stückkosten Gesamt-

kosten 

(2) x (4) 

ESt-Bescheide 

GewSt-Bescheide 

1 

3 

50 

50 

50 

150 

1 x 450 = 450 

3 x 450 = 1.350 

22.500 

67.500 

  100 200  90.000 

 

  Gesamtkosten der Periode   90.000 

  --------------------------------------------  = --------   =   450 

  Gesamtzahl der Rechnungseinheiten     200 

 

Die Gesamtkosten der einzelnen „Sorten“ werden in Spalte (5) ausgewiesen. 
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7.2 Kostenträgerzeitrechnung (kalkulatorische Erfolgsrechnung) 

Während in der Kalkulation die Kosten je Kostenträgereinheit ermittelt werden, ste-

hen in der Kostenträgerzeitrechnung die Kosten von Prozessen, Projekten, Produk-

ten, Produktgruppen, Produktbereichen oder der gesamten Behörde für eine bestimm-

te Periode im Vordergrund. 

Bezieht man die Erlösseite mit ein, lässt sich die Kostenträgerzeitrechnung zu einer 

kalkulatorischen Erfolgsrechnung ausbauen. Auch wenn das Oberziel der Bayeri-

schen Staatsverwaltung nicht in der Überschuss- bzw. Gewinnerzielung liegt, dienen 

die Erkenntnisse einer kalkulatorischen Erfolgsrechnung als wichtige Entscheidungs-

hilfen der Behördenleitung.  

Zur Gegenüberstellung der Kosten und Erlöse im Rahmen einer Ergebnisrechnung 

existieren zwei Verfahren: 

 Gesamtkostenverfahren (GKV) 

Im Rahmen des Gesamtkostenverfahrens werden die gesamten Kosten einer 

Rechnungsperiode den Erlösen dieser Periode gegenübergestellt. Dieses Verfah-

ren der Erfolgsrechnung führt nur dann zu einem korrekten Ergebnis, wenn 

sämtliche in der Periode erstellten Leistungen auch in dieser Periode abgegeben 

wurden, d.h. keine Produktion auf Lager erfolgt. Dies ist im überwiegenden Teil 

der Bayerischen Staatsverwaltung der Fall. 

 Umsatzkostenverfahren (UKV) 

Hingegen werden beim Umsatzkostenverfahren den Erlösen einer Rechnungspe-

riode lediglich die Selbstkosten der erbrachten Leistungen gegenübergestellt, d.h. 

eine Ergebnisverzerrung durch Auf- oder Abbau von Lagerbeständen wird 

dadurch vermieden. Dies bedingt jedoch, dass eine Ermittlung der Selbstkosten 

aller erbrachten Leistungen erfolgt, was wiederum eine mengenmäßige Erfas-

sung und Bewertung im Rahmen einer voll ausgebauten Kostenträgerrechnung 

voraussetzt. Der Vorteil des UKV gegenüber dem GKV liegt in der Vermeidung 

unterjähriger Inventuren zur Ermittlung des Periodenerfolgs bei Unregelmäßig-

keit zwischen Kostenentstehung und Leistungserbringung (z.B. Holzeinschlag 

bei Forstbehörden). 

Aufgrund der Tatsache, dass der entscheidende Vorteil des UKV gegenüber dem 

GKV regelmäßig nur bei einer geringeren Anzahl von Behörden von Bedeutung sein 

wird, sollte die Kostenträgerzeitrechnung auf Basis des GKV durchgeführt werden. 

Die beschriebene Klassifikation der Kosten (siehe Abschnitt 6.1) wird auf Erlöse 

übertragen. Es wird zwischen Einzel- und Gemeinerlösen unterschieden (Abbildung 

10). Einzelerlöse können Produkten, Projekten und Prozessen, Gemeinerlöse nur 

Produktgruppen bzw. einzelnen Organisationseinheiten oder der gesamten Behörde 

direkt zugerechnet werden.   
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Erlöse

Einzelerlöse

 direkt einem Kostenträger zurechenbar
(strenges Verursachungsprinzip)

Gemeinerlöse

 nur Produktgruppen bzw.einzelnen

Organisationseinheiten oder der

Gesamtbehörde direkt zurechenbar

Bereichserlöse

 z.B. Projektförderung

Erlöse der  Gesamtbehörde

  Mittelzuweisung

 

Abbildung 10: Klassifizierung der Erlöse 

Einzelerlöse werden in der Regel bei Produkten erzielt.
19

 Zudem können Einzelerlöse 

auch bei den drittmittelfinanzierten Projekten erzielt werden. Aufgrund ihrer nachge-

ordneten Bedeutung in der KLR-Rahmenkonzeption für die Bayerische Staatsverwal-

tung wird auf die Zurechenbarkeit von Kosten und Erlösen zu Prozessen in den nach-

folgenden Ausführungen nicht weiter eingegangen. 

Analog zur Primärkostenverrechnung (siehe Abschnitt 6.2.1) werden die Erlöse auf 

die Objekte der KLR gebucht. Auch hier gilt, dass möglichst viele Einzelerlöse er-

fasst werden sollten. Im Gegensatz zu den Kosten wird von einer innerbehördlichen 

Weiterverrechnung der Gemeinerlöse Abstand genommen, da sich eine solche kaum 

mit dem Verursachungsprinzip rechtfertigen lässt. 

Für die kalkulatorische Erfolgsrechnung einer Behörde ergeben sich unterschiedliche 

Perspektiven. Zum einen können die Selbstkosten auf Vollkostenbasis der Kostenträ-

ger (z.B. (externe) Produkte und Projekte) den entsprechenden Erlösen gegenüber ge-

stellt werden. Hieraus ergeben sich Produkt- bzw. Projektdeckungsbeiträge (siehe 

Abbildung 11).  

                                                 

19
  Eine differenzierte Aufstellung, bei welchen Produkten Einzelerlöse erzielt werden, ist Bestandteil des 

jeweiligen behördenspezifischen KLR-Feinkonzepts. 
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Produkte/Projekte

   Produkt-/Projekterlöse

- Selbstkosten

Produkt- /Projekt-
deckungsbeitrag

 

Abbildung 11: Kalkulatorische Erfolgsrechnung auf Ebene der Produkte  

und Projekte 

Zum anderen empfiehlt sich die Betrachtung der Primärkosten und Erlöse auf den 

jeweiligen Organisationsebenen der Behörde im Sinne einer mehrstufigen Deckungs-

beitragsrechnung.
20

 Der Grundaufbau einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung 

ist in der nachfolgenden Abbildung skizziert. 

 

z.B. Personalkosten

der Führung

z.B. Anteilige Kosten

der Liegenschaft

z.B. Kosten der

Außenverwaltungen

z.B. Kosten der

Hauptverwaltung

  Erlöse (Gebühren/Entgelte) 
  eines Produkts

- Variable Selbstkosten dieses Produkts

  Deckungsbeitrag I

- Fixkosten der Endkostenstelle

  Deckungsbeitrag II

- Kosten der internen Produkte

  Deckungsbeitrag III

- Kosten der übergeordneten Behörde

  Deckungsbeitrag IV

Beispiel: Führung einer Besuchergruppe in einem Schloß

Abbildung 12: Beispiel für eine mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung 

                                                 

20
  Hierbei handelt es sich im Prinzip um eine Deckungsbeitragsrechnung auf Basis relativer Einzelkosten 

und -erlöse. 
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In ihrer höchsten Verdichtungsstufe stellt die kalkulatorische Erfolgsrechnung eine 

Gegenüberstellung der Gesamtkosten und -erlöse, also die Ermittlung des kalkulato-

rischen Gesamterfolgs der Behörde dar. Hierfür kommen verschiedene Differenzie-

rungs- und Anordnungsvarianten der Kosten und Erlöse in Betracht, welche in erster 

Linie durch die Berichtsmöglichkeiten der KLR-Software begrenzt werden.
21

 Ein 

einfaches Beispiel für den Aufbau einer solchen Erfolgsrechnung zeigt die Abbildung 

13. 

 

                                                 

21
  Gleiches gilt für die Abbildung mehrfachgestufter Deckungsbeitragsrechnungen. 
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I. Gemeinkosten I. Gemeinerlöse 

Personalkosten 80 Erlöse aus Steuern und steuerähnlichen 

Abgaben 

50 Kosten für ehrenamtlich Tätige 81 Verwaltungserlöse 

51 Dienstbezüge und dgl. 82 Erlöse aus Erstattungen 

52 Beihilfen, Unterstützung und dgl. 83 Erlöse aus Zuweisungen  

53 Personalbezogene Sachkosten 85 Erlöse aus Gerichtsgebühren und 

Geldstrafen 

54 Versorgungsrückstellungen und dgl. 88 Sonstige Erlöse 

58 Sonstige Personalkosten Summe 

Sach-, Kapital- und Risikokosten  

60 Büro- und Verwaltungskosten  

61 Kommunikations- und Reisekosten  

62 Material-, Hilfs- und Betriebskosten sowie Kos-

ten für Fuhrpark, Geräte und Ausstattungen 

 

63 Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung  

64 Dienstleistungen Dritter  

70 Kapitalkosten  

71 Risikokosten  

68 Sonstige Kosten aus dienstlicher Veranlassung  

Summe  

II. Einzelkosten II. Einzelerlöse 

II.1 Interne Produkte/externe Produkte II.1 Externe Produkte 

Personalkosten 80 Erlöse aus Steuern und steuerähnlichen 

Abgaben 

53 Personalbezogene Sachkosten 81 Verwaltungserlöse 

Sach-, Kapital- und Risikokosten 82 Erlöse aus Erstattungen 

60 Büro- und Verwaltungskosten 83 Erlöse aus Zuweisungen 

61 Kommunikations- und Reisekosten 85 Erlöse aus Gerichtsgebühren und 

Geldstrafen  

62 Material-, Hilfs- und Betriebskosten sowie Kos-

ten für Fuhrpark, Geräte und Ausstattungen 

88 Sonstige Erlöse 

63 Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung  

64 Dienstleistungen Dritter  

70 Kapitalkosten  

71 Risikokosten  

68 Sonstige Kosten aus dienstlicher Veranlassung  
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II.2 Projekte II.2 Projekte 

Personalkosten 82 Erlöse aus Erstattungen 

53 Personalbezogene Sachkosten 88 Sonstige Erlöse 

Sach-, Kapital- und Risikokosten Summe 

60 Büro- und Verwaltungskosten  

61 Kommunikations- und Reisekosten  

62 Material-, Hilfs- und Betriebskosten sowie 

Kosten für Fuhrpark, Geräte und Ausstattungen 

 

63 Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung  

64 Dienstleistungen Dritter  

70 Kapitalkosten  

71 Risikokosten  

68 Sonstige Kosten aus dienstlicher Veranlassung  

Summe  

Überschuss  

Gesamtkosten Gesamterlöse 

 

Abbildung 13: Erfolgsrechnung einer Behörde 
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8 Planung von Kosten und Erlösen 

In den bisherigen Ausführungen des KLR-Rahmenkonzepts stand die Betrachtung 

bereits entstandener Kosten und Erlöse in Form der klassischen Ausgestaltung der 

Ist-Kostenrechnung im Vordergrund. Die Abrechnungsperioden lagen somit in der 

Vergangenheit. Im Gegensatz dazu ist es Ziel der Plankostenrechnung, die Kosten 

und Erlöse zukünftiger Perioden zu ermitteln. Da in der Kosten- und Erlösplanung in 

der Regel Zielsetzungen enthalten sind, ist sie die Voraussetzung und Grundlage für 

ein wirksames Kosten- und Erlöscontrolling und damit ein geeignetes Instrument zur 

Behördensteuerung. Durch die Planung von Kosten und Erlösen werden Plan-/Ist-

Vergleiche erst ermöglicht. Aufgedeckte Abweichungsursachen helfen Verantwort-

lichkeiten abzugrenzen und Verbesserungsprozesse anzustoßen. Zudem basieren 

zahlreiche Rechenverfahren zur Entscheidungsunterstützung bei Entscheidungen 

über Ersatzinvestitionen, Rationalisierungsinvestitionen oder Eigenerstel-

lung/Fremdbezug auf Planwerten.  

8.1 Kostenplanung 

Ähnlich wie bei der Kostenverrechnung sollte bei der Kostenplanung ein Mittelmaß 

zwischen Planungsgenauigkeit und Planungsaufwand gefunden werden. In der ersten 

Ausbaustufe einer KLR bietet sich ein Planungsverfahren an, welches Aspekte der 

analytischen Kostenplanung und der einfachen Fortschreibungsplanung vereint. Ins-

besondere bei den Personalkosten sollte Ausgangspunkt der Planung die geplante 

Arbeitszeit der Mitarbeiter (Leistungsmenge) sein. Die Multiplikation der geplanten 

Arbeitszeit mit dem geplanten Standardstundensatz ergibt die Personalkosten je Kos-

tenstelle.
22

 Die restlichen primären Plankosten (Personalbezogene Sachkosten sowie 

Sach-/Dienstleistungs-, Risiko- und Kapitalkosten) können mit Hilfe einer einfachen 

Fortschreibung von Plan- bzw. Istwerten des Vorjahres oder Istwerten des laufenden 

Jahres bestimmt werden (z.B. Zuschlag/Abschlag in Höhe von 2 %).   

Ziel sollte es sein, bei der Planung der kostenträgerbezogenen Arbeitszeit bereits 

nach den einzelnen Kostenträgern zu differenzieren. Hierdurch wird die Grundlage 

einer verursachungsgerechten Plankostenverrechnung (Sekundärkostenverrechnung) 

geschaffen, die sich in ihrer Rechnungssystematik mit der der Ist-Kostenverrechnung 

deckt. Auf diese Weise kann die KLR analoge Informationen auf Istkosten- und 

Plankostenbasis sowohl auf Kostenstellen- als auch auf Kostenträgerebene liefern. 

Eine aussagekräftige Abweichungsanalyse wird hierdurch ermöglicht.
23

 

                                                 

22
  Bei dieser Form der Personalkostenplanung wird vorausgesetzt, dass sich die Mitarbeiterkapazitäten 

für den Planungszeitraum entsprechend anpassen lassen (variable Gemeinkosten). 

23
  Eine weitere Anforderung an die KLR-Software ist also eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Kosten-

planung und der Abweichungsanalyse.  
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Üblich ist ein Planungszeitraum von einem Haushaltsjahr. Die Jahreswerte werden 

dann auf die einzelnen Monate herunter gebrochen.
24

 

Da - wie bereits beschrieben - in der Rechnungssystematik die Kalkulation der Kos-

tenträger integriert ist, werden durch das aufgezeigte Verfahren der Kostenplanung 

und -verrechnung Vorkalkulationen der Kostenträger automatisch erzeugt. In Paral-

lelrechnung in verschiedenen Planversionen können alternative Plankalkulationen 

simuliert und miteinander verglichen werden. Plankalkulationen können dann auch 

kurzfristig während des Jahres durchgeführt werden.  

Der Planungsprozess läuft in der Regel in getrennten Planversionen des KLR-

Systems ab und sollte insbesondere in der ersten Stufe der KLR von der Behördenlei-

tung ausgehen (Grobplanung als top-down-Planung). Die von der Behördenleitung 

auf Basis einer einfachen Wertefortschreibung ermittelten Planwerte (Ausgangs-

punkt: Vorjahreswerte) werden den Kostenstellenverantwortlichen übergeben und 

dienen diesen als Rahmenvorgaben (1. Schritt). In diesem Schritt kann die Behörden-

leitung bereits Schwerpunkte zukünftiger Behördentätigkeit setzen.  

Aufgabe der Kostenstellen-/Kostenträgerverantwortlichen ist es dann (2. Schritt), die 

groben Kosten- bzw. Leistungsplanungen der Behördenleitung zu konkretisieren und 

gegebenenfalls zu korrigieren (Feinplanung als bottom-up-Planung). Hierbei werden 

sich die Kostenstellenverantwortlichen hinsichtlich der leistungsbezogenen Arbeits-

zeitplanung auf Rücksprachen mit ihren Mitarbeitern beziehen. Die Planung der Kos-

tenträgerverantwortlichen beschränkt sich vornehmlich auf die Planung primärer 

Einzelkosten und die Überprüfung der auf den Kostenträgern aufgrund der Kosten-

stellenplanung ausgewiesenen Gesamtkosten (inklusive Sekundärkosten). Ggf. sind 

Absprachen mit den Kostenstellenverantwortlichen erforderlich. Nach dem Ab-

schluss der Planung in den Kostenstellen bzw. auf den Kostenträgern, werden die Er-

gebnisse der Behördenleitung zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.
25

  

Die von der Behördenleitung endgültig verabschiedeten Planwerte (der Primärkos-

ten) (3. Schritt) stellen Kostenbudgets im Sinne von Zielvorgaben dar. Hierdurch 

wird die KLR zu einem zentralen Instrument des Verwaltungscontrolling. 

 

                                                 

24
  Die automatische Aufteilung der Jahreswerte auf die einzelnen Monate muss durch die KLR-Software 

gewährleistet sein. 

25
  Sind die Mitarbeiter mit der KLR und den Planungsprozessen vertraut, kann zukünftig die Planung 

auch von den Kostenstellen aus initiiert werden. Grundsätzlich gilt, dass die Planung um so verursa-

chungsgerechter wird, je weniger sie sich an Vorjahreswerten orientiert.  
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Die einzelnen Schritte sind in Abbildung 14 zusammengefasst: 
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Abbildung 14: Planungsprozess 

 

8.2 Erlösplanung 

In der Regel besitzt die Behördenleitung die höhere Erlöstransparenz, so dass insbe-

sondere die Planung der Gemeinerlöse auf oberer Ebene erfolgen sollte. Anders als 

bei der Kostenplanung ist bei der Erlösplanung der Einsatz analytischer (leistungsbe-

zogener) Planungsmethoden komplizierter. Vielmehr können die Erlöse des nächsten 

Jahres am besten mittels Fortschreibungsplanung (insbesondere bei laufenden Zu-

wendungen) oder Expertenschätzung (z.B. Steueraufkommen) prognostiziert werden. 
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9 Inner- und zwischenbehördliche 

Leistungsverrechnung 
 

Die innerbehördlichen Leistungsverflechtungen (ILV) werden grundsätzlich über die 

Schritte der Rechnungssystematik abgebildet. Wenn neben der Rechnungssystematik 

besondere innerbehördliche Leistungsverrechnungen abgebildet werden sollen (z.B. 

Belastung von Verrechnungskostenstellen untereinander – Gebäude/Fuhrpark – oder 

Leistungsbeziehungen von Endkostenstellen untereinander), so gelten ebenfalls die 

nachfolgenden Festlegungen. 

Unter zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen (ZLV) werden alle zu verrech-

nenden Leistungen verstanden, die die eigene Behörde verlassen und bei einer ande-

ren Behörde zu berücksichtigen sind.  

Bei den getroffenen Festlegungen ist es nicht erforderlich zu unterscheiden, ob es 

sich um Behörden des gleichen oder eines anderen Ressorts handelt, oder welche 

KLR-Software die jeweiligen Behörden im Einsatz haben. 

Bezüglich des monetären Ausgleichs zwischen verschiedenen Dienststellen sind die 

haushaltsrechtlichen Vorgaben des Art. 61 BayHO zu beachten, soweit keine durch 

Haushaltsgesetz abweichenden Regelungen getroffen wurden. Insbesondere wird auf 

Folgendes hingewiesen:  

 Es dürfen nur Aufwendungen sowie Verwaltungskosten, Benutzungsgebühren 

und Sachverständigenentschädigungen der leistenden Dienststelle erstattet wer-

den, die dieser unmittelbar für die Leistungswahrnehmung entstanden sind 

(keine Verrechnung von allg. Verwaltungsaufwand der leistenden Dienststelle, 

z.B. in Form von Gemeinkostenzuschlägen) 

 Eine Erstattung erfolgt nur, sofern die nachfolgenden Betragsgrenzen überschrit-

ten werden: 

einmalige Leistungen: > 2.500 Euro  

fortdauernde Leistungen: > 2.500 Euro pro Jahr. 

Des Weiteren sind die Grundsätze zur Abbildung der haushaltstechnischen Verrech-

nungen zu beachten. Diese sind insbesondere:  

 Verrechnungen zwischen Einzelplänen und Kapiteln sollen nach Möglichkeit 

eingeschränkt werden 

 Soweit ausnahmsweise haushaltstechnische Verrechnungen vorgenommen wer-

den, sind sie in Einnahme (Einnahmetitel der OGr. 38) und Ausgabe (Ausgabeti-

tel der OGr. 98) auszugleichen. 
 

Auch nicht monetäre inner- und zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen sind 

wegen des damit verbundenen hohen Verwaltungsaufwandes nur zurückhaltend aus-

zuüben. Daher wird festgelegt, dass analog zu Art. 61 BayHO die Betragsgrenze auch 

für nicht monetäre Leistungsverrechnungen gilt. Hierbei ist die Betragsgrenze eben-

falls ohne Einbeziehung von Gemeinkosten zu verstehen. Bei einer Überschreitung 

der Betragsgrenze wird es in das Ermessen der leistenden Behörde gestellt, ob eine 

nicht monetäre Leistungsverrechnung durchgeführt werden soll. 
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Welche einzelnen Leistungsbeziehungen abgebildet werden sollen, ist zuvor zwi-

schen den beteiligten Behörden bzw. Kostenstellen zu vereinbaren und festzulegen. 

Es ist seitens der leistenden Behörde ein Verrechnungs-Kostenträger (= externer Kos-

tenträger) je einzelner Leistungsbeziehung mit einer konkreten Behörde (ZLV) bzw. 

Kostenstelle (ILV) anzulegen. Auf diesem werden alle Kosten je Leistungsbeziehung 

gesammelt. Die Nachvollziehbarkeit der Belastung der empfangenden Behörde bzw. 

Kostenstelle muss auf jeden Fall gewährleistet sein. Die Verrechnungs-Kostenträger 

haben den Charakter von Teilprodukten zu denjenigen bestehenden externen Produk-

ten, deren Kosten vollständig oder teilweise an empfangende Stellen weiterverrech-

net werden sollen. Die Verrechnungs-Kostenträger werden in der Rechnungssystema-

tik wie ein externes Teilprodukt behandelt. Sollten die Kosten eines externen Produk-

tes vollständig und ausschließlich mit einer konkreten Leistungsbeziehung in Ver-

bindung stehen, so kann auf die Bildung des (einen) Verrechnungs-Kostenträgers 

verzichtet werden. 

 

9.1 Abbildung der Leistungsbeziehungen in der KLR-Software 

9.1.1 Bei monetärem Wertefluss: Abbildung im IHV-MBS- und KLR-System  

Die Werteflüsse werden bei zwischenbehördlichen Leistungsbeziehungen über 

Rechnungsstellungen abgebildet.  

Der Sender (=leistende Kostenstelle/Behörde) entspricht dem Rechnungssteller. Der 

Empfänger (=empfangende Kostenstelle/Behörde) entspricht dem Rechnungsemp-

fänger.  

Die Einbuchung erfolgt über IHV-MBS (Auszahlungs- und Annahmeanordnung). 

Das heißt, es sind kassenwirksame Buchungen.  

Welche Anzahl und Periodizität der Rechnungsstellung notwendig ist, ist festzule-

gen.  

Denkbar und praktikabel wäre eine Rechnung pro Periode und vereinbarter Leis-

tungsbeziehung.  

Es ist auf Senderseite ein Verrechnungs-Kostenträger je einzelner Leistungsverflech-

tung anzulegen. Auf diesem werden die Kosten gesammelt. Die Höhe des Rech-

nungsbetrags ermittelt sich dann automatisch anhand des auf dem Verrechnungs-

Kostenträger angesammelten Betrags.  

Folgende Schritte sind durchzuführen (siehe auch nachfolgendes Schaubild): 

 

1. Leistende Behörde: Sammlung der Kosten (Zeitaufschreibung, Gemeinkos-

tenanteile etc.) auf einem Verrechnungs-Kostenträger je Leistungsbeziehung 
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2. Leistende Behörde: Zum vereinbarten Zeitpunkt der Verrechnung (z.B. mo-

natlich, quartalsweise, nach Abschluss der Leistungsbeziehung) erfolgt die 

Rechnungsstellung durch die leistende Behörde an die Empfängerbehörde. 

Hierbei ist zwischen dem zahlungswirksamen (Art. 61 BayHO) und nicht zah-

lungswirksamen Teil (Gemeinkosten) zu unterscheiden. IHV-MBS-Annahme-

anordnung seitens leistender Behörde in Höhe des zu zahlenden Betrages unter 

entsprechendem Titel der OGr. 38.  

3. Empfänger-Behörde: IHV-MBS-Auszahlungsanordnung seitens Empfänger- 

behörde unter entsprechendem Titel der OGr. 98. Betrag lt. Rechnungsstellung.  

Bei Zahlung Eingabe der  KLR–Zusatzkontierung: Entweder Buchung  

 - echt auf Kostenträger oder  

 - echt auf Kostenstelle oder  

 - echt auf Kostenträger und statistisch auf Kostenstelle.  

Die Kostenarten (zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Kosten, Kos-

tenarten-Obergruppe 90) leiten sich aus dem gebuchten Titel ab.  

4. Leistende Behörde: Mit Eingang der Zahlung im IHV-MBS-System Einnah-

mebuchung auf dem entsprechenden Titel der Ogr. 38, dabei KLR-

Zusatzkontierung auf das entsprechende Verrechnungsobjekt. Die Kostenarten 

(zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Erlöse, Kostenarten-

Obergruppe 90) leiten sich aus dem gebuchten Titel ab. 
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9.1.2 Bei nicht-monetärem Wertefluss: Abbildung im KLR-System  

 

9.1.2.1 Ablauf zwischen verschiedenen Behörden (ZLV): 

Folgende Schritte sind durchzuführen: 

 

1. Leistende Behörde: Sammlung der Kosten (Zeitaufschreibung, Gemeinkosten-

anteile etc.) auf einem Verrechnungs-Kostenträger je Leistungsbeziehung. 

2. Leistende Behörde: Zum vereinbarten Zeitpunkt der Verrechnung (z.B. monat-

lich, quartalsweise, nach Abschluss der Leistungsbeziehung) erfolgt die "Rech-

nungsstellung" durch die leistende Behörde an die Empfängerbehörde. Die 

Rechnungsstellung erfolgt per Email, in dem der Bericht des Verrechnungs-

Kostenträgers an die empfangende Behörde übersandt wird.  

3. Leistende Behörde: Nach dem Versand der "Rechnung" werden den Kosten des 

Verrechnungs-Kostenträgers die nicht zahlungswirksamen Erlöse gegenüberge-

stellt. Dieses geschieht durch eine Umbuchung des Erlösbetrages (Kostenarten-

Obergruppe 90) gegen einen technischen Abgrenzungs-Kostenträger. 

4. Empfänger-Behörde: Nach Erhalt der "Rechnung" werden die nicht zahlungs-

wirksamen Kosten auf dem entsprechenden KLR-Objekt (Kostenstelle oder Kos-

tenträger) gebucht. Dieses geschieht durch eine Umbuchung des Kostenbetrages 
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(Kostenarten-Obergruppe 90) gegen einen technischen Abgrenzungs-

Kostenträger. 

 

 

9.1.2.2 Ablauf innerhalb der Behörde (ILV): 

 

 

 

1. Sammlung der Kosten (Zeitaufschreibung, Gemeinkostenanteile etc.) auf einem 

Verrechnungs-Kostenträger je Leistungsbeziehung, die neben der Rechnungssys-

tematik abgebildet werden soll. 

2. Zum vereinbarten Zeitpunkt der Verrechnung (z.B. monatlich, quartalsweise, 

nach Abschluss der Leistungsbeziehung) werden die nicht zahlungswirksamen 

Erlöse auf dem Verrechnungs-Kostenträger, und die nicht zahlungswirksamen 

Kosten auf dem empfangenden KLR-Objekt (Kostenstelle oder Kostenträger) 

gebucht. Dieses geschieht durch eine Umbuchung der Erlöse bzw. Kosten (je-

weils Kostenarten-Obergruppe 90) gegen einen technischen Abgrenzungs-

Kostenträger. 
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9.2 Vorgehen beim Periodenabschluss 

Für alle drei Konstellationen (ZLV mit oder ohne monetärem Ausgleich bzw. ILV) 

gilt folgendes:  

Leistende Behörde:  

Die Belastung der Verrechnungs-Kostenträger  kann unmittelbar über die Zuordnung 

von primären Kosten- und Erlösbuchungen (IHV-MBS) bzw. Umbuchungen erfol-

gen. Zeitaufschreibungen können ebenfalls direkt auf Verrechnungs-Kostenträgern 

erfolgen. Die Gemeinkosten werden über die Umlagen (siehe Rechnungssystematik) 

auf diese gebucht. Nach Durchführung der Rechnungssystematik befinden sich sämt-

liche Kosten (mit Ausnahme der neutralen Kosten und Erlöse) auf den externen Pro-

dukten und auf den Verrechnungs-Kostenträgern (entsprechen verrechnungstechnisch 

externen Produkten). Erst zu diesem Zeitpunkt stehen die Gemeinkosten der Ver-

rechnungs-Kostenträger fest. 

 

9.2.1 Bei monetärem Wertefluss 

Leistende Behörde:  

Grundsätzlich ist keine Abrechnung der weiterverrechneten Verrechnungs-

Kostenträger erforderlich; die Kosten und vereinnahmten Erlöse (zahlungswirksame 

und nicht zahlungswirksame) werden gemeinsam auf dem Verrechnungs-

Kostenträger ausgewiesen.  

Empfängerbehörde: 

Nach erfolgter Auszahlung (mit KLR-Zusatzkontierung auf Kostenstelle bzw. Kos-

tenträger) ist das entsprechende KLR-Objekt mit den Kosten der Leistungsvereinba-

rung (zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame) belastet. Diese Kosten fließen 

in die weitere Rechnungssystematik ohne Besonderheit ein.  
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9.2.2 Bei nicht-monetärem Wertefluss 

9.2.2.1 Zwischen verschiedenen Behörden (ZLV): 

Leistende Behörde:  

Als letzter Schritt der Rechnungssystematik werden den Kosten des Verrechnungs-

Kostenträgers die nicht zahlungswirksamen Erlöse gegenübergestellt. Dieses ge-

schieht durch eine Umbuchung des Erlösbetrages (Kostenarten-Obergruppe 90) ge-

gen einen technischen Abgrenzungs-Kostenträger. Damit ist gewährleistet, dass die 

Kosten der leistenden Behörde aus der KLR abgegrenzt werden. Jede Behörde ver-

fügt über einen eigenen Abgrenzungs-Kostenträger. 

Empfängerbehörde: 

Als erster Schritt der Rechnungssystematik in dem nachfolgenden Periodenabschluss  

werden die nicht zahlungswirksamen Kosten auf dem entsprechenden KLR-Objekt 

(Kostenstelle oder Kostenträger) gebucht, damit diese noch in die weitere Rech-

nungssystematik einfließen können. Dieses geschieht durch eine Umbuchung des 

Kostenbetrages (Kostenarten-Obergruppe 90) gegen den technischen Abgrenzungs-

Kostenträger.  

 

9.2.2.2 Innerhalb einer Behörde (ILV) 

Zum vereinbarten Zeitpunkt der Verrechnung (z.B. monatlich, quartalsweise, nach 

Abschluss der Leistungsbeziehung) werden die nicht zahlungswirksamen Erlöse auf 

dem Verrechnungs-Kostenträger, und die nicht zahlungswirksamen Kosten auf dem 

empfangenden KLR-Objekt (Kostenstelle oder Kostenträger) gebucht. Dieses ge-

schieht durch eine Umbuchung der Erlöse bzw. Kosten (jeweils Kostenarten-

Obergruppe 90) gegen einen technischen Abgrenzungs-Kostenträger.  

Während die Erlöse bereits nach Durchführung des Periodenabschlusses gebucht 

werden können, können die Kosten grundsätzlich erst zu Beginn der folgenden Peri-

ode gebucht werden, damit sie ggf. noch in die weitere Rechnungssystematik einbe-

zogen werden. Um die Arbeitsabläufe bei den ZLV (mit oder ohne monetärem Aus-

gleich) und den ILV zu vereinheitlichen, bietet es sich an, die Erlöse als letzten 

Schritt der Rechnungssystematik der laufenden Periode und die Kosten als ersten 

Schritt der nachfolgenden Periode zu buchen.  
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9.3 Verrechnungs-Kostenträger im KLR-System (Stammdaten und 

Funktionalitäten) 

Beim Anlegen der Verrechnungs-Kostenträger ist auf folgendes zu achten: 

 Funktionalität: 

Es müssen Erlöse auf den Verrechnungs-Kostenträgern gebucht werden können. 

 Aus der Bezeichnung bzw. aus sonstigen (Stamm-)Daten des jeweiligen Verrech-

nungs-Kostenträgers müssen folgende Informationen ersichtlich sein: 

* Zugehöriges externes Produkt 

* Hauptverantwortliche Sender-Kostenstelle in der leistenden Behörde 

* Empfänger-Behörde 

* Zeitpunkt der Abrechnung:  

 - monatlich 

 - quartalsweise 

 - jährlich 

 - nach Abschluss 

 - anderer Zeitpunkt (Datum) 

* z.B. Aktenzeichen der Vereinbarung über die Leistungsverflechtung 

* z.B. geschätzte Gesamtkosten der Vereinbarung über die Leistungsverflechtung 

* z.B. geplanter Leistungsbeginn, Leistungsende. 

 

 



 

 

 

 

KLR-Rahmenkonzept  für den Freistaat Bayern 
 Stand: September 2016 - Seite 97 

 

 

 

10  Berichtswesen der KLR 

Die Zusammenstellung von relevanten Informationen und ihre Weitergabe in geeig-

neter Form an die jeweiligen Informationsadressaten bzw. Verantwortlichen ist Auf-

gabe des Berichtswesens. In KLR-Berichten werden primär Kosten-, Erlös- und Leis-

tungsinformationen wiedergegeben. Im Mittelpunkt der Berichte stehen Kennzahlen, 

mit deren Hilfe Informationen in möglichst verdichteter und aussagekräftiger Form 

aufbereitet werden. 

10.1 Mehrdimensionales Berichtsmodell 

Der Gestaltung des Berichtswesens bei Behörden der Bayerischen Staatsverwaltung 

liegt ein mehrdimensionalen Berichtsmodell (Abbildung 15) zugrunde, das von einer 

Trennung zwischen drei zentralen Berichtsdimensionen ausgeht. Zum einen geht es 

in KLR-Berichten um die Erfassung und Abbildung unterschiedlicher Werttypen wie 

Istdaten, Plan-/Budgetdaten und deren Abweichungen gegenüber Vergleichsgrößen. 

Zum anderen müssen unterschiedliche Berichtszeiträume abgedeckt werden. Schließ-

lich beziehen sich KLR-Berichte stets auf bestimmte organisatorische Aggregations-

ebenen der Bayerischen Staatsverwaltung.  

 

Abbildung 15: Mehrdimensionales Berichtsmodell 

Vor dem Hintergrund des beschriebenen mehrdimensionalen Berichtsmodells erge-

ben sich standardisierte Berichtstypen, da in der Bayerischen Staatsverwaltung - wie 

in jedem anderen Betrieb auch - Informationsbedürfnisse gemäß der vielfältigen 
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Kombinationsmöglichkeiten der Berichtskriterien bestehen bzw. ergeben können.
26

 

Standardberichte machen vor allem bei zwischenbehördlichen Vergleichen Sinn. 

Dann muss ihr Inhalt jedoch sehr präzise festgeschrieben sein. 

Folglich werden im Rahmen des KLR-Rahmenkonzepts für die Bayerische Staats-

verwaltung nur wesentliche Berichtstypen bzw. Berichtsinhalte skizziert. Auf eine 

detaillierte Beschreibung der Berichte in Form von Berichtsdefinitionen wird fast 

vollständig verzichtet, zumal die Auswertungsmöglichkeiten unmittelbar von den 

Funktionalitäten der KLR-Software abhängen. Erst im Wirkbetrieb muss sich der 

konkrete Informationsbedarf bei der jeweiligen Behörde herauskristallisieren, der zu 

einem behördeninternen Standardberichtswesen führen wird. Damit sich die Behörde 

zukünftig möglichst viele Varianten der Berichtserstattung offenhält, sollte auf das 

Kriterium Flexibilität des Informationssystems bei der Softwareauswahl besonders 

hoher Wert gelegt werden.
27

  

10.2 Aufbau eines (integrierten) Berichtswesens 

Der Aufbau eines Berichtswesens, das auf die Informationsbedarfe der Empfänger 

ausgerichtet ist, erfordert, dass die Informationsversorgung 

 ganzheitlich, 

 effizient, 

 integrativ 

 systematisiert und 

 zeitnah 

aufgebaut ist. 

10.2.1 Gestaltungsprobleme beim Aufbau eines empfängerorientierten Berichtswesens 

Beim Aufbau eines sich an den Informationsbedürfnissen des Empfängers orientie-

renden Berichtswesens müssen folgende drei Problembereiche berücksichtigt wer-

den: 

 Auswahl der Daten 

Aus der Vielzahl potentieller Informationen sind die für den Entscheidungsträger 

(z.B. Behördenleiter, Abteilungsleiter) notwendige Informationen herauszufil-

tern. 

                                                 

26
  Beispielsweise ist für eine Behörde neben einem Jahresbericht auf aggregierter Ebene durchaus ein 

Monatsbericht auf Ebene einzelner Kosten- und Erlösarten von Interesse, sowohl unterjährig - bei-

spielsweise in Form von Budget-Ist-Vergleichen - als auch am Jahresende. 

27
  Die Auswertungsmöglichkeit der Leistungsmengendaten (Arbeitszeiten) hängt davon ab, auf welche 

Weise Arbeitszeiten in der KLR-Software oder in einem speziellen Vorsystem erfasst werden können.  
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 Verdichtung der Daten 

Beim hierarchischen Berichtslauf muss ein angemessenes Aggregationsniveau 

gefunden werden. Aufgrund einer zu gering gewählten Aggregationsstufe besteht 

die Gefahr, dass wichtige Informationen in der Vielzahl der gelieferten Daten 

untergehen (Information Overload). 

 Darstellung der Daten 

Die Entscheidung über die Darstellung der zu berichtenden Daten ist von Bedeu-

tung für die Aussagefähigkeit eines Berichts. In diesem Zusammenhang gilt es, 

„Zahlenfriedhöfe“ zu vermeiden und Berichte auf den jeweils notwendigen Um-

fang zu reduzieren. 

10.2.2 Vereinheitlichung der Terminologie 

Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen bei der Definition des Begriffs „Bericht“ 

erscheint es sinnvoll, von einer einheitlichen Berichtsdefinition im Sinne einer Dar-

stellung und/oder Bewertung eines Sachverhalts für einen Empfänger auszugehen. 

Standardisierungsbedarf besteht regelmäßig bei der Gliederung von Berichten und 

der Definition von Kennzahlen und Berichtsbegriffen (z.B. „Mitarbeiterzahl“). Eine 

Standardisierung sollte jedoch neben einer strukturierten auch eine freie Kommentie-

rung zur Berücksichtigung von Sonderproblemen zulassen. 

10.2.3 Grundsätze zur Berichtserstellung 

Zur Vereinheitlichung des Berichtswesens sollten bei der Berichtserstellung folgende 

Grundsätze beachtet werden: 

1. Die Empfängerorientierung besagt eine gezielte Auswahl wesentlicher  Informa-

tionen und bedarfsorientierte Verdichtung von Einzelinformationen. In einem 

ersten Schritt hat eine Ermittlung des konkreten Informationsbedarfs der jeweili-

gen Berichtsempfänger zu erfolgen. Bei der Berücksichtigung einer Empfänger-

orientierung bei der Berichtserstellung sollte ferner abgeklärt werden, welcher 

Detaillierungsgrad vom Berichtsempfänger benötigt wird (Istanalyse). Hierbei 

sollte grundsätzlich von einer hierarchischen Datenverdichtung von unten nach 

oben (Pyramidenform) ausgegangen werden. 

2. Mit dem Ziel der Vermeidung von Doppelarbeit sollte eine Autorisierung der 

Daten (Datenverantwortung) im Sinne einer einheitlichen Datenbereitstellung 

und -verwendung erfolgen (z.B. Bereitstellung von Daten ausschließlich durch 

den fachlich verantwortlichen Bereich; andere Bereiche sollten diese Daten 

übernehmen, um Doppelerfassungen vermeiden). 

3. Einigkeit über die zeitliche Frequentierung der Berichterstattung, d.h. Abwägung 

von Aktualität und Effizienz der Berichterstattung. In einem zweiten Schritt ist 

abzuklären, in welchen zeitlichen Abständen die empfängerorientierte Be-

richtserstellung zu erfolgen hat. 
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4. Formal-einheitliche Gestaltung des Berichtsaufbaus im Sinne einer Berichts-

beschreibung. 

5. Relativierung von Informationen durch Vergleichsgrößen an Stelle einer isolier-

ten Darstellung von Daten (Bildung von Verhältniszahlen) sowie Aufzeigen von 

Entwicklungen; Schaffung von Kennzahlensystemen. 

6. Trennung von Überblicks- und Detailinformationen bei der Berichtserstellung 

(Überblicksinformationen in Form von Standardberichten; Detailinformationen 

bei Bedarf in Form von ad-hoc-Berichten). 

7. Abweichung von der strukturierten Berichtsdarstellung im Sinne einer freien 

Kommentierung zur Hervorhebung außergewöhnlicher Sachverhalte. 

8. Kombination von graphischen und tabellarischen Auswertungen sowie verbalen 

Anmerkungen. 

10.2.4 Berichtskategorien 

Die nachfolgenden Berichtskategorien werden unterschieden: 

 Standardberichte, 

 Ausnahmeberichte und 

 Bedarfsberichte. 

Standardberichte 

Die Grundlage für Standardberichte ist ein bereits ermittelter Informationsbedarf. Ei-

ne Anpassung von Form, Inhalt und Zeitpunkt der Berichterstellung erfolgt zunächst 

in Zusammenarbeit mit den Berichtsempfängern, wobei die Berichtsstruktur an-

schließend nicht kurzfristig durch die Informationsempfänger abänderbar ist. 

Bei der Differenzierung in Berichtstypen wird zunächst von der Organisation der Be-

hörde ausgegangen. Für die Bereiche der Bayerischen Staatsverwaltung lassen sich 

aus organisatorischer Sicht insbesondere folgende Standardberichte definieren: 

 Produktbericht
28

, 

 Produktgruppen/-bereichsbericht, 

 Projektbericht, 

 Prozessbericht, 

 Kostenstellenbericht, 

 Kostenstellengruppenbericht, 

 Behördengesamtbericht. 

                                                 

28
  Für diesen Berichtstyp findet sich eine exemplarische Berichtsdefinition in der Anlage 11. 
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Sämtliche dieser Berichtstypen sollten für Plan-, Budget- oder Istwerte der Kosten, 

Erlöse und Leistungsmengen erstellt werden können. Besonders aussagekräftig sind 

Berichte, in denen Plan- bzw. Budgetwerte den Istwerten gegenübergestellt und Ab-

weichungen ermittelt werden. Ebenso können für alle Berichtstypen alle Berichtszeit-

räume (Jahr, Quartal, Monat) sinnvoll sein. Entsprechendes gilt für die Verdichtungs-

stufe der Daten (z.B. Kostenarten, Kostenartengruppen oder Gesamtkosten). 

In Kostenberichten erscheint grundsätzlich eine Differenzierung von entscheidungs-

abhängigen und nicht entscheidungsabhängigen, ausgabewirksamen und nicht ausga-

benwirksamen, primären und sekundären sowie fixen und variablen Kosten. Ferner 

sollten im Sinne einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung - wo möglich - Kos-

ten und Erlöse gegenübergestellt werden.  

Beispielsweise bestehen an Projektberichte die unterschiedlichsten Anforderungen. 

Das Berichtswesen muss daher in der Lage sein, zwischen rein ausgabenbezogenen 

und kostenbezogenen Vorkalkulationen bzw. Verwendungsnachweisen zu unter-

scheiden. Es müssen Plan-Ist-Vergleiche als Zwischenberichte wie auch Endberichte 

erzeugt werden können. Jahresübergreifende Sichten dürfen für das Berichtswesen 

kein Problem darstellen. 

Kostenträgerberichte dienen den definierten Kostenträgerverantworlichen (z.B. Pro-

duktverantwortlicher bzw. Projektleiter) als Entscheidungsgrundlage. Mit Kostenstel-

lenberichten werden hauptsächlich die Kostenstellenverantwortlichen mit den für sie 

relevanten Informationen regelmäßig versorgt. Behördengesamtberichte dienen wie-

derum primär der Information der Behördenleitung auf relativ verdichteter Ebene.   

Abgrenzungsberichte nehmen eine gewisse Sonderrolle ein, da sie sowohl aus Daten 

der Software der Haushaltrechnung als auch aus Daten der KLR-Software erstellt 

werden müssen. Beim Einsatz eines nicht-integrierten Systems kann dies zu umfas-

senden Programmierarbeiten führen.
29

 

Ausnahmenberichte  

Ein Ausnahmebericht wird erstellt, sofern die Ist-Werte eine vorab festgelegte Tole-

ranzgrenze über- bzw. unterschreiten und die Einleitung von Aktivitäten erforderlich 

ist. Solange die Ist-Werte innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen, erfolgt keine 

Berichterstattung. 

Ziel der Ausnahme-/Abweichungsberichte ist es, einem „ausufernden“ Berichtswesen 

entgegenzuwirken. 

Beispiele für Ausnahme-/Abweichungsberichte sind: 

 Kostenüberschreitungen, 

 Terminüberschreitungen, 

 Überschreitung der geplanten Mitarbeiterkapazitäten. 

 

                                                 

29
  Eine Berichtsdefinition für einen Abgrenzungsbericht findet sich in der Anlage 11. 
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Bedarfsberichte 

Bedarfsberichte dienen einerseits der ergänzenden Analyse und andererseits der Er-

füllung eines individuellen Informationsbedürfnisses. 

Beispiele für Bedarfs-/Individualberichte sind: 

 Ergebnisse von Kontrollen, 

 Detailsichten aus Standardberichten oder 

 Berichte zu Unregelmäßigkeiten. 

Bei den vorstehend genannten Berichtskategorien sollte grundsätzlich Klarheit über 

Berichtszweck, -inhalt und -termin bestehen. Die Qualität des Berichtswesens wird 

von der Kombination der oben genannten Berichtsformen bestimmt. 

10.2.5 Kennzahlen 

Die Bedeutung von Kennzahlen wurde bereits bei den Ausführungen zu den Produkt-

merkmalen angesprochen. In KLR-Berichten ist es naturgemäß schwer zwischen 

Kennzahlen und Nichtkennzahlen zu trennen. Letztlich ist es Aufgabe des Control-

lers, Kennzahlen zu spezifizieren und die Berichte laufend an die Informationsbe-

dürfnisse der Berichtsempfänger anzupassen.  

Neben absoluten Kennzahlen wie Kostenarten, Produktkosten, Deckungsbeiträgen 

oder Kostenabweichungen können relative Kennzahlen gebildet werden. Beispiele 

hierfür sind der Kostenanteil von Produkten, Produktgruppen, Kostenstellen an Ge-

samtkosten, der Kostenanteil einzelner Kostenarten oder Kostenartengruppen an Ge-

samtkosten, Anteile produktbezogener Arbeitszeit an Gesamtarbeitszeit oder Steige-

rungsraten von Kosten, Erlösen oder Leistungsmengen im Vergleich zum Vorjahr. 

10.2.6 Formelle Standardisierung der Berichtserstellung 

Zur Vereinheitlichung des bestehenden Berichtswesens bietet sich die Einführung ei-

nes standardisierten Berichtslayouts an. Dieser sollte derart gestaltet sein, dass auf ei-

ner oder ggf. mehreren DIN-A4-Seite(n) - neben Ist- und Plan- bzw. Budgetwerten - 

auch Abweichungen und deren Ursachen sowie bereits eingeleitete Maßnahmen zur 

Gegensteuerung dargestellt werden. Ferner sollte im Berichtslayout ein Feld für die 

Ableitung von Entscheidungsbedarfen enthalten sein und. Das Berichtslayout könnte 

ferner um ein Feld „Anmerkungen“ zur freien Kommentierung von Sonderproblemen 

ergänzt werden.  
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Die folgende Abbildung zeigt ein mögliches standardisiertes Berichtslayout: 

 

Berichtstitel

Anmerkungen
Anmerkungen

Istzustand

Abw.:

keine Abw.:

eingeleitete

Maßnahmen

Entscheidungs-

bedarf

Abweichungs-

ursache

Der Berichtsinhalt wird durch
eine geeignete Wahl der
Überschrift dargestellt.

Entscheidungs-Entscheidungs-

bedarfbedarf

Kosten-
entwick-
lung

Projekt-
stand

etc.

hochmittelgering

Entscheidungs-

bedarf

 

Abbildung 16: Mögliches standardisiertes Berichtslayout  
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11 Die Organisation der KLR  

Die im Folgenden beschriebenen Funktionsträger, deren Aufgaben sowie deren orga-

nisatorische Einbindung sind als ein Vorschlag zu verstehen, der ggf. einer behörden-

spezifischen Modifikation bedarf. Ebenso muss die konkrete Ausgestaltung einer 

aufbauorganisatorischen Gesamtkonzeption der KLR den jeweiligen Behörden der 

Bayerischen Staatsverwaltung vorbehalten bleiben, um den individuellen Rahmen-

bedingungen vor Ort Rechnung tragen zu können. Die in Abschnitt 10.3 zur aufbau-

organisatorischen Gesamtkonzeption der KLR angestellten Überlegungen geben je-

doch einen möglichen Rahmen vor. 

11.1 Aufgaben der KLR-Funktionsträger 

In einer Behörde, in der eine KLR eingeführt wird, sind in der Regel die im Folgen-

den beschriebenen KLR-Funktionsträger erforderlich. Allerdings ist zu bedenken, 

dass sowohl die Größe der Behörde als auch die Leistungsfähigkeit des verwendeten 

KLR-DV-Systems den Umfang der Funktionswahrnehmung beeinflussen. So kann es 

durchaus möglich sein, dass sich die Anzahl der Funktionsträger lediglich auf den 

Controller, die Kostenstellenverantwortlichen und die Kostenträgerverantwortlichen 

beschränkt und die Aufgaben des „Haushälters“ oder des Buchhalters automatisiert 

oder bspw. vom Controller mit übernommen wurden. Dies ändert jedoch nichts an 

der grundsätzlichen Notwendigkeit, dass die hier beschriebenen Aufgaben, ob nun 

durch einen Mitarbeiter oder durch ein DV-System, im Rahmen der KLR ausgeführt 

werden müssen. 

Controller 

Der Controller hat eine Beratungs- und Servicefunktion gegenüber der Behörden-

leitung und allen übrigen Entscheidungsträgern. Er ist der zentrale Verfahrensverant-

wortliche für die KLR. In dieser Funktion obliegt ihm die Entwicklung von Richtli-

nien für alle Verfahrensabläufe im Betrieb der KLR, z.B. für die Qualitätssicherung 

der Daten, für notwendige Anpassungen des Produktkatalogs und der sonstigen Kos-

tenträgerdefinitionen, des Kosten- und Leistungsartenplanes und des Kostenstellen-

planes sowie ggf. Veränderungen des Rechnungssystems. Darüber hinaus hat er die 

Umsetzung des KLR-Verfahrens in dem jeweiligen gewählten KLR-DV-System im 

Rahmen der Systemkonfiguration zu beaufsichtigen und zu unterstützen. 

Weiterhin koordiniert der Controller die Planung und die Berichtserstellung in der 

KLR. Hierzu legt er einheitliche behördenspezifische Standards, wie z.B. die Be-

richtsstruktur, in Abstimmung mit der Behördenleitung fest. Bei Abweichungen von 

Plangrößen analysiert er in Absprache mit den Kostenstellen- und Kostenträgerver-

antwortlichen die Ursachen und unterstützt sie bei der Formulierung von Gegenmaß-

nahmen. Er erstellt Sonderauswertungen und führt Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

sowie Kostenträgerkalkulationen durch. 
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Darüber hinaus bereitet der Controller Berechnungen zur Behandlung von KLR-

Themen (Berichtsanalysen, Planungsvorbereitungen etc.) vor und übernimmt die 

Moderation. 

Bei seinen Tätigkeiten wird der Controller je nach Bedarf von Erfassungskräften un-

terstützt, so z.B. bei der Übertragung erfasster Zeiten in das DV-System
30

. 

Kostenstellenverantwortlicher 

Der Kostenstellenverantwortliche ist verantwortlich für die Kosten und Leistungen 

(gemessen durch Leistungsmengen, Qualitätsindikatoren und ggf. Erlöse) „seiner“ 

Kostenstelle. Er plant die Leistungen seiner Kostenstelle und schätzt die hieraus ent-

stehenden Kosten. In Fragen der Kontierung auf die ihn betreffende Kostenstelle ob-

liegt dem Kostenstellenverantwortlichen die endgültige Entscheidung. 

Im Rahmen der Ist-Kostenrechnung unterstützt der Kostenstellenverantwortliche den 

„Haushälter“ und die Buchhalter, indem er eine Vorkontierung der Sachkostenbu-

chungen (Kostenart, Kostenstelle, Kostenträger) vornimmt. Darüber hinaus ist er 

grundsätzlich verantwortlich für die Verifizierung der Zeiterfassungsbelege seiner 

Mitarbeiter auf Vollständigkeit und Plausibilität. 

Innerhalb des Planungsprozesses übernimmt der Kostenstellenverantwortliche die 

Feinplanung der Kosten und Leistungen in seinem Verantwortungsbereich. 

Bei Plan-Ist-Abweichungen analysiert der Kostenstellenverantwortliche gemeinsam 

mit dem Controller die Ursachen und leitet ggf. Maßnahmen zum Gegensteuern ein. 

Kostenträgerverantwortlicher 

Der Kostenträgerverantwortliche ist für Kosten und Leistungen des ihm zugewiese-

nen Kostenträgers zuständig und - soweit Steuerungsmöglichkeiten vorhanden sind - 

verantwortlich.  

Er unterstützt den Controller bei der Planung, indem er, auf der Grundlage der zu rea-

lisierenden Ziele, Informationen zu den Kosten, Mengen, Qualitäten und ggf. Erlösen 

des jeweiligen Kostenträgers liefert. Dies ermöglicht die Aufstellung von kosten-

trägerbezogenen Budgets. Der Planungsprozess beinhaltet auch, dass er sich mit den 

anderen Kostenträgerverantwortlichen sowie mit den Kostenstellenverantwortlichen 

abstimmt, deren Ausbringungsmengen und/oder Qualität der Kostenstellenleistung 

die Kosten des eigenen Kostenträgers beeinflussen. 

Weiterhin überprüft der für einen Kostenträger Verantwortliche die Erstellung, die 

Kosten und die Qualität desselben sowie die Übereinstimmung der entsprechenden 

Plan- und Ist-Daten. Bei signifikanten Planabweichungen stimmt er Maßnahmen zur 

Erreichung der Zielgrößen mit dem Controller und ggf. seinem Vorgesetzten ab. 

                                                 

30
 Dies ist allerdings nur dann notwendig, wenn die Zeiterfassung nicht automatisiert sein sollte. 
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Anlagenbuchhalter 

Der Anlagenbuchhalter ist zuständig für die Eingabe und Pflege der Daten der Anla-

gen und ggf. des Materialverbrauchs. Er stimmt sich mit dem IHV-MBS-

Bediener/Mittelbewirtschafter in Bezug auf die Anlagenzugänge und - abgänge ab. 

Des Weiteren ist er zuständig für die Durchführung des monatlichen Abschreibungs-

laufs.  

Zusätzliche Aufgaben für bereits vorhandene Funktionsträger 

 Kontierung der Belege 

Im Rahmen der Feststellung der sachlichen /rechnerischen Richtigkeit sollte 

auch die KLR-Kontierung (Kostenstelle, Kostenträger, ggf. Kostenart) auf dem 

Beleg erfolgen. Der IHV-MBS-Bediener/Mittelbewirtschafter gibt die vorkon-

tierten KLR-Daten in dem Mittelbewirtschaftungssystem (z.B. IHV-MBS) in den 

hierfür vorgesehenen KLR-Zusatzmasken ein.  

 Planung 

In einer späteren Ausbaustufe (Plankostenrechnung) übermittelt der für die Pla-

nung Zuständige dem Controller Informationen über die zu beplanenden Ausga-

ben/Kosten der Kostenträger.  

Haushaltskürzungen und Titelsperren teilt er - soweit sie Auswirkungen auf die 

KLR haben - dem Controller mit. Im Zuge der Verfeinerung der KLR ist der für 

die Planung Zuständige für die Überwachung der haushaltsmäßigen Umsetzung 

von kostenträgerorientierten Planungsansätzen (auf Kostenartenbasis) zuständig. 

11.2 Organisatorische Einbindung der KLR-Funktionsträger 

Die KLR liefert entscheidungsrelevante Informationen über den Betrieb der je-

weiligen Behörde. Diese Informationen sollen von denjenigen genutzt werden, die 

auch die Kompetenz besitzen, steuernd tätig zu werden. Daher werden als Kosten-

stellenverantwortliche grundsätzlich die auch jeweils organisatorisch und fachlich 

verantwortlichen Vorgesetzten benannt. In der Regel wird es sich hierbei um die Re-

ferats- bzw. Sachgebietsleiter handeln. 

Auch die Funktion der Kostenträgerverantwortlichen sollte aus Gründen der Steue-

rungskompetenz grundsätzlich auf die Leiter von Organisationseinheiten auf der Re-

ferats- oder Sachgebietsebene übertragen werden. Wird ein Kostenträger nur von ei-

ner Kostenstelle erbracht, kann die Kostenverantwortung jedoch ggf. auch auf einen 

Mitarbeiter der Kostenstelle delegiert werden, der sich aufgrund seiner fachlichen 

Funktion überwiegend mit der Erstellung des jeweiligen Kostenträgers beschäftigt. 

Probleme können bei der Wahrnehmung der Funktionen des Kostenträgerverant-

wortlichen dann auftreten, wenn Beschäftigte mehrerer Referate bzw. Kostenstellen 

an der Erstellung eines Kostenträgers beteiligt sind. Zwar ist dann einerseits der Ver-

antwortliche für ein Produkt, für ein Projekt oder für einen Prozess zuständig für 

Kosten und Qualität dieses Kostenträgers, andererseits hat er jedoch keine formale 
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Weisungsbefugnis gegenüber Mitarbeitern anderer Referate. In diesen Fällen ist da-

her als Verantwortlicher derjenige zu beauftragen, der den überwiegenden Teil der 

Erstellung des jeweiligen Kostenträgers zu verantworten hat. Bei mehreren zu glei-

chen Teilen an der Leistungserstellung beteiligten Organisationseinheiten ist der 

nächsthöhere gemeinsame Vorgesetzte oder der offizielle Federführende zu beauftra-

gen. 

11.3 Überlegungen zur aufbauorganisatorischen Gesamtkonzeption der 

KLR und des Controlling 

Im Hinblick auf eine möglichst unproblematische Funktionsweise bzw. eine mög-

lichst hohe Akzeptanz der KLR in den Behörden der Bayerischen Staatsverwaltung 

sind bei der entsprechenden organisatorischen Ausgestaltung folgende grundsätzliche 

Aspekte zu berücksichtigen: 

 Die KLR ist kein Selbstzweck, sondern dient der Unterstützung wirtschaftlich 

effizienter Verfahrensabläufe. Die Erfassung und Versorgung mit KLR-Daten ist 

daher zielgruppenorientiert und effizient, das heißt unter Berücksichtigung des 

Verhältnisses von Erhebungsaufwand und Informationsnutzen zu organisieren. 

In Folge dessen sind die KLR und das Controlling, als dem auf der KLR aufbau-

enden Führungsprozess in die bestehende Behördenorganisation zu integrieren 

und in der Regel mit bereits vorhandenen Stellen/Personal durchzuführen. Dies 

setzt eine fachspezifische Schulung der betroffenen Beschäftigten voraus. 

 Controlling ist als Servicefunktion zu verstehen, die dem Führungspersonal einer 

Behörde zur Verfügung steht. Daraus ergibt sich, dass den in der jeweiligen Or-

ganisation mit dem Controlling befassten Mitarbeitern in dieser Funktionen kei-

ne Führungsverantwortung zuwächst. Die von der Controlling-Organisation 

durch die KLR gewonnenen Informationen fließen vielmehr in den bereits in der 

Behörde etablierten Führungsvorgang mit ein. 

 Aufgrund der angestrebten engen Anbindung der KLR an die Kameralistik ist 

eine Zusammenarbeit zwischen dem Haushälter und dem Controller zu ge-

währleisten. 

Prinzipiell ist zwischen der Möglichkeit einer Zentralisierung von KLR- und Con-

trolling-Funktionen in einem Referat oder als Stabsfunktion einerseits und einer de-

zentralen Ausrichtung der KLR- und Controlling-Organisation andererseits zu unter-

scheiden. In diesem Fall würden die entsprechenden Funktionen in die Fachgebiete 

übertragen. Die Vorteile einer zentralen Orientierung liegen in einem direkten Zu-

gang zur Behördenleitung und damit verbunden in einer deutlichen Signalwirkung, 

der die Bedeutung von KLR und Controlling für die Führung der Behörde unter-

streicht. Darüber hinaus sind abteilungsübergreifende Koordinationsaufgaben des 

Controlling leichter zu praktizieren. Demgegenüber besteht bei einer dezentralen 

Ausrichtung des Controlling ein direkterer Bezug und damit die Möglichkeit einer di-

rekteren Einflussnahme in liniengebundene Abläufe. Die Akzeptanz wirtschaftlicher 

Entscheidungen kann so erhöht werden. 
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Unabhängig von dieser generellen Organisationsauslegung zeigt die Erfahrung, dass 

es konkrete Aufgaben im Bereich der KLR bzw. des Controlling gibt, die sich für ei-

ne zentral- bzw. dezentral-organisatorische Zuordnung besonders empfehlen. 

So sind als zentral durchzuführende Aufgaben zu nennen: 

 Anleitung und Unterstützung der Fachabteilungen, 

 Etablierung einheitlicher KLR-Standards, 

 Konsolidierung von Einzelberichten, 

 Erstellung fach- bzw. abteilungsübergreifender Statistiken und Sonderanalysen, 

 Entscheidungsvorbereitung für die Behördenleitung, 

 Kostenplanung für Kostenträger. 

Als bevorzugt dezentral zu verrichtende Aufgaben sind zu nennen: 

 Sachverhaltsbewertung, Kontierung und Kontrolle von Kostenbuchungen, 

 Weiterentwicklung von Standardberichten, 

 Erstellung abteilungsinterner Abweichungsanalysen, 

 Entscheidungsvorbereitung für die Abteilungsleitung, 

 Kostenplanung für Kostenstellen. 

Im Hinblick auf die zentrale oder dezentrale Orientierung der KLR- und Controlling-

Organisation kann erfahrungsgemäß folgende Empfehlung für eine erstmalige Ein-

führung der entsprechenden Verfahren in einer Behörde abgegeben werden: 

 Generell zentrale Orientierung der KLR- und Controlling-Organisation mit hie-

rarchisch hoch aufgehängter Stabsstelle, 

 Zusammenlegung der Funktionen Haushalt und KLR/Controlling an zentraler 

Stelle, 

 rasche Standardisierung von Abläufen, 

 möglichst schnelle Dezentralisation von Planungs- und Routineaufgaben. 


